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Pflicht zur Weiterleitung von
Fristsache an zuständiges Gericht

Das Bundesverfassungsgericht hat einer Ver_
fassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nicht
gewährte Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand stattgegeben. Nach dem Gebot eines
fairen Verfahrens ist ein Gericht, das bereits
mit dem Verfahren befaßt war, auch noch nach
Abschluß der lnstanzverpflichtet, bei ihm einge_
reichte fristgebundene Schriftsätze für das
Rechtsmittelverfahren im Zuge des normalen
Geschäftsgangs an das Rechtsmittelgericht
weiterzuleiten. Wird der Schriftsatz so zeitig
ei n gereicht, daß d ie f ristgerechte Weiterleitu n g
erwartet werden kann, muß der partei Wieder_
einsetzung gewährt werden, wenn der Schrift_
satz nicht rechtzeitig an das Rechtsmittelgericht
gelangl Ein etwaiges Verschulden der partei
oder ihres Prozeßbevollmächtigten bei der Ein_
reichung wirkt sich insoweit nicht aus. Diese
Grundsätze sollen auch beieinerAnderung der
Gerichtsorganisation sinngemäß für die neLr_
errichteten Gerichte gelten.

Das Bundesverfassungsgericht hai in diesem
Verfahren darauf hingewiesen, daß es in zivil_
gerichtlichen Verfahren einer Rechtsmittel-
belehrung für den Beginn der Berufungsbe-
gründungsfrist nicht bedarf. Das Rechtsmittel_
system im zivilrechflichen Klageverfahren soll
hinreichend überschaubar sein. ln einer abwei_
chenden Meinung wurde darauf hingewiesen,
daß amtsrichterliche Urteile mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehen sein sollten. (Beschl.
d. '1 . Senats v. 20.6.1995 - i BvR 166/93)
(Pressem ittei I u n g d. B u ndesverfassu n gsgerichts)

Wirkung der AdV auf Vorauszahlungen

Auf Vorlage des 10. Senats des Bundesfinanz_
hofs hat der Große Senat entschieden, daß im
Umfange der Aufhebung der Vollziehung eines

Einkommensteuerbescheides auch die Be-
träge dem Steuerpflichtigen - vorläufig - zu
erstatten sind, die er als Einkommensteuer-Vor-
auszahlungen an das Finanzamt entrichtet hat.
Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs durfte das Finanzamt trotz der Auf-
hebu ng der Vollziehu ng des Ein kommensteuer-
bescheides Vorauszah lu ngen behalten.
(Beschl. d, Großes Senates des Bundesfinanz-
hofes v,3.21995 - GrS 3/93)

(Pressem itteilu ng des Bundesfinanzhofs)

Keine Beweiserleichterung zugunsten des
Finanzamtes für den Fall, daß der Zugang bei
normalem Postlauf nicht gewährleistet ist.

(Beschl.v.18.2.1994 -Xt R SI/93
- BFH/NV 7994, 837)

Anmerkung: Die BFH weistdarauf hin, daß dem
Finanzamt der volle Beweis über den Zugang
des Steuerbescheides selbst dann obliegt,
wenn der Nichtzugang eines Bescheides erst
nach 6 Jahren geltend gemacht wird.
(BFH Bu ndessteuerblatt I I tg\g, 534)

Mit dem Eintritt des ersten Teilschadens beginnt
die Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des
gesamten Schadens, soweit der Schaden vor-
aussehbar ist.

Ein Schaden ist eingetreten, wenn die pflicht-

verletzung des Steuerberaters dazu führt, daß
Vorauszahlungen bei der Steuerfestsetzung
nicht erstattet werden.
(OLG München, Urt.v.19.7.1994-25 U 2SSS/94
- rkr. - StB 1995,114)
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Fristversäumnis

- Versehen

- Postversand
(BGH, Beschl.v.14.7.1994 - Vll ZB 7/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Beklagte war q.a.zur Zahlung in Höhe von
369.026,81 DM zuzüglich Zinsen verurteilt wor-
den. Das Urteil war ihr am 2.12.1993 zugestellt
worden. Mit Schriftsatz vom 18.1.1994, einge-
gangen am 20.1.1994, beantragte sie Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen die
Versäumung der Berufungsfrist und legte
gleichzeitig Berufung ein.

Das Berufungsgericht hatden Antrag zurückge-
wiesen und das Rechtsmittelals unzulässig ver-
worfen.

Die sofortige Beschwerde der Bekl. hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

Wie die Beklagte durch ihre Prozeßbevollmäch-
tigten - teilweise in zulässiger Weise ergänzt
im Beschwerdevorbringen (vgl. dazu Senat
v.10.2.1994 -Vll ZB 25/93 - VersR 94, 1368; v.

25.2.1976 - Vlll ZB 3/76 - VersR 76, 732;
v. 26. 11.'1991 : Gl 92/239 :VersR 92, 983 : NJW
92,697) - glaubhaft macht, hat RA B. in Vertre-
tung des sachbearbeitenden Anwalts noch am
Tag der Auftragserteilung, am 28.12.1993, die
an das zuständige OLG gerichtete Berufungs-
schrift von der Rechtsanwaltsgehilfin P nach
Diktat schreiben lassen. P hat den Schriftsatz
unter Beifügung der Ausfertigung des ange-
fochtenen Urteils RA B. zur Unterzeichnung vor-

gelegt. ln der Unterschrifismappe befand sich
auch ein an die Beklagte gerichtetes lnforma-
tionsschreiben, mit dem ihr die Berufungseinle-
gung mitgeteilt und eine Kopie der Berufungs-
schrift zugesandt werden sollte.

Nach der Unterzeichnung des Berufungs-
schriftsatzes durch RA B. übergab P. die Unter-
schriftsmappe noch am 28,12.1993 der für
den Postversand zuständigen Auszubilden-
den im zweiten Lehriahr A. Unmittelbar
danach löschte sie - entsprechend der in der
Kanzlei bestehenden Organisationsverfügung

- die Frist im Fristenkalender.

A., deren Arbeit bisher trotz regelmäßiger Über-
prüfung keinen Anlaß zu Beanstandungen gab,

legte die Unterschriftenmappe auf einen beson-
deren ,,Posttisch'j der frei von anderen Akten
und Schriftstücken wa[ um die Schriftsätze in
die mit einem ,,Sichtfenster" versehenen
Umschläge zu legen. Dabei hat sie versehent-
lich die Berufungsschrift (dreifach) und die
Urteilsausfertigung des angefochtenen Urteils
in die für die Beklagte bestimmte Postsendung
(lnformationsschreiben und Kopie der Beru-
fungsschrift) gelegt, so daß die für das Beru-
fungsgericht bestimmte Post der Beklagten
zugeleitet wurde.

lnfolge des bis 9.1.1994 dauernden Betriebs-
urlaubs hat der bei der Beklagten tätige Asses-
sor E die Postsendung erst am 10.1.1994 erhal-
ten. Nachdem erdasVersehen der beauftragten
Berufungsanwälte festgestellt hatte, verstän-
digte er am 11.1.1994 deren Kanzlei. Bei dieser
Sachlage hat das Berufungsgericht den Antrag
auf Wiedereinsetzung zu Unrecht zurückge-
wiesen.

Das Berufungsgericht verkennt zwar nicht, daß
ein Rechtsanwalt auch geschulte und zuver-
lässige Auszubildende mit der Erledigung
der ausgehenden Post betrauen darl (vgl.

Zö I I e r/ G re g e r, ZP O 1 8. Auf L S 233 Rd n. 23,, B ü ro -
personal" m. N/. Soweit es jedoch forderl, daß
die für die Absendung fristwahrender Schrift-
sätze verantwortliche Angestellte sich anhand
eines Postausgangsbuchs von der Richtigkeit
der Einordnung der Schriftsätze in die
Umschläge überzeugen müsse, übersteigt das
die zu stellenden Anforderungen, zumal die

i . l,r.' l,iiirl,i.,L li r ,,1.,'l,r','i',llilt r'l:Jri;i,.iirrrll,ll i.,
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Prozeßbevollmächtigten der Beklagten gar
kein Postausgangsbuch führen, ohne daB
ihnen insoweit ein Verstoß gegen die
anwaltliche Sorgfaltspflicht vorgeworfen
werden kann.

Vielmehr durften sie sich darauf verlassen,
daß A. die einfache Tätigkeit, um die es hier
geht, auch ohne eine zusätzliche ,,Dauer-
kontrolle" wie bisher zuverlässig erledigen
würde. Damit fehlt es an einem Organisations-
verschulden der Prozeßbevollmächtigten, für
die die Beklagte hätte einstehen müssen
(SS233, 85 Abs. 2 ZPO).

Auch der Vorwurf des Berufungsgerichts, die
Beklagte treffe ein eigenes Verschulden an der
Fristversäumung, weil sie während des Betriebs-
urlaubs nicht dafür Sorge getragen habe, daß
Anwaltspost sofort geöffnet wird, hält der Nach-
prüfung nicht stand. Da die Berufungsfrist erst
am 3.1.1994 ablief, blieb mit der Wiederaut
nahme des Geschäftsbetriebs am 10.'1.1994 ge-
nügend Zeil, um die Berufungsbegründung mit
den Prozeßbevol I mächtigten zu beraten. Auf ei n

Versehen der hier.vorliegenden Art mrtßte sich
die Beklagte nicht einrichten. lm übrigen spricht
viel dafür, daß eine juristisch nicht vorgebildete
Büroangestellte das Versehen gar nicht be-
merkt hätte. Daß während des Betriebsurlaubs
eine in Rechtssachen bewanderte Person
anwesend wa[ konnte von der Beklagten nicht
erwartet werden.

- Verjährungsu nterbrech u ng

- u nrichtiger Gewin nfeststellungsbescheid
(BGH, Urt.u 6.7.1995 - lllZR 145/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Kläger erwarben als Gesellschafter bürger-
lichen Rechts im Jahre 1980 ein Grundstück in

W. und errichteten darauf vier Einfamilienhäuse[
die sie im Jahre 1982 für 1.471.521DM veräußer-
ten. Bei ihren Einkommensteuererklärungen für
die Jahre 1981 bis 1983 gaben sie die Herstel-
lungskosten der Häuser mit einem Schätzbe-
trag von 1.132.000 DM an. Das zuständige
Finanzamt V., eine Behörde des beklagten
Landes, akzeptierte die Schätzung zunächst
u nd erl ieß entsprechende Gewi n nfeststel I u ngs-
bescheide unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung.

Bei einer Betriebsprüfung im Jahre 1985 wiesen
die Kläger die Baukosten nicht durch entspre-
chende Belege nach. Das Finanzamt erkannte
daraufhin Baukosten in Höhe von lediglich
117.416 DM an und stellte Jahresgewinne von
79.960 DM für1981 und von 1.148.039 DM für das
Jahr1982fest. Eserließ am 10.12.1985 einen ent-
sprechenden,,zusam mengefaßten geänderten

Gewinnfeststellungsbescheid'l Dem Bescheid
war eine in ihm enruähnte und in Bezug genom-
mene Anlage nicht beigefügt. Er ist nach Anga-
ben des beklagten Landes am 10.12.1985 zur
Post gegeben worden; die beigefügte Postzu-
stellungsurkunde kam nicht an das Finanzamt
zurück.

Auf der Grundlage dieser Gewinnfeststellung
erließ das Finanzamt im Januar1986 geänderte

Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1981

bis 1983. Am 10.6.1986 legte der Kläger zu

1 gegen alle aufgrund der Betriebsprüfung
ergangenen Bescheide Einspruch ein und be-
antragte, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren. Mit Bescheid vom 13.'1.1988,

zugestellt am folgenden Tage, wies das Finanz-
amt die Einsprüche gegen die Feststellungsbe-

scheide im wesentlichen (mit einer geringfügi-
gen Anderung) als unbegründet zurück. Mit
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Schriftsatz vom 1.8.1988 erhob der Kläger zu 1

Klage vor dem Finanzgericht D, mit dem Antrag,
die Gewinnfeststellungsbescheide 1981 bis
1983 vom 10.12.1985 aufzuheben. ln dem Ver-
fahren wurde die Klägerinzu2 beigeladen. ln
der mündlichen Verhandlung vom 1.12.-1989

äußerte das Finanzgericht seine Rechtsauffas-
sung, daß der Gewinnfeststellungsbescheid
mangels ordnungsgemäßer Bekanntgabe
nichtig sei. Der Klägerzu 1 beantragte daraufhin
hilfsweise, die Unwirksamkeit der Bescheide
festzustellen. Diesem Hilfsantrag gab das
Finanzgericht durch rechtskräftig gewordenes
Urt. v. 1.12.1989, zugestellt am 6.1.1990, statt.
Der Hauptantrag wurde wegen Versäumung
der Klagefrist als unzulässig abgewiesen. Das
Finanzamt erließt daraufhin neue Bescheide,
die vom Kläger zu 1 wiederum mit der Klage vor
dem Finanzgericht angefochten wu rden. ln dem
neuen finanzgerichtlichen Verfahren wurde der
Gewinn der Kläger aus den Jahren 1981 bis 1983
endgültig durch Vergleich festgestellt. Daraus
ergab sich, daß die aufgrund des Ursprungsbe-
scheides vom 10.12.1985 geltend gemachten
Steuerforderungen nicht bestanden.

Ab März 1986 hatte das Finanzamt die aufgrund
des Bescheides vom 10.12.1985 errechneten
Steuerrückstände beigetrieben. Die Kläger
haben behauptet, durch diese Vollstreckungs-
maßnahmen seien sie zu Notveräußerungen
von Vermögenswerten gezwungen worden und
hätten ei nen erhebl ichen wi rtschaft I ichen Scha-
den erlitten. Diesen Schaden verlangen sie mit
der vorliegenden Amtshaftungsklage von dem
beklagten Land ersetzt. Die Klageschrift ist am
22.12.1992 bei dem Landgericht eingegangen.
Die Prozeßgebühr wurde am 2.2.1993 gezahlt;
die Zustellung der Klageschrift an das beklagte
Land erfolgte am 11.2.1993. Das beklagte Land
hat das Vorliegen schuldhafter Amtspflichtver-
letzungen der tätig gewordenen Finanzbeam-
ten bestritten, ferner eingewandt, die Kläger
treffe ein erhebliches Mitverschulden, und
sch ließlich die Ei nrede der Verjäh ru ng erhoben.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Berufungsurteils und zur Zwückver-
weisung der Sache an das Berufungsgericht.

L

1 . Das Berufungsgericht geht zutreffend davon
aus, daß als Grundlage für die streitgegen-
ständlichen Schadenersatzansprüche allein
die Amtshaftung ($ 839 BG B i.V.m. Art. 34 GG) in
Betracht kommt. Auch in der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß
im Falle der Vollziehung eines unrichtigen
Steuerbescheides der betroffene Steuer-
pflichtige Schadenersatz unter den Voraus-
setzungen der Amtshaftung, d.h. bei schuld-
hafter Verletzung ihm gegenüber bestehen-
derAmtspflichten, geltend machen kann (so

bereits Senatsurteil BGHZ 39, 77).

We ite re Festste I I u n g en zu de n Tatbestandsvor-
aussetzungen des Amtshaftungsanspruchs hat
das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat
nämlich angenommen, sämtliche bis zum
11. 2.1990 möglicherweise entstandenen Amts-
haftungsansprüche der Kläger seien wegen
Ablaufs der dreijährigen Verjährungsfrist nach

$852 Abs.1 BGB verjährt.

Darin kann dem Berufungsgericht nicht gefolgt
werden.

2. Das Berufungsgericht hat den Zeitpunkt, in
welchem der Verletzte von dem Schaden und
der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis er-

langt hat (5852 Abs. 1 HS 1 BGB), auf den
1.12.1989, den Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung vor dem Finanzgericht, spätestens
jedoch auf den 6.1.1990, denjenigen derZustel-
lung des finanzgerichtlichen Urteils, angesetzt
und angenommen, die Verjährung sei durch die
vorl iegende, am 11. 2. 1993 zugestellte Amtshaf-
tungsklage nicht mehr unterbrochen worden,
da eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Ein-
reichung der Klage (22.12.1992) nicht habe
statlfinden können, weil die Zustellung nicht

,,demnächst" erfolgt sei (5270 Abs.3 ZPO).

3. Dabei ist unberücksichtigt geblieben, daß
die Verjährung hier durch den finanzgericht-
lichen Prozeß unterbrochen worden ist.
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a) lnsoweit gelten die Grundsätze, die der
Senat zur verjährungsunterbrechenden Wir-
kung der Inanspruchnahme von Primär-
rechtssch utz e ntwi cke lI hal (vg L S e n atsu rte i I e

BGHZ 95, 238; 9Z 97; 103, 242). Entsprechend
dem heute allgemein anerkannten grundsätz-
lichen Vorrang des Primärrechtsschutzes vor
dem Sekundärrechtsschutz ist es sachgerecht
oder doch zumindest naheliegend, wenn der
Betroffene, ehe er Schadenersatz wegen Amts-
pflichtverletzung geltend macht, sich zunächst
gegen das beanstandete Verwaltungshandeln
selbst wendet und versucht, im Wege des pri-

mären Rechtsschutzes Abhilfe zu erreichen.
Da die öffentliche Hand in diesen Fällen ohne-
hin damit rechnen muß, daß der Geschädigte
nach erfolglosem - und erst recht nach erfolg-
reichem - verwaltu ngsgerichtl ichen Vorgehen
auch noch Amtshaftungsansprüche erhebt, er-

scheint es gerechtfertigt, der lnanspruch-
nahme verwaltungsgerichtlichen Rechts-
schutzes verjährungsunterbrechende Wir-
kung auch für die Geltendmachung des zivil-
rechtlichen Amtshaftungsanspruchs zuzu-
,.-l----^- /a\^-^t^. .J^lr na t 12 466 

^4- ^^4 
I

324; Senatsurteilv.29.6.1989 - lllZR 92/87:
BGHRBGB SB39 Abs. 3 Primärrechtsschutz 3).

b) Unter diesem Blickwinkel stellte die finanz-
gerichtliche Klage gegen die Gewinnfeststel-
lungsbescheide für die Jahre 1981 bis 1983,

die die Grundlage für die Grundlage für die
Zwan gsvo I lstrecku n gsmaß nah m en g eb i I d et hat-

ten, die zu den von den Klägern behaupteten
Schäden geführt haben sollen, ein geeignetes
Mittel des Primärrechtsschutzes dar. Dies gilt
auch dann, wenn den Klägern neben der recht-
lichen Möglichkeit, die Gewinnfeststellungs-
bescheide anzugreifen, auch Rechtsbehelfe
gegen die aufgrund der Gewinnfeststellungs-
bescheide ergangenen Einkommensteuerbe-
scheide zugestanden haben, aus denen die
Vollstreckung betrieben wurde. Sollten die Klä-
ger es schuldhaft unterlassen haben, diese Ein-

kommensteuerbescheide anzufechten, kön nte

dies für sie zu Rechtsnachteilen nach 9839
Abs.3 BGB führen. Dies ist indes eine Frage, die
von der hier in Rede stehenden Verjährungs-
unterbrechung rechtlich und methodisch zu

unterscheiden ist. Für die Unterbrechung der

Verjährung reicht es aus, daß der ergriffene
Rechtsbehelf - hier die gegen die Gewinnfesl
stellungsbescheide erhobene finanzgericht-
liche Klage - unter den Gesichtspunkten der
Prozeßökonomie und der Zweckmäßigkeit ein

naheliegendes Mittel war, zunächst die Rechl
mäßigkeit der streitigen Steueransprüche
selbst klären zu lassen.ln diesem Sinne hat der

Senat bereits entschieden, daß verwaltungs-
gerichtl icher Rechtssch utz gegen ei nen Verwal-

tungsakt die Verjährung des Amtshaftungs-

anspruches auch dann unterbricht, wenn die

Amtspflichtverletzung nicht in dem Erlaß, son-

dern in dem Vollzug dieses Venvaltungsaktes

erblickt wird (Senatsurteil BGHZ 97, 97, 110).

c) Allerdings besteht im vorliegenden Fall die

Besonderheit, daß die vom Kläger zu 1 erho-
bene, auf Aufhebung des Gewinnfeststellungs-
bescheides gerichtete Klage mit diesem ihrem

Hauptantrag wegen Fristversäumnis unzuläs-

sig gewesen war. Diese unzulässige Klagewäre
für sich allein genommen bei rechtskräfiiger
Abweisung nicht geeignet gewesen, die Ver-

1ährung des Amtshaftungsanspruchs zu unter-

brechen (arg. 5212 Abs.1 2. Alternative BGB).

Dieses Zulässigkeitsbedenken bestand indes-

sen bei dem hilfsweise erhobenen Feststellungs-

antrag nicht, da dieser nicht an eine Frist ge-

bunden war. Das keineswegs von vorneherein
aussichtslose (sondern im Gegenteil im Ergeb-

nis erfolgreiche) Begehren, die Nichtigkeit des
streitgegenständlichen Verwaltungsaktes
festzustellen, muß als taugliches Mittel des
Primärrechtsschutzes auch in Bezug auf die
Unterbrechung der Veriährung des Amtshaf-
tungsanspruchs angesehen werden, Ande-

renfal ls m ü ßte der Geschäd i gte trotz besonders
schwerwiegender Mängel des Verwaltu ngsak-

tes Amtshaftungsklage erheben, ohne vorher

die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes in dem

dafür vorgesehen verwaltungsgerichtlichen
Verfahren feststellen lassen zu können.

d) Die Unterbrechungswirkung des ersten

finanzgerichtlichen Prozesses dauerte mithin
bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß
($211 Abs. 1 BGB). Sie endete dementspre-
chend erst einen Monat nach Zustellung des

finanzgerichtlichen Urteils mit Ablauf der Frist

Gl Hinweise

1. Die Fördermaßnahmen im Wohnungsbau

sind vielfältig und kompliziert. ln fünfter Auflage

erschei nt als STEU ER-TELEX-Sonderi nformation

von Heinz Richter und Karl-Heinz Boveleth,,Die

neue steuerliche Förderung des Wohnungs-

baus'l Umfassend werden die Neuregelungen

bzgl. des eigengenutzten, vermieteten und auch

unentgeldlich ü berlassenen Wohnraums behan-

delt. Die lnformation wird durch eine klare Gestal-

tung und eine Vielzahl von Beispieieh wervoll.
(Ste u e rbe rate r Hei nz R ichte r/ O be ramtsrat Karl-

Heinz Boveleth, Die neue steuerliche Förderung

des Wohnungsbaus, 1995, 5. Auflage, 124 DIN

A4, DM 77,60; ISBN 3-88606-147-7)

2. DieGeneration der,,Nachkriegs-Erben" steht

vor der Tür, Gestaltungsüberlegungen über Ver-

mögensübertragungen haben einen hohen Stel-

lenwert erhalten. Die STEUER-TELEX-Sonder-

information von Loy ,,Schenken und Vererben"
gibt nicht nur einen Überblick über die derzeitige

Rechtslage, sondern zeigt steuerbegünstigte
l.]nalallr'^nomAalinhlzailan fiir dan \/armÄnanc-vvgrqrrur rvgr l lvvrrvr ll\vrrvr I rvvvr rv

wechsel auf die nächste Generation auf. Die Dar-

stellung wird durch Fallbeispiele, Checklisten

und Schaubilder unterstützt und ist von hohem

Praxiswe rt. (Di p l.-Fi nanzwi rt Hartm ut Loy, Sch en -

ken und Verschenken, Gestaltungsmöglichkei-

ten zur Reduzierung der Erbschafts- und Schen-

kungssteuer,1995,120 Seiten, DIN A4, DM 7260;

rsBN 3-88606-172-8).

(Heft 1-10, 1995)
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: Existenzgefährdung

Berufsverbot
- Schuldnerverzeichnis

Berufungsbegründungsfrist
- Verlängerungsantrag
: pauschale Begründung
: am vorletzten Tag

Bestandskraft
- Wiederholung eines VA

Betriebsaufgabe
- verzögerte -
Beweislast
- Fehlberatung
- Kausalität

- - D{linhhrarla}zlnn rr Q^haÄanrAu, rv u.

Bilanz
- Dritthaftung
- Testat
: ohne -

Bilanzveröffentlich ung
- Verletzu n g d, allgem. Persönlich keitsrechts

Buchführungsauftrag
- Belehrungspflicht
: lnvestitionszulage

- Datenerfassung
: durch Mandanten, Dipl.-Betriebsw.

- Mandantenpflichten
: fehlerhaftes Kassenbuch

Darlegungslast/Regreßanspruch
- Schaden
: Umsatzsteueroption

Dokumentationspf licht?
- über Belehrung

Dritthaftung
- slillschweigender Auskunftsvertrag
: Bescheinigung ü. Steuererstattung

- Bilanz
: ohne Testat

- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Kreditgeber
: Testat

Fachanwalt
- besondere Kenntnisse
- Erfolgsquote Klausuren

Finanzgerichtsordnung
- Vertagungsantrag

Fristenkontrolle
- Ausgangskontrolle, Fristenkontrollbuch
: dezentrale -

- Eingangsmitteilung d. Gerichtes
- Fristausnutzung
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Wiederei nsetzung /versäumte
Revisionsf rist /Aussetzung
der Vollziehung

1. Wird die versäumte Rechtshandlung nach-
geholt, sind innerhalb der Wiedereinsetzungs-
frist dieTatsachen zur Begründung desWieder-
ei nsetzu ngsbegeh rens vorzutragen.

2. Nimmt der Prozeßbevollmächtigte tatsäch-
lich Aufgaben als Prozeßvertreter wahr, so kann

eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

nicht mit dem Hinweis begehrt werden, daß der
Arzl dem Prozeßbevollmächtigten äußerste

Schonung angeraten habe.

3. Mit der Zulassung der Revision entfällt das

Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtzulas-

sungsbeschwerde.

4. Eine Aussetzung der Vollziehung eines
wegen verspäteter Revisionseinlegung be-

standskräft ig gewordenen Steuerbescheids ist

g ru ndsätzl ich ausgeschlossen.
(BFH, Beschl.v. 2.3.1994 - I R 134/93, I S 18/93

- BFH/NV 1995,121)

Anforderungen an eine
Revisionsbegründung

1. Gemäß $120 Abs. 2 Salz 2 FGO muß die
Revisionsbegründung oder die Revision einen

bestimmten Antrag erhalten, die verletzte

Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel ge-

rügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den

Mangelergeben. Die erhobene Rüge muß nicht
unbedingt durch Angabe eines bestimmten

Paragraphen gekennzeichnet werden. ln jedem

Fall muß aber eindeutig erkennbar sein, welche
Norm der Revisionskläger für verletzt hält.

2. Darüber hinaus muß der Revisionskläger
neben der Rüge eines konkreten Rechtsver-

stoßes die Gründe tatsächlicher oder recht-

licher Art angeben, die nach seiner Auffassung

das erstinstanzliche Urteil als unrichtig erschei-

nen lassen. Hierzu bedarf es zumindest einer
kurzen Auseinandersetzung mit den Gründen
des FG-Urteils, die aus sich selbst erkennen
läßt, daß der Revisionskläger die Begründung
des angefochtenen Urteils und sein eigenes
bisheriges Vorbringen überprüft hat (vgl. BFH
U rt. v. 2 8. 1. 1 971 - V R 80 / 67, B F H E 1 A1, 356, BSfB/
il 1971,331).

(BFH, Beschl.v.1.6.1994 - ll R 124/90
_ BFH/NV 1995, 128)

Unzulässige llllerbung /
Tätig ke itsschwerpun kte /
Praxisschild

Zur Frage, ob der Zusalz,Jransport- und Ver-

sicherungsvertragsrecht" auf dem Kanzlei-
schild und dem Briefkopf einer Rechtsanwalts-
praxis eine unzulässige Werbung darstellt.
(BVerfG Beschl.v.15.11.1994 - 1 BvR 1969,91

- NJW 1995,712)

Anmerkung: Die Sache wurde an das OLG

Düsseldorf zurückverwiesen. Die 2. Kammer
des 1. Senats hat festgestellt, daß die Angabe
e i n es Täti g ke itsschwe rp u n kts ke i n e g ezi e lte We r-

bung darstellt. Das OLG wird die besonderen
Erfahrungen im Transport- und Versicherungs-
vertragsrecht zu prüfen haben.

Wettbewerbsverbot/
Abfindung ersetzt nicht die
Karenzentschädigung

1. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot,
das vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses
im Rahmen eines Aufhebungsvertrages verein-
bart wird, ist nichtig, wenn es überhaupt keine
Karenzentschäd igu ng vorsieht.

2. Eine für den Verlust des Arbeitsplatzes zu-
gesagte Abfindung ist keine Karenzentschädi-
gung im Sinne des $74 Abs. 2 HGB.
(BAG, Urt.v.3.5.1994 - I AZR 606/92

-wPK-Mitt.1995, 57)

für die Revision oder die Nichtzulassungsbe-
schwerde. Dies war hier der 6.2.1990. Die Ver-
jährung lief daher -vorbehaltlich einer erneuten
Unterbrechung durch den nachfolgenden
zweite n f i nanzge richtl ich en P r ozelJ - f rü heste ns

am 6.2.1993 ab, so daß die Zustellung der Kla-
geschrift am 11.2.1993 in jedem Falle noch

,,demnächstn' erfolgt ist. Denn die Zeitdauer
derVerzögerung wird vom Tage desAblaufs der
Verjährungsfrist und nicht etwa seit dem -
früheren -Zeitpunkt der Einreichung der Klage-
schrift gemessen (ständige Rechtsprechung,
vgl. z. B. BGH, Urt.v.8.6.1988 - lVb ZR 92/87:
BGHR ZPO 5270 Abs. 3 demächst 3 m.w.N.;

BGH Urt.v. 27.5.1993 - I ZR 100/91 :NJW 1993,

2320; zuletzt BGH, Urt.v. 18.5.1995 - Vll ZR
191/94 -, zur Veröffentlichung vorgesehen).
Dabei ist auch zu beachten, daß zum Zeitpunkt
des Ablaufs der Verjährungsfrist der in den
Verantwortungsbereich der Kläger fallende
Hinderungsgrund für die Zustellung, näm-
Iich die Nichtzahlung des Kostenvorschus-
ses, bereits behoben war.

Das Berufungsurteil kann daher mit der ihm
gegebenen Begründung nicht bestehen blei-
ben. Eine eigene abschließende Entscheidung
ist dem Senat beim derzeitigen Sach- und Streit-
stand nicht möglich. Vielmehr bedarf es nun-
mehr einer Sachprüfung der einzelnen Tat-

bestandsvoraussetzu n gen des Amtshaft u ngs-
anspruchs,

1. Dabei steht aufgrund der Rechtskraft des
zwischen den Parteien ergangenen finanzge-
richtlichen Urteils auch im Rahmen des vorlie-
genden Amtshaftungsanspruches fest, daß der
Bescheid vom 10.12.1985 nichtig gewesen ist.

Die Nichtigkeit beruhte nach Auffassung des
Finanzgerichts auf Verfahrensfehlern, nämlich
darauf, daß mangels Zustellungsnachweises
n i cht feststel I bar war, daß de r Besch e id wi rksam
bekanntgegeben worden war, sowie darauf,
daß in ihm auf eine Anlage verwiesen wurde,
die ihm jedoch nicht beigefügt war.

2. Damit ist keine abschließende Feststellung
zu der wesentlichen materiel l-rechtl ichen Frage
getroffen, ob die Jahresgewinne für die Jahre

1981 bis 1983 nach den dem Finanzamt seiner-
zeil zur Verfügung stehenden Erkenntnisquel-
len zutreffend berechnet worden waren oder
nicht. lnsbesondere gilt dies für die in die
Gewinnermittlung eingestellten Herstellungs-
kosten, die das Finanzamt zum weitaus größten

Teil nach $160 Abs.1 Satz 1 AO unberücksichtigt
gelassen hatte. Deshalb wird in diesem Zusam-
menhang der Einwand des beklagten Landes
erheblich, daß die Herstellungskosten nicht
höher und dementsprechend die Gewinne
nicht niedriger hätten angesetzt werden kön-
nen, weil die Kläger, insbesondere der Kläger
zu 1, dem Verlangen der Finanzbehörde nicht
nachgekommen sei, die Gläubiger der zur Her-
stellung der Häuser eingegangenen Verbind-
lichkeiten oder die Empfänger der insoweit
erbrachten Leistungen genau zu benennen,

ln der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs wird bei Amtshaftungsansprüchen, die
sich - wie h ier - auf ve rfah rensfe h lerhaft zustan -

degekommene behördliche Entscheidungen
gründen, der Einwand zugelassen, bei ord-
nungsgemäßem Verfahren hätte eine gleich-
lautende behördliche Entscheidung ergehen
müssen (vgl. insbesondere BGHZ 96, 157,171 f.

mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Bei die-
sem Einwand,,rechtmäßigen Alternatiwer-
haltens" geht es um die der Bejahung des Kau-
salzusammenhangs nachfolgende Frage, in-
wieweit einem Schadenverursacher die Folgen
sei nes pf I ichtwid ri ge n Verhaltens bei we rtender
Betrachtung billigerweise zugerechnet werden
können (BGH a.a.O.172;siehe auch Ossenbühl,
Staatshaftungsrecht, 4. Aufl.7997, S. 58). Sollte
also die Nichtberücksichtigung der Herstel-
lungskosten die von der Abgabenordnung
selbst vorgesehene Sanktion dafür gewesen

sein, daß die steuerpflichtigen Kläger dem
Finanzamt die notwendigen Schätzungsgrund-
lagen vorenthalten hatten, so wäre dies ein

Umstand, der geeignet sein könnte, dem Amts-
haftungsanspruch von vornherein die Grund-
lage zu entziehen.

3. Unabhängig von diesem Einwand rechtmä-
ßigen Alternatiwerhaltens wäre ein etwaiger
Verstoß der Kläger gegen ihre Mitwirkungs-
pflichten (vgl. 5200 AO) auch unter dem
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Gesichtspunkt eines mitwirkenden Verschul-
dens nach S254 BGB zu würdigen.

4. Bei der Prüfung der Tatbestandsvorausset-
zu ngen des Amtshaft u ngsanspruchs wi rd erfor-
derlichenfalls auch die oben (l 3b) aufgewor-
fene Frage zu klären sein, ob die Kläger zur
Vermeidung der Rechtsfolgen aus S839 Abs.3
BGB gehalten waren, die einzelnen zu voll-
streckenden Ei nkommensteuerbescheide u nd/
oder die jeweil igen Vollstreckungsmaßnah men
mit den dafür vorgesehenen Rechtsbehelfen
anzugreifen. .,...

- Schriftform?

- Dokumentationspflichten
(OLG DüsseHort, Urt.v.13.10.1994 -13 U 2AA/93)

Leitsatz:

Leitsätze (d.Red.):

Aus den Gründen:

I

Der Beklagte hat die Klägerin in steuerlicher
Hinsicht beraten. Die Klägerin war alleiniger
lnhaber des von ihr unter der Firma ... betriebe-
nen Unternehmens. Am 16.11,1986 schloß sie
mit dem Kaufmann ... einen Vertrag über die
Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts. Zweck der Gesellschaft (S2) sollte der
An- und Verkauf von Reitsportartikeln, Souve-
nirs und Ledenruaren unter der Firma (S1) ...,
lnhaber: ..1' sein. A,n der Gesellschaft waren
Herr.. .zu9Oo/o und die Klägerin zu10o/o betei-
ligt. Herr ... brachte seine Beteiligung an der
Gesellschaft in der in $3 Abs. 2 des Vertrages

beschriebenen Weise ein. Ebenfalls am
-16.11.'1986veräußerte die Klägerin den ihr gehö-
renden Warenbestand des Unternehmens,,..."
zum Preis von 205.073,87 DM an Herrn .... Der
Kaufpreis war gemäß einer weiteren Vereinba-
rung vom 16.11.1986 in einem Teilbetrag von
100.000 DM am 31.1.1987 und in weileren sie-
ben Jahresraten zu entrichten. Die Übergabe
des Warenbestands an Herrn ... erfolgte wie
vorgesehen i m Jahre'1987. Die Veräu ßeru ng des
Warenlagers hatte zur Folge, daß der gesamte

Kaufpreis bereits für das Jahr 1987 steuerl ich als
Einkünfte behandelt wurde und zu einer ent-
sprechenden steuerlichen Mehrbelastung der
Klägerin führte.

Mit der Behauptung, der Beklagte habe durch
falsche steuerliche Beratung die an sich ver-
meidbare steuerliche Mehrbelastung verur-

sacht, hat die Klägerin den Beklagten erst-
instanzlich auf Zahlung von 95.725,98 DM

nebst 100/o Zinsen in Anspruch genommen.

a) Die Klägerin hat ihre Behauptung, der Be-

klagte habe spätestens seit Frühjahr 1988 von

der falschen Aufzeichnung der unterschiedli-
chen Umsätze in den lmbißbetrieben gewußt,

nicht bewiesen.

Zwar hal die Zeugin E bekundet, im Jahr 1988

habe der Beklagte erstmals die Notwendigkeit
der unterschiedlichen Besteuerung angespro-
chen und Bedenken wegen der bisherigen
Praxis geäußert,

Dieser Aussage vermag der Senat nicht zu fol-
gen. Die Zeugin ist nach ihren eigenen Anga-
ben an den Betriebsergebnissen der Klägerin

finanziell beteiligt. Außerdem ist sie die Lebens-
gefährtin des Geschäftsführers der Klägerin. Sie

hat deshalb ein unmittelbares lnteresse am
Ausgang des Rechtsstreites, das sich auch auf

den lnhalt ihrer Aussage ausgewirkt haben

kann. - Die beweispflichtige KIägerin ist danach
beweisfällig geblieben. Eine erneute Verneh-

mung der Zeugin ist nicht erforderlich, weil der
Senat nicht von der Glaubwürdigkeitsbeurtei-
lung des Landgerichts abweicht.

b) Schließlich hat der Beklagte seine Bera-

tungspflichten auch nicht bei der Schätzung
des Betriebsprüfers verletzt, die anläßlich der
Betriebsprüfung vorgenommen worden ist.

Das Landgericht geht in diesem Zusammen-
hang zu Recht davon aus, daß der Beklagte

mangels hinreichender Aufzeichnungen keine

Anhaltspunkte dafür hatte, die Schätzungen des
Betriebsprüfers M. im Hinblick auf den Umsatz,

der auf die in den lmbißstuben verzehrten Spei-

sen entfiel, als zu hoch einzuschätzen. Vielmehr
zeigen die später geführten Aufzeichnungen für
August und September 1988, daß diese Schät-

zungen als realitätsnah zu bezeichnen sind.
Sie ergeben nämlich einen Umsatzanteil von

20,25%o des Gesamtumsatzes. Die Schätzun-
gen des Betriebsprüfers M. lagen aber jeden-

falls zu m Teil noch daru nter, wie sich aus sei nem

Betriebsprüfungsbericht ergibt, Danach ist für

das Steuerjahr 1983 ein Umsatzanteilvon 10%,

für 1984 ein Anteil von 15% und für die Jahre
1985 und '198G ein Anteil von je 25 %o festgelegt
worden.

Eine Verpflichtung des Beklagten, einer ein-
vernehmlichen Schätzung zu widersprechen

oder die Klägerin vor einer derartigen Maß-
nahme grundsätzlich zu warnen, besteht
auch dann nicht,wenn man davon ausgehen
muß, daß eine derartige Schätzung im nach-
hinein nicht mehrzu beseitigen ist,weil darin
eine bindende Vereinbarung für eine bestimmte
Sach behand I u n g zu sehen isl (vg l. zu d i eser Pro-

blematik, BFH BStBl.1985, Teil ll, S. 344 ff .,358).

Anders wäre unter Umständen zu entscheiden,
wenn die beabsichtigte Vereinbarung zu offen-
sichtlich unzutreffenden Ergebnissen führen
würde, obwohl in einem derartigen Fallohnehin
die Bindungswirkung entfiele (BFH a.a.O.). -
Daß die vereinbarte Schätzung des Umsatz-
anteils zu völlig unvertretbaren Ergebnissen
führen mußte,läßt sich nach dem vorliegenden
Zahlenmaterial aber gerade nicht sagen. Die

Klägerin hat nämlich nach Angaben derZeugin
E im August und September 1988 die unter-
sch ied I ichen U msätze getren nt aufgezeich net;

dabei hat sie für den Verzehr an Ort und Stelle
einen Umsatzanteil von 19-200/o errechnet.

Soweit sie sich darauf beruft, diese im Jahr 1988

ermittelten Umsatzzahlen könnten für die zeit-
lich davor erzielten Umsätze nicht zugrundege-
legt werden, weil sich wegen im Jahr 1988

durchgeführter Umbauarbeiten die Umsätze
aus dem Verzehr von Speisen an Ort und Stelle
erheblich gesteigert habe, kann dem nicht
gefolgt werden.

ln erster lnstanz hatte die Klägerin geltend ge-

macht, der lmbiß ,,K,-Haus" sei bereits im Jahr
1983, der lmbiß ,M'sei im Dezember 1984 und
der lmbiß ,,M.T" sei im Mai 1988 durch einen
Umbau so erweitert worden, daß danach ein
Verzehr der Speisen an Ort und Stelle möglich
gewesen sei. - Angesichts dieses widersprüch-
lichen Vortrages vermag der Senat nicht nach-
zuvollziehen, daß die Schätzung im Rahmen

der Betriebsprüfung, die in der Zeil zwischen

dem 24.5. und dem 13.6.1988 statlfand, von
falschen tatsächlichen Voraussetzungen aus-
gegangen ist, und daß der Beklagte das hätte

erkennen müssen.

Aufklärungs- und
Hinweispflicht
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aufmerksam gemacht zu haben. - Diese Aus-
sage erscheint bereits deshalb als glaubhaft,

weil der Zeuge ein Schreiben des Finanzamtes

P vom 23.2.1984 nebst einem dazugehörigen
Merkblatt vorgelegt hat, das an den Geschäfts-
führer der Klägerin persönlich gerichtet war. ln

diesem Schreiben wird auf die unmittelbare
Notwendigkeit hingewiesen, die Umsätze zum
Regelsteuersatz und zum ermäßigten Steuer-

satz getrennt auszuweisen. Das Finanzamt hat

den Geschäftsführer der Klägerin in diesem
Schreiben um Mitteilung gebeten, wie die Ent-

gelte für die einzelnen Steuersätze ermitteltwer-
den. Aus einem handschriftlichen Vermerk auf
diesem Scheiben ergibt sich, daß die den

verschiedenen Steuersätzen unlerfallenden
Umsätze,,getrennt aufgezeichnet" wu rden.

Zwar hat der Zeuge V. bekundet, die Klägerin

dahingehend beraten zu haben, daß Umsätze,

die durch Verzehr an den Stehtischen erziell
würden, ebenfalls nach dem ermäßigten Steuer-

salz zu versteuern seien. Daraus ergab sich
aber entgegen der Ansicht der Klägerin keine

Verpflichtung des Beklagten, diesen fehlerhaf-
ten Rat richtigzustellen. Denn daß der Beklagte

von dieser Beratung des Zeugen V. etwas wußte,

ist nicht vorgetragen worden.

Zusammenfassend läßt sich demnach feststel-

len, daß der Beklagte keinen Anlaß hatte, die
Klägeri n auf d ie u ntersch ied I ichen Steuersätze

und die sich daraus ergebenden Buchführungs-
pflichten hinzuweisen. Eine Beratungspflicht
anläßlich der Mandatsübernahme hat er dem-
nach nicht verletzt.

b) Der Beklagte brauchte auch die bisher
geübte Praxis der Klägerin, die in den lmbiß-
stuben erzielten Umsätze aufzuzeichnen,
nicht darauf zu überprüfen, ob sie den
steuerrechtlichen Vorschrift en entsprachen.

Zwar hatte die Klägerin den Beklagten auch
beauftragt, die Prüfungstätigkeiten seines Vor-

gängers, soweit sie sich auf das Jah r 1985 bezo-
gen, zu überprüfen. - Daß ihm dabei ein Fehler

unterlaufen ist, läßt sich jedoch nicht feststellen.

Nach seinem unbestrittenen gebliebenen Vor-

trag ergab sich aus den Unterlagen des Steuer-

beratersV., daß die Klägerin die Umsätze in den

I m bi ßbetrieben ei n heitl ich m it 7 0/o versteuerte,

man also nur von sogenannten Außer-Haus-
Verkäufen ausgegangen war. Darauf durfte er
vertrauen, weil er keinen Anlaß hatte anzuneh-
men, daß die Buchführung auf einer möglicher-
weise fehlerhaften Beratung des Vorberaters
beruhte.

Der Beklagte konnte deshalb davon ausgehen,
daß die im lmbißbereich erzielten Umsätze tat-

sächlich dem ermäBigten Steuersatz unter-
lagen, weil auch der Steuerberater V. seine
Umsatzsteueranmeldu ngen auf der Gru ndlage
der Angaben der Klägerin erstellte.

Anders wäre allenfalls dann zu entscheiden,
wenn ihm bereits bei Mandatsübernahme be-
kannt gewesen wäre, daß nicht unwesentliche
Umsätze auch dadurch erzielt wurden, daß die
verkauften Speisen sofort an Ort und Stelle ver-

zehrt wurden. Dafür ergeben sich jedoch keine

Anhaltspunkte. Der Beklagte kann in diesem
Zusammenhang nicht darauf verwiesen wer-

den, er habe bei Übernahme des Mandates die

,,lmbißverkaufsstellen" vom Auto aus in Augen-
schein genommen.

Abgesehen davon, daß eine derartig flüchtige
Besichtigung kaum einen Eindruck über die Art
der erzielten Umsätze verschaffen kann, ist aber
auch nach dem Vortrag der Klägerin unklar,

ob eine solche Besichtigung überhaupt einen
Hinweis auf die verschiedenen Umsätze geben

konnte und ob die Besichtigung mit dem Ziel

durchgeführt wurde, den Beklagten über die
unterschiedlichen Umsätze innerhalb der lmbiß-

stuben zu unterrichten. Denn sie trägt selbstvor,
zu diesem Zeitpunkt habe jedenfalls zum Teil

nur die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs

bestanden. Angesichts dieses Vortrages hätte

sie substantiiert darlegen müssen, aufgrund
welcher Umstände der Beklagte bei welchen
Verkaufsstellen auch von der Möglichkeit des
Verzehrs innerhalb der lmbißstuben hätte aus-
gehen müssen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
den Beklagten im Zusammenhang mit der
Übernahme des Beratungsmandates keine
Aufklärungs- und Beratungspflichtverletzung
angelastet werden kann.

2. Aberauch Pflichtverletzungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt lassen sich nicht feststellen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Gestütztauf das Ergebnis der Beweisaufnahme
hat es einen dem Beklagten anzulastenden
Beratungsfehler verneint: lm Anschluß an die
Vernehmung desZeugen...sei davon auszuge-
hen, daß der Beklagte in einer Besprechung mit
den Parteien am 20.10.1986 die Klägerin auf
ausdrückliche Frage darüber belehrt habe, daß
der gesamte Erlös aus der Veräußerung des
Warenbestands im Jahre der Veräußerung
(: Übergabe) zu versteuern sei, und zwar ohne
Rücksicht auf die geplante Hinausschiebung
der Fäl I i g keit ei nes Tei ls der Kauf preisforderu n g.

Mit der dagegen gerichteten Berufu ng ermäßigt
die Klägerin ihre Schadenersatzforderung auf
45.960 DM nebst Zinsen. Diese Summe setzl
sich aus drei Teilbeträgen zusammen:

1. Ein Schaden in Höhe von 17.836 DM sei ihr

dadurch entstanden, daß der Beklagte es ange-
sichts des Anstiegs der Einkünfte im Jahre 1987

unterlassen habe, sie auf die Möglichkeit
u mfang reicher I nvestitionen h i nzuweisen. Auf-
grund des langjährigen umfassenden Steuer-
beratu n gsvertrages sei der Beklagte verpfl ich-
tet gewesen, sie frühzeitig auf die für ihn erkenn-
bare hohe Steuerlast hinzuweisen. Auf diese
Weise hätte sie durch bislang aufgeschobene,
notwend i ge I nvestitionen i h re Steuerlast sen ken

können. lm Jahre 1988 habe sie 81.866,67 DM

für den Um- und Ausbau ihres Hauses... aufge-
wendet. Hierdurch habe sie einen Steuervorteil
von 31.872 DM erlangt. Hätte sie dagegen die
Baumaßnahmen bereits im Jahre 1987 ausfüh-
ren lassen, dann hätte sich ein Steuervorteilvon
49.708 DM ergeben.ln Höhe des Unterschieds-
betrages von 17.836 DM sei ihr durch die Untä-
tigkeit des Beklagten ein Schaden entstanden.

2. Das von ihr unter der Firma ... betriebene
Handelsunternehmen habe in den Jahren 1986

und 1988Verluste in Höhevon 24.000 DM (1986)

und über 50.000 DM (1988) erbracht. Lediglich
im Jahr 1987 sei ein Gewinn erwirtschaftet
worden. Dieser Gewinn sei dadurch zustande
gekommen, daß am 31.12.1987 auf dem
Geschäftskonto rund 53.000 DM bereit gelegen
hätten; mit diesem Betrag habe sie eine für
Anfang 1988 erwartete Warensendung bezah-
len wollen. Sie, die Klägerin, hätte die Waren-

lieferung in das Jahr 1987 vorziehen können,
wenn ihr bewußt gewesen wäre, daß das am
Jahresende auf dem Geschäftskonto vorhan-
dene Guthaben zu einer steuerlichen Belastung
führen würde. Durch die zeitliche Vorverlage-
rung des Wareneinkaufs hätte sie im Jahre 1987

eine Steuerersparnis von 14.484 DM erzielen
konnen. Hierzu sei es durch die mangelnde
Beratung des Beklagten nicht gekommen.

3. Dem Beklagten sei noch ein weiterer Bera-
tu ngsfehler u nterlaufen. lm Zusammenhang mit
dem Gespräch über die Geschäftsveräußerung
und die Gründung einer Gesellschaft hätte der
Beklagte sie darüber belehren müssen, daß die
von ihr, der Klägerin, zu erbringende Einlage in

die neu gegründete Gesellschaft auch durch
Einbringen von 10%o des ihr bis dahin allein
gehörenden Waren bestands mög lich gewesen

wäre. ln diesem Fall hätte sie nur 90%o des
Warenbestands an Herrn ... veräußert. Der ent-
sprechend geringere Veräußerungserlös hätte
eine Minderung der Steuerlast zur Folge
gehabt. Auf diese Weise seien ihr steuerliche
Nachteile in Höhe von 13.640 DM entstanden.

il.

Das Vorbringen der Klägerin rechtfertigt in Ver-

bindung mit dem Ergebnis der in erster lnstanz
durchgeführten Beweisaufnahme keine Hat
tung des Beklagten. Der Beklagte hat die ihm
als Steuerberater obl iegende Auf kläru n gs- u nd

Hi nweispflichten nicht verletzt.

Allerdings ist der Klägerin in rechtlicher Hinsicht
darin zuzustimmen, daß der Beklagte im Rah-
men der übernommenen Steuerberaterver-
pflichtung der Klägerin gegenüber gehalten

war, deren steuerliche Belange bestmöglich
zu wahren. Dazu gehörte es auch, die von der
Klägerin im Verlauf der Besprechung am
20.10,1986 an ihn herangetragene Frage nach
den steuerlichen Folgen der beabsichtigten
Veräußerung des Warenbestands an den Zeu-
gen ...zutreffend und verständlich zu beant-
worten. Diese Verpflichtung hat der Beklagte
erfüllt. Die Klägerin tritt dem vom Landgericht
festgestellten Verlauf der Unterredung vom
20.10.1986, wie die Ausführungen auf S. 2 der
Beruf u n gsbeg rü nd u n g vom 2.12.1993 erken nen
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lassen, nicht mehr entgegen. Demnach ist im
Anschluß an die Aussage des Zeugen ... davon
auszugehen, daß der Beklagte in der Bespre-

chung am 20.10.1986 auf entsprechende Frage
erklärt hat, daß es für die steuerliche Berück-
sichtigung des Erlöses aus der Veräußerung

des Warenbestands auch im Falle einer über
mehrere Jahre verteilte Ratenzahlungsverein-
barung nicht auf den Zeitpunkt der tatsächlich
erfolgten Zahlung, sondern vielmehr auf den
Zeitpunkt des Vertragsschlusses und des Über-
gangs des Unternehmens ankomme.Auf diese
Weise hat der Beklagte die Klägerin darüber
informiert, daß bei einer Übertragung des
Warenbestands auf den Zeugen ... im Jahre
1987 der daraus erwachsene Zahlungsan-
spruch in voller Höhe den Einkünften des
Jahres 1987 zuzurechnen sei. Mit dieser Aus-
kunft hatte der Beklagte seine Beratungspflicht
gegenüber der Klägerin erfüllt. Ohne Erfolg
erhebt die Klägerin in diesem Zusammenhang
den Vorwurf, der Beklagte habe es unterlassen,
sie auf das Ausmaß der steuerlichen Mehrbela-
stung hinzuweisen.ln welcher Höhe Steuern bei
einenn trr!ös.von nnehr als 205.000 D!\4 zu erwar-
ten sind, ist den jedermann zugänglichen
Steuertabellen zu entnehmen. Hätte die Klä-
gerin über die aus der Steuertabelle ablesbaren
Zahlen hinaus eine Aussage über den konkre-
ten Umfang der steuerlichen Mehrbelastung
gewünscht, dann hätte sie wie in anderen Fällen

mit diesem Anliegen an den Beklagten heran-
treten müssen. Beispielsweise hat der Beklagte
mit Schreiben vom 10.3.1987 erläutert, welche
steuerlichen Folgen sich für die Klägerin im
Fal le der Ü bertrag u n g von G ru ndstücksantei len

auf Abkömmlinge ergeben. ln einem weiteren
Schreiben vom 15.4.1987 hat der Beklagte der
Klägerin dargelegt, wie sich eine Schenkung
oder die Bestellung eines Nießbrauchs steuer-
lich auswirken. Die Klägerin hätte daher den
Beklagten gezielt auf die steuerliche Aus-
wirkung der VeräuBerung des Warenbe-
stands ansprechen müssen, wenn ihr die am
20.10.1986 erteilte Auskunft nicht ausrei-
chend erschien oder wenn sich im Anschluß
daran weitere Fragen ergaben.

Der Beklagte hatte ungefragt keinen Anlaß,
die Klägerin darauf hinzuweisen, daß durch

Investitionen im Jahre 1987 die Steuerlast
hätte gemindert werden können. Die Kennt'
nis von der Möglichkeit der Steuerersparnis
durch Investitionen ist bei der Klägerin als
Kauff rau vorauszusetzen. Die Notwend ig keit

eines Hinweises auf die Möglichkeit der Steuer-

ersparnis durch lnvestitionen drängte sich um

so weniger auf, als der Klägerin aus der Über-

tragung des Warenbestands auf den Zeugen ...
im Jahre 1987 lediglich eine Kaufpreisrate in

Höhe von 100.000 DM zugeflossen ist. Dieser

Betrag wurde zur Abdeckung der steuerlichen
Mehrbelastung aus der Veräußerung des
Warenbestands benötigt.

Der Beklagte hatte auch keinen Anlaß, der
Klägerin zu empfehlen, Wareneinkäufe für
die Firma ... bereits im Jahre 1987 zu tätigen,
um das am 31.12.1987 anderernfallsvorhan-
dene Bankguthaben und somit auch den
Gewinn zu verringern. Die Ausführungen der
Klägerin berücksichtigen nicht, daß es bei der
Gewinnermittlung nach $4 ESIG nicht allein auf

die Höhe eines Bankguthabens am Ende des
Wirtschaftsjahres ankommt. Gewinn ist der
U ntersch iedsbetrag zwischen dem Betriebsver-
mögen am SchluB des Wirtschaftsjahres und

dem Betriebsvermögen am Schluß des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um

den Wert der Entnahmen und vermindert um

den Wert der Einlagen ($4 Abs.1 Satz 1 ESIG). ln

die Vermögensübersicht sind auf der Aktivseite

etwaige Bankguthaben ebenso aufzunehmen
wie dervorhandene Warenbestand oder Forde-

rungen gegen Lieferanten. Die Abwicklung
desWareneinkaufs noch im Jahre 1987 hätte
zwar zu einer Verringerung des Barver-
mögens des Unternehmens geführt, die
iedoch durch die Vermehrung des Waren-
bestands ausgeglichen worden wäre. Eine

Anderung der Summe der Aktiva hätte sich bei

der Gewinnermittlung nicht ergeben.

Die Klägerin hätte schließlich auch durch die
Wahleineranderen Form der Beteiligung an
der mit dem Zeugen ... gegründeten Gesell-
schaft keine Steuern ersparen können. Die

Klägerin berücksichtigt in diesem Zusammen-
hang nicht, daß sowohl der Verkauf des Waren-

lagers als auch die Übertragung eines Teils

Aus den'Gründen;
Die Berufung ist unbegründet.

Einen Schadenersatzanspruch der Klägerin,
der sich nur aus einer positiven Verletzung des
Steuerberatervertrages ergeben könnte, hat
das Landgericht zu Recht verneint.

'1. Entgegen der Auffassung der Klägerin hat

der Beklagte bei Übernahme des Mandates

mit 1986 weder Aufklärungs- noch Beratungs-
pflichten verletzt.

a) lnsbesondere war der Beklagte nicht ver-
pflichtet, die Klägerin zu diesem Zeitpunkt auf
die unterschiedliche Besteuerung der Speisen
hinzuweisen, die in ihren lmbißbetrieben an Ort
und Stelle verzehrt oder außer Haus verkauft
wurden. Dementsprechend war er auch nicht
verpflichtet, die Klägerin anzuhalten, die ver-

schiedenen Umsätze getrennt aufzuzeichnen,

um so eine zutreffende Umsatzsteueranmel-
dung nach den verschiedenen Steuersätzen zu

ermöglichen.

Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, daß
ein Steuerberater den Betreiber einer
lmbißstube wegen des ermäßigten Steuer-
satzes für den Verkauf von Speisen über die
Straße aufzuklären und ihn darüber zu
belehren hat, daß er getrennt nach den
Umsätze außer Haus und denjenigen, die
sich auf den Verzehr innerhalb der lmbiß-
stube beziehen, Buch zu führen hal (OLG

Stuttgart, NJW- R R 1990, 791 ).

Das kann nach Auffassung des Senates aber
nur dann gelten, wenn der Steuerberaler an-
nehmen muß, seinem Mandanten seien die
besonderen rechtlichen Bestimmungen des
Steuerrechts, insbesondere $12 Abs. 2 Nr. '1

UmsatzStG i.V. m. dem Anhang dieserVorschrift,

und die sich daraus für die Buchhaltung erge-
benden Konsequenzen unbekannt.

Eine solche Unkenntnis brauchte der Beklagte
jedoch nicht zu vermuten. Denn bei einer
Mandatsübernahme, wie im vorliegenden
Fall, kann der Steuerberater grundsätzlich
an die Arbeitsergebnisse seines Vorbera-
ters anknüpfen, so daß eine weitergehende
eigenständige Aufklärung des Sachverhal-
tes nicht zwingend geboten ist (Gräfe/

Lenzen/Rainef Steuerberaterhaftung, 2. Aufl.,

Rdnr.143).

Aus den Unterlagen des Steuerberaters V., der

die Klägerin vorher beraten hatte, ergab sich

abet daß ihr die unterschiedliche Besteuerung

der verschiedenen Umsätze bekannt sein
mußte. Die in ihrem Cafd und in ihrer Gaststätte

erzielten Umsätze versteuerte sie nämlich mit
140/o,während die Umsätze, die in den lmbiß-

stuben erziell wurden, einheitlich mit 7 0/o

Umsatzsteuer belegt worden waren. Daraus
konnte der Beklagte ableiten, daß in den lmbiß-

betri e be n e i n Au ße r-H aus-Ve rkauf stattfan d. De r

Beklagte hatte jedenfalls bei Übernahme des
Mandats keinerlei Anlaß anzunehmen, der
Steuerberater V. habe die Klägerin über die
unterschiedliche Besteuerung falsch unter-
richtet.

lm übrigen betrieb die Klägerin die lmbiß-
betrieb seit längerer ZeiI in Form eines voll-
kaufmännischen Gewerbebetriebes, in dem
nicht unerhebliche Umsätze erzielt wurden, wie

sich aus den zu den Akten überreichten Steuer-
bescheiden ergibt. Auch deshalb durfte der
Beklagte mangels anderer Hinweise jedenfalls

bei Mandatsübernahme darauf vertrauen, daß
die Klägerin über die unterschiedliche steuer-
liche Behandlung von Umsätzen außer Haus
und den Umsätzen, die sich aus dem Verzehr
innerhalb der lmbißstuben ergaben, hinrei-
chend unterrichtet war.

Sch I ießlich ist von wesentlicher Bedeutu ng, daß
auch das Finanzamt anläßlich einer Betriebs-
prüfung im Jahr 1985 die steuerliche Be-
handlung der Umsätze in den lmbißstuben
nicht beanstandet hatte. Auch deshalb
brauchte der Beklagte nicht zu befürchten, die

steuerliche Behandlung der Umsätze in den
lmbißstuben entspreche nicht den tatsäch-
lichen Gegebenheiten.

Darüberhinaus ist nach dem Ergebnis der in

erster lnstanz durchgeführten Beweisauf-

nahme aber auch davon auszugehen, daß der
frühere Steuerberater, der Zeuge V., die Klägerin

auf die unterschiedliche Behandlung der ver-

schiedenen Steuersätze hingewiesen hat. Er

hat bekundel, den Geschäftsführer der Klägerin
meh rfach auf d ie u ntersch ied lichen Steuersätze
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stätte, erzielten Umsätze wurden korrekt mit
14% Mehrwertsteuer versteuert. Das wurde bei

einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt im

Jahr1985 nicht beanstandet.Auch der Beklagte
riet der Klägerin zunächst nicht, die Umsätze in

den lmbißstuben nach Art des Verkaufs
getren nt zu buchen. Bei ei ner weiteren Betriebs-
prüfung durch das zuständige Finanzamt im
Mai 1988, die sich auf die Jahre 1983-1986
erstreckte, wurde jedoch die Ermittlung der
Umsatzsteuer beanstandet. I n Überei nsti m m u ng

mit dem Geschäftsführer der Klägerin schätzte
der zuständige Betriebsprüfer M. die Verkäufe
der Speisen, die innerhalb der einzelnen
Betriebe verzehrt wurden und damit einem
Ste u e rsatz v on 1 4 o/o u nte rl ag e n. Dabei e ntf i e le n

auf das Jahr 198310%o des Umsatzes;für 1984

wurde ein Anteil von 15 %o und für die Jahre 1985

und 1986 wurden Anteile von je 250/o geschäIzl.
Daraufhin ergingen im Jahr 1985 Steuerbe-
scheide, die die Klägerin zur Nachzahlung von
Umsatzsteuern verpflichtete. Die weiter im Jahr
1989 erlassenen Steuerbescheide für die Jahre
1987 und 1988 gingen von einem Umsatzanteil
von 20,25o/o aus, der mit dem vollen Mehrwert-
steuersatz belastet war. Diese Festsetzung
beruhte auf Aufzeichnungen der Klägerin fürdie
Monate August und September'1989, in denen
der Verkauf außer Haus getrennt aufgezeichnet
worden war.

Die Klägerin hat behauptet: Der Beklagte habe
es unterlassen, sie auf die unterschiedliche
Besteuerung der in den lmbißstuben verzehr-
ten und der außer Hausverkauften Speisen hin-
zuweisen. Erstmals 1988 sei diese Frage ange-
sprochen worden. Seinerzeit habe er aber
empfohlen, an der bisher praktizierten Umsatz-
steuerberechnung nichts zu ändern. Er habe
auch der Schätzung des,,Außer-Haus-Verkaufs"
nicht zustimmen dürfen. lhm seien nämlich die
tatsächlichen Umstände, wonach in drei Be-
trieben vollständig außer Haus verkauft worden
sei, bekannt gewesen, Tatsächlich hätte man
den Nachweis fü h ren können, da9 nur 10 - 20o/o

der insgesamt verkauften Speisen innerhalb
der lmbißstuben verzehrt worden seien. Durch
diese Falschberatung sei ihr ein Schaden in
Höhevon 38.898,74 DM infolge zuviel abgeführ-
ter Umsatzsteuer entstanden.

U rsprü n g I ich hatte d ie Klägeri n Schadenersatz
in Höhe von 55.778,60 DM im wesentlichen mit
der Begründung geltend gemacht, beientspre-
chender Beratung über die unterschiedliche
Besteuerung der Speisen hätte sie ihre Preis-
gestaltung anders kalkuliert, um den in dieser
Höhe entstandenen Steuermeh raufwand wett-
machen a) können. Außerdem hatte sie
begeh rt festzustel len, der Beklagte sei verpf I ich-
tet, den durch den früheren Klageantrag nicht
gedeckten Schaden zu ersetzen, sofern er auf
seiner Falschberatung beruhe. ......

Mit am 21.12.1990 verkündeten Urteil, auf
dessen Tatbestand und Entscheidungsgründe
Bezug genommen wird, hat die 6. Zivilkammer
des Landgerichts Oldenburg die Klage nach
Durchführung einer Beweisaufnahme abge-
wiesen und zur Begründung im wesentlichen
ausgeführt: Die Klägerin habe ein pflichtwidri-
ges Verhalten des Beklagten nicht bewiesen.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
müsse davon ausgegangen werden, daß der
Beklagte rechtzeitig die Verpflichtung der
Klägerin zum Ausdruck gebracht, die unter-
schiedlichen Umsätze getrennt aufzuzeichnen.
Daß er der Umsatzschätzung des Betriebs-
prüfers nicht widersprochen habe, sei nicht zu
beanstanden, weil ihm keine Umstände be-
kannt gewesen seien, die auf die Unrichtigkeit
der Schätzung hätten hindeuten konnen. Daß
er bei Übernahme des Mandats nicht auf die
unterschiedlichen Steuersätze hingewiesen
habe, könne ihm ebenfalls nicht vorgeworfen
werden,weil erzu diesem Zeitpunkt habe davon
ausgehen können, daß in den Buchhaltungs-
unterlagen die unterschiedlichen Umsätze für
d ie U msatzsteuer zutreffend dargestel lt worden
seien.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer
Berufung. Sie wiederholt im wesentlichen ihren
Vortrag erster lnstanz und trägt ergänzend vo6
der Beklagte sei bereits bei Übernahme des
Mandats verpflichtet gewesen, sie über die
unterschiedlichen Steuersätze und die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen für ihre Buch-
führung hinzuweisen. Wegen der unterschied-
lichen Besteuerung habe er sich auch nach den
verschiedenen Umsätzen erkundigen müssen.

der Warenbestände auf die Gesellschaft bü rger-
lichen Rechts gemäß S16 ESIG als Gewinn aus
der Veräußeru ng ei nes Gewerbebetriebs zu be-
handeln ist. Nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs handelt es sich bei der Ein-

bringung von Wirtschaftsgütern aus dem
Betriebsvermögen ei nes Gesel lschafters ei ner
Personengesellschaft in das Gesellschaftsver-
mögen dieser Gesellschaft grundsätzlich um
eine Veräußerung im Sinne von $16 EShG (BFH,

U rt. v. 29. 1 0. 1 I 81 B u n d esste u e r b I att 1 9 8 8, Te i I I l,

S. 374, 376). Die gegenteilige Auffassung der
Klägerin würde der von der Finanzverwaltung
angewendeten wi rtschaftlichen Betrachtu ngs-
weise widersprechen. Denn es bedeutet keinen
Unterschied, ob der Warenbestand veräußert
und der Erlös in die Gesellschaft eingebracht
wird oder ob von vornherein derWarenbestand
auf die Gesellschaft übertragen wird.

- Betriebsumwandlung

- Schaden?
(oLG Frankfurt, urt.v. 7.2.1995 - I U 65/94)

Leitsatz (d.Red.):

Tatbestand:

Der Kläger nimmt die Beklagten wegen eines
ihm entstandenen Steuernachteils wegen
(behaupteter) fehlerhafter steuerrechtlicher
Beratung in Anspruch.

Der Kläger betrieb seit 1978 in Form eines Ein-

zelhandelsunternehmens eine Schlosserei auf
dem Grundstück K.5 in 1., dessen Eigentümer
der Kläger und seine Ehefrau in Bruchteils-
gemeinsch afl zu je 1 /2 waren. Auf dem Grund-
stückwar ein Betriebsgebäude errichtet. Grund
und Boden sowie Gebäude wurde in der Fir-

menbilanz aktiviert, und zwar zur Hälfte (Hälfte

des Klägers) als Betriebsvermögen und hin-
sichtlich der anderen Hälfte (Hälfte der Ehefrau)

als ein zum Betriebsvermögen gehörendes
Nutzungsrecht.

Da der Kläger eine Erweiterung des von ihm
betriebenen U nterneh mens beabsichti gte, ver-
äußerten und seine Ehefrau durch notariellen
Vertrag vom 24.41986 zum 1.8.1986 das
Grundstück gegen Zahlung eines Kaufpreises
in Höhe von 557.000,00 DM. Gleichzeitig erwar-
ben sie - wiederum zu ideellem Miteigentum -
das Grundstück A. in L. - dorthin sollte der
Firmensitz verlegt werden - zu einem Kaufpreis
in Höhe von 922.311,00 DM.

Der Kläger wurde von Beginn seiner Einzel-

handelsunternehmenstätigkeit an durch den
Beklagten zu 2) steuerberatend betreut.

Da der Kläger beabsichtigte, seine betriebliche
Tätigkeit zukünftig in einer anderen Unterneh-
mensform fortzusetzen, beauftragte er Ende
August/Anfang September 1986 den Beklagten
zu 1) - der als Fachanwalt für Steuerrecht tätig
war - mit der Prüfung der gesellschaftsrechtli-
chen Aspekte der,,Umwand lung'1 Gemeinsame
Besprechungen der Parteien fanden am 23.9.,
24.10. und 31,10.1986 in dem Büro des Be-
klagten zu 1) statt,

Durch notariellen Vertrag vom 27.11.1986 über-
trug der Kläger seinen Miteigentumsanteil an

dem GrundstückA. - das gesamte Grundstück
wurde von dem Kläger gewerblich genutzt - im
Wege der Schenkung auf seine Ehefrau. Die

Ehefrau des Klägers, die seit August 1986 ihren
Grundstücksanteil an den Kläger vermietet

Steuerberaterhaftung

@
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hatte, vermietete nunmehr das gesamte Grund-
stück an ihn.

Zum 1.1.1987 wurde das Vermögen der Einzel-

handelsfirma zu Buchwerten auf die neu ge-
gründete Z. GmbH & Co. KG übertragen.

lm Jahre 1989 wurde durch das Finanzamt G.

eine Betriebsprüfung durchgeführt und eine
Ste u e r- u n d P rüf e r b ilanz zum 31. 1 2. 1 9BO e rste I lt.

Am 24.2.1989 fand eine Schlußbesprechung
statt, an der auch die Beklagten teilnahmen.
Nach der Betriebsprüfung wurde der Steuer-
bescheid für 1986 - auf der Grundlage der
berichtigten Steuer- und Prüferbilanz durch
Bescheid vom 23.5.1986 geändert und eine
Einkommenssteuernachzahlung in Höhe von
96.498,00 DM sowie eine Kirchensteuernach-
zahlung in Höhe von 8,684,82 DM zu Lasten

des Klägers und seiner Ehefrau festgesetzt.
Die Berichtigung der Steuerbilanz für l9BG war
einerseits im Hinblick auf die Veräußerung des
tGrr rnrlctiinlzc V - inonrrrail rrrr rrr.la r,lr rrnh nlanvr sr ruuluvr\9 r \r tt tgvvyvtt vvut u9 uut vt I uqo

Finanzamt G. als Gewinnentnahme ein Betrag
in Höhe von 24122,00 DM angesetzt - sowie
andererseits wegen des Schen ku ngsvertrages
erforderl ich geworden. Wegen der Ei nzel heiten
wird auf den lnhalt des Prüfungsberichts vom
18.4.1989 verwiesen. Bezüglich des Schen-
kungsvertrages stellte das Finanzamt fest:

,,Zum Schenkungszeitpunkt erfolgte die Ent-
nahme des Grundstücksanteils aus dem
Betriebsvermögen. Entnahmen sind mit dem
Teilwert anzusetzen. Der Unterschied zwischen
dem Entnahmewert und dem Buchwert des
Wirtschaftsgutes ist der steuerpflichtige
Gewinn. Aufgrund des kurzen zeitlichen Ab-
standes zwischen Anschaffung und Entnahme
können als Entnahmewert die Anschaffungs-
kosten angenommen werdenl' Der Entnahme-
gewinn wurde insoweit auf 136.800,00 DM an-
gesetzt. Durch die Schenkung hatte der Kläger
die Rückstellung nach $6 b Abs.l ESIG in Höhe
des hälftigen Veräußerungserlöses aus dem
Verkauf des Grundstücks K. als stille Reserve
realisiert.

Der Kläger hat behauptet, die Beklagten hätten
ihm die unentgeltlicheVeräußerung des Grund-
stücksanteils an seine Ehefrau am 27.11.198G in

Verken n u n g der steuerl ichen Nachtei le geraten,

da er auf diese Weise den für die Nutzung des

Grundstücks zu leistenden Mietzins in vollem
Umfange absetzen könne. Der Beklagte zu 1)

habe ihn - den Kläger - nicht nur bezüglich der
Anderung der Gesellschaftsform beraten, son-
dern sei auch beratend bei der Grundstücks-
übertragung tätig gewesen.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, eine

,,steuerlich neutrale" Schenkung sei möglich
gewesen; bei korrekter steuerfachmännischer
Beratung hätte es zu diesem Veräußerungsvor-
gang nicht kommen dürfen (Beweis: Sachver-

ständ i gen g utachten). Der Kläge r hat behau ptet,

durch die Ansetzung des Entnahmegewinns in

Höhe von'136.800,00 DM sei ihm ein Schaden
in Höhe von 88.745,32 DM (70.902,32 DM

zusätzliche Einkommens- und Kirchensteuer,

17843,00 DM Gewerbesteuer) entstanden.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Aufstellung
in dem Schriftsatz vom 1.11,1993 sowie den

I n halt der Sitzu ngsn iedersch rift vom 22.'1'1. 1993

Bezug genommen.

Der Kläger hat beantragt, ...

Die Bekiagten haben beanrragi,

Der Beklagte zu 1) hat behauptet, sein Mandant
habe sich ausschließlich auf die Anderung der
Unternehmensform bezogen. Bezüglich der
steuerrechtlichen Fragen habe er den Kläger

stets an seinen Steuerberater verwiesen.

Beide Beklagten haben bestritten, daß dem

Kläger im Ergebnis steuerlich Mehrbelastun-
gen entstanden sind. Sie haben die Auffassung

vertreten, der Kläger müsse sich steuerliche
Vorteile anrechnen lassen. Sie haben behaup-
tet, die von der GmbH & Co. KG zu zahlende
Gewerbesteuer habe sich durch die Grund-
stücksübertragung verringert, da nunmehr die
Mieten für das gesamte Grundstück als Kosten

ansetzbar seien (Ersparnis für 1987 :'17.655,00

DM). Geringere Gewerbesteuer sei auch des-
halb zu zahlen, weil der Grundstücksanteil -
wäre er weiterhin im Eigentum des Klägers ver-

blieben - das Betriebskapital erheblich erhöht
hätte. Auch habe sich die Bemessungsgrund-
lage für die jährliche Abschreibung durch die
Ehefrau des Klägers erhöht (1ährlich : 6.350,00

DM). Ferner hätte die GmbH & Co. KG als Eigen-
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Eine Pflicht zur Beratung oder auch zu einem

Hinweis auf die Möglichkeit der Beantragung
von lnvestitionszulagen ergab sich auch nicht

daraus, daß das lnvZulG zu den Steuergesetzen
gezählt hätte, und die Beratung hinsichtlich der

Beantragung erner lnvestitionszulage eine Hilfe-

leistung nach $1 Abs.1 Nr. 5 StBerG darstellte.

Entscheidend ist hier wiederum, daß diese

Beratung -die dem Klägerzwar gestattetgewe-

sen wäre, aber einen neuen Auftrag vorausge-
setzt hätte - nicht zu dem konkret erteilten Man-

dat gehörte.

Die Gewährung einer lnvestitionszulage
hätte auch steuerlich keinerlei Auswirkun-
gen gehabt, weil nach $5 Abs. 2 lnvZulG die

lnvestitionszulagen nicht zu den Einkünften im
Sinne des ESIG gehörten und die steuerlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht

minderten; solche Zulagen waren also - wie

auch die Parteien im Senatstermin übereinstim-
mend angegeben haben - steuerneutral und

wären in dem Jahresabschluß nur für die Han-

delsbilanz als (neutrale) sonstige Erträge aus-

zuweisen gewesen. Allein die in dem lnvZulG
gewähiien einzeinen sieuerrechiiichen Arr-

knüpfungspunkte der Gewährung durch das

Finanzamt, die Eröffnung des Finanzrechts-

wegs u.ä. machten damit die Beantragung
einer lnvestitionszulage als Subvention nicht zu

einer steuerlichen Angelegenheit, die ohne
gesonderten Auftag von dem Mandat der Lohn-

und Finanzbuchhaltung und der Erstellung des

Jahresabschlusses mit erfaßt ist und auf die

sich dann auch eine Hinweispflicht erstrecken

würde (a.A. wohl Gräfe/Lenzen/Rainer a.a.O.

Rdn.262 - aber ohne nähere Begründung,vgl.
LG Arnsberg Gl 1988, 155).

- Belehrungspflichten

- lmbißstand

- Außer-Haus-Verkäufe
(OLG Oldenburg, Urt.v. 22.5.1991 - 3 U 13/91)

Leitsätze (d.Red.):

1. Bei einer Mandatsübernahme kann
der neue Steuerberater an die Arbeits-
ergebnisse des Vorberaters anknüpfen.

Von einer fehlerhaften steuerlichen Be-
lehrung über die USt-Sätze im lmbiBven
kauf mu9 der neue Berater nicht aus-
gehen.

Eine überprüfung der Arbeiten des Vor-
beraters muß gesondert in Auftrag
gegeben werden.

2.Der neue Berater kann die bisher
geübte Praxis, die lmbiBumsätze aufzu-
zeichnen, ohne Prüfung übernehmen;
das giii insbesondere, wenn eine AuBen-
prüfung die steuerliche Behandlung in
Voriahren nicht beanstandet hat.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um Schadenersatz wegen
angeblicher Verletzung von Beratungs- und

Aufklärungspflichten durch den Beklagten, der
als Steuerberater für die Klägerin tätig war.

Die Klägerin betreibt u.a. lmbißbetriebe, in

denen Speisen und Getränke zum Verzehr

außer Haus, aber auch zum Verzehr innerhalb
der lmbißstuben angeboten werden. Die f ür den

sofortigen Verzehr bestimmten Speisen werden
mit dem vollen Mehrwertsteuersatz, Speisen,

die ,,über die Straße verkauft werden'j mit dem

halben Mehrwertsteuersatz besteuert. Auf

Anraten ihres früheren Steuerberalers V., der
die Klägerin bis zur Mandantsübernahme
durch den Beklagten im Jahr 1986 steuerlich
betreute, versteuerte sie bis einschließlich 19BG

sämtliche Umsätze in den lmbißstuben mit dem

niedrigeren Mehrwertsteuersatz. Die in den

übrigen Betrieben, einem Caf6 und einer Gast-

Mandatsübernahme
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dem Mandanten geschlossenen Vertrag.
(BG H G I 90, 82 :Vers? 90, 534 :NJW 90, 2057 ;
87 565 -WM 87, 661 :Gl 87,7/9,). Dabei ist in
Literatur und Rechtsprechung unbestritten, daß
der Steuerberater eine Pflicht zur erschöpfen-
den Beratung des Mandanten haI (vgl. Späth,
D i e zivi I rechtl i ch e H aftu ng des Steuerberaters
Rdn.131 m.N.); diese Belehrungspflichten be-
stehen aber nur innerhalb eines Steuerberater-
vertrags. Keine Beratungspflicht besteht über
wirtschaftliche Fragen und Risiken (Späth
a. a. O. : G räf e / Le n ze n / R a i n e r, Ste u e r b e rate r h af -
tung 2. Aufl., Rdn. 260); dies gilt auch für die
Belehrung in Fragen der Verrnögensanlage
und der Lebensvorsorge, sowie über theoreti-
sche Steuerersparnismöglichkeiten unabhän-
gig von dem konkreten wirtschaftlichen oder
steuerlichen Gestaltungswunsch des Mandan-
len (G räfe/ Lenzen / Rainer a.a.O.).

Gemessen an diesen Grundsätzen bestand für
den Kläger keine Pflicht, auf die Möglichkeit der
lnanspruchnahme von lnvestitionszulagen hin-
zuweisen. Den Beweis dafür, daß der Kläger
insofern einen ausdrücklichen Beratungsauf-
trag von dem Geschäftsführer der Beklagten
erhalten hatte, hat diese nicht zu führen ver-
mocht. Der Kläger war allein mit der Lohn-
und Finanzbuchhaltung und der Erstellung
des ieweiligen Jahresabschlusses beauf-
tragt. Dazu gehört dann auch der Hinweis auf
die Möglichkeit von Steuerersparnismöglich-
keiten, soweit der Steuerberater Hinweise auf
Tatbestände im beratenen Unternehmen hat,

die solche Möglichkeiten eröffnen. ln diesen
Fällen muß e[wenn er nicht bereits alle notwen-
digen lnformationen hat, beim Mandanten
nachfragen (vgl. BGH DB 6Z 244;Späth a.a.O.

Rdn. 131). Jedoch verpflichtet der Auftrag auf
Erstellung der Buchführung, der Abschlüsse
und der Steuererklärungsentwürfe den Steuer-
berater nicht dazu, die persönlichen und
geschäftl ichen Verhältn isse des Mandanten auf
ihre Steuerschädlichkeit zu überprüfen und so
gegebenenfal ls Tatsachen zu f i nden, d ie Steuer-
ersparn isse ermög I iche n (Späth a.a.O. Rd n. 1 52
mit Hinweis auf OLG Köln BHSTB R 566.11).

Bei der Gewährung von Zulagen nach dem
lnvestitionszulagengesetz (lnvZulG) handelt es

sich nicht um eine Steuervergünstigung, son-
dern um eine Subvention (BVenuG NJW 85,
1972).Siewird zwarvom Finanzamt aus den (all-
gemeinen) Einnahmen an Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer gewährt, ist aber -
unbeschadet des Umstands, daß Anspruchs-
berechtigte nur Steuerpflichtige im Sinne des
ESIG und des KSIG sein können - kein
Anspruch aus einem Steuerverhältnis
(BVerwG a.a.O.).

So ist es auch zwischen den Parteien unstreitig,
daß - sofern der Kläger den Geschäftsführer
der Beklagten auf die Möglichkeit der Beantra-
gung einer lnvestitionszulage hingewiesen
hätte - der Kläger nicht im Rahmen des beste-
henden Auftrags die nachfolgende Tätigkeit
der Ermittlung des Umfangs der subventions-
tauglichen Vorgänge hätte erledigen müssen,
sondern daß insoweit es eines gesonderten
Auftrags bedurft hätte. Deshalb geht auch der
Hinweis der Beklagten auf die vorgelegte
,,Check-Liste" für das Jahr 1989 fehl; ein Vorge-
hen nach dieser Liste, zu dem der Kläger nicht
verpflichtetwar, hätte allenfalls zu einem geson-
derten Auftrag neben dem bestehenden Man-
datsverhältnis der reinen Lohn- und Finanz-
buchhaltung sowie der Erstellung der Jahres-
abschlüsse führen können.

Erst nach Erteilung eines solchen Auftrags aber
hätte dem Kläger die Prüfung oblegen, ob und
unterwelchen Voraussetzungen die Firmen des
Geschäftsführers der Beklagten investitions-
zulagenberechtigt waren. Eine Hinweispflicht
auf das lnvZulG ergab sich für den Kläger auch
nicht daraus, daß er im Jahr 1985 den Bestäti-
g u n gsvermerk ü ber Fu E-Täti g keit u nterzeich net
hat; dieser Vermerk hatte lediglich zum lnhalt,
daß die Angaben auf dem Sammelbeleg sowie
die Angaben in einem Vordruck bezüglich der
Beschäftigungs- und Umsatzzahlen wie auch
der Besitz- und Beteiligungsverhältnisse an
dem antragstellenden Unternehmen mit den
zur Verfügung gestellten Unterlagen überein-
stimmten. Damit hielt sich diese Erklärung noch
innerhalb des bestehenden Mandats, jedoch
ergab sich daraus keinerlei Pflicht des Klägers,
die Voraussetzungen der FuE-Tätigkeit und die
Folgen zu überprüfen oder zu bedenken.

,

lj

tümerin des Grundstücks - im Gegensatz zur
Ehefrau des Klägers -Vermögenssteuer, zumin-
dest aber einen höheren Satz zahlen müssen.
Schließlich sei zu berücksichtigen, daß das
Grundstück bei einer späteren Betriebsaufgabe
oder -auflösung aus dem Betriebsvermögen
hätte entnommen werden müssen, so daß dann
die Steuerbelastung eingetreten wäre. Wegen
der Einzelheiten wird insbesondere auf die
Schriftsätze vom 25.3.1993 und 13.12.1993

Bezug genommen.

lm übrigen haben die Beklagten die Einrede der
Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat die Klage durch das dem
Kläger am 17.2.1994 zugestellte Urteil vom
14.2.1994 in vollem Umfang abgewiesen;
bezüglich des Beklagten zu 1), weil der Kläger
seinen Vermögensschaden nicht dargetan
habe, er habe nicht die steuerlichen Vorteile, die
ihm aus der Veräußerung des Grundstücks A.

erwachsen seien oder Nachteile, die ohnehin
eingetreten wären, berücksichtigt, bezüglich
des Beklagten zu 2), weil die Forderung gemäß

$68 Steuerberatungsgesetz verjährt sei.

Der Kläger rügt mit seiner Berufung, das Land-
gericht habe zu Unrecht angenommen, daß die
Forderung gegen den Beklagten zu 2) verjährt
sei. Er behauptet im übrigen, durch die Ver-

äußerung des Grundstücks A. 10c seien ihm
kei ne steuerl ichen Vortei le erwachsen (Beweis:

Steuerberat er D. K. alsZeu ge, Sachverständ igen-
gutachten, Auskunft des Finanzamtes).

Seine Steuermehrbelastungen beziffert der
Kläger nunmehr wie folgt:

Einkommenssteuer in Höhe von 80.751,00 DM,

Kirchensteuer in Höhe von 7.268,00 DM sowie
Gewerbesteuer in Höhe von 24.200,00 DM. Er

ist der Ansicht, da er lediglich einen Teilbetrag
in Höhe von 80.000,00 DM geltend mache,
habe er,,mögliche Vorteile" genügend berück-
sichtigt.

Der Kläger beantragt,

die Beklagten als Gesamtschuldner unter Ab-
änderung des erstinstanzlichen Urteils zu ver-
urteilen, an den Kläger 80.000,00 DM nebst
10,75o/o Zinsen seit dem 22.1.1992 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

d ie Beruf u n g zur ücl<zuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Urteil. Sie
sind der Ansicht, daß die als Schaden geltend
gemachte Position ,,Gewerbesteuer" in keinem

Zusammenhang mit der Gru ndstücksveräuße-
rung stehe.

Der Beklagle zu 2) behauptet, er habe den Klä-
ger spätestens im Rahmen der Betriebsprüfung
auf etwaige Schadenersatzansprüche gegen

ihn - den Beklagten zu 2) - hingewiesen.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist zwar zulässig, jedoch unbe-
gründet.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts
können sich jedoch weder der Beklagte zu 1),

noch der Beklagte zu 2) mit Erfolg auf die
Einrede der Veriährung berufen. Gemäß $51
BRAGO verjährt der Anspruch des Auftrag-
gebers auf Schadenersatz aus dem zwischen
ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden Ver-

tragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.

Nach ganz herrschender Rechtsprechung
ist der Rechtsanwalt verpflichtet, den Man-
danten auch über die gegen ihn, den Anwalt
selbst gerichteten Ansprüche aufzuklären
und gegebenenfalls auch deren Veriährung
vorzubeugen (BGH NJW 1975/1655 ff.). Der
Beklagte zu 1) hat den Kläger unstreitig insoweit
n icht aufgeklärt. Verletzt der Rechtsanwalt sei ne

Pflicht zur Belehrung des Mandanten über
einen von ihm, dem Rechtsanwall, begangenen
Fehler und über die Verjährung des daraus
entspringenden (primären) Schadenersatzan-
spruchs, macht er sich erneut schadenersatz-
pflichtig;er hat daher nach $249 BGB den Man-

danten so zu stellen, wie dieser stehen würde,

wenn er richtig belehrt worden wäre. Da in die-
sem Fall nach dem normalen Gang der Dinge

die Verjährungsfrist nicht versäumt worden
wäre, geht der (sekundäre) Schadenersatz-
anspruch des Mandanten dahin, daß der

fiechtsanwalt gegenüber dem primären Scha-
denersatzanspruch die Ein rede der Verjähru ng
nicht erheben kann; soweit dies dennoch ge-

@
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schieht, kann der sekundäre Schadenersatz-
anspruch der Einrede der Verjährung als
Gegeneinwand entgegen gestel lt werden (BG HZ
83 /17 ff . : G I I / 82).Gleiches g i lt, soweit sich der
Beklagte zu 2) aut die Verjährung beruft. Ent-
gegen der Auffassung des Landgerichts ist

spätestens seit der Entscheidung, des BGH

vom 20.1.1982 (BGHZ 83/17 : Gl 8/82) herr-
schende Rechtsprechung, daß auch ein
Steuerberater verpflichtet ist, seinen Man-
danten auf die Möglichkeiten seiner eige-
nen Haftung hinzuweisen und über die
hierzu geltenden Veriährungsvorschriften
zu belehren, da das Berufsbild des Rechts-
anwaltes mit dem des Steuerberaters und
Steuerbevollmächtigten weitgehend überein-
stimmen. Soweit sich der Beklagte zu2) daraut
beruft, er habe den Kläger im Rahmen der
Betriebsprüfung - sie fand Anfang des Jahres
1989 statt - auf etwaige Schadenersatzan-
sprüche hingewiesen, ist dies unerheblich, da
die dreijährige Verjährungsfrist durch die Zu-
stellung des am 20.12.1991 eingereichten
Mahnbescheids - die Zustellung erfolgte am
22.1..1992- gemäß $ 209 Abs. 2 BGB il/m. $ 270

ZPO unterbrochen wurde. lm übrigen ist festzu-
stellen, daß die Verjährungsfrist gegen den
Beklagten zu 2) erst mit der Schlußbespre-
chung über das Ergebnis derAußenprüfung zu

laufen begann (Gehre, Kommentar zum Steuer-
beratergesetz,2. Aufl., S. 247).Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshof entsteht der
Schadenersatzanspruch wegen Fehlers des
Steuerberaters, die bei einer Außenbetriebs-
prüfung aufgedeckt werden, nämlich erst mit
der im Rahmen der Prüfung abgehaltenen
Sch lußbesprechu ng ; erst mit diesem Zeitpunkt
begann daher auch die Verjährungsfrist zu lau-
fen (BGHZ a.a.O.,5.20 m.w.N).

lm Ergebnis kann aber dahingestellt bleiben,
ob den Beklagten zu 1) und 2) eine Beratungs-
pflichtverletzung zur Last gelegt werden kann,
da der Kläger einen ihm entstandenen Scha-
den nicht ausreichend dargelegt hat. Dahin-
gestellt bleiben kann aus diesem Grund auch,
ob der Beklagte zu 1) - entsprechend seiner
Behauptung - lediglich das Mandat hatte, den
geöellschaftsrechtlichen Aspekt der Anderung
der Unternehmensform zu prüfen (was zweifel-

haft sein dürfte). Offen bleiben kann ferner, ob
entsprechend der Auffassung der Beklagten
ein Schaden des Klägers schon deshalb ver-

neint werden muß, weil davon auszugehen sei,

daß bei einer späteren Betriebsaufgabe oder
Veräu ßeru n g d ie Steuerzah I u ngsverpf lichtu n g

auch angefallen wäre. Nach Auffassung des
Sch leswig-Holsteinischen Oberlandesgericht -
Urteil vom 20.7.1984 (14 U 106/83) - stellt eine
mögliche höhere Steuerschuld, die bei einer
späteren Aufdeckung der stillen Reserven

sowieso entstande n wäre, kei n e n ersatzfäh i gen

Schaden dar.

Die Klage scheitert deshalb, weil der Kläger
es verabsäumt hat, eine umfassende Dar-

stellung über die steuerlichen Auswirkun-
gen der Betriebsumwandlung zu geben. Die

Vor- und Nachteile hätten gegeneinander abge-
wogen werden müssen, worauf der Kläger von

dem Senat in der mündlichen Verhandlung hin-
gewiesen worden ist. Die Betriebsumwand-
lung ist ein komplexerVorgang, der nicht nur
Vorteile mit sich bringen konnte. Es geht nicht

an, daß der Kläger nur einige nachteilige Steuer-
{nlnnn l.rnrar ronraift r rnÄ r'liaca alc Qnhar{an r{ar-lvtvvl I I lvlqqgvlvlll ul lu ulvgv qlg vvr rsvvl I vqr

stellt. Aufgrund der gesamten Umstände ist viel-
mehr davon auszugehen, daß die steuerliche
Mehrbelastung durch steuerliche oder andere
wirtschaftliche Vorteile des Klägers oder seiner
Gesellschaft ausgeglichen worden ist. So ist

anzunehmen daß sich die von der Z. GmbH &

Co. KG jährlich zu zahlende Gewerbesteuer
durch die Veräußerung des Grundstücksaneils
des Klägers an seine Ehefrau verringert hat. Die

Z. GmbH & Co. KG, deren Ergebnisse bei der
Beantwortung die Frage nach einem Schaden
dem Kläger direkt zuzurechnen sind, wird
gewerbesteuerlich möglicherweise entlastet,

weilsie in Form der Mietzahlungen an die Ehe-

frau des Klägers Aufwand hat, der ihr Ergebnis
mindert. Ansonsten an den Kläger selbst
erfolgte Zahlungen wären steuerlich Vorab-
gewinn nach $15 Abs. 1 Nr. 2 ESIG gewesen,

der das Ergebnis der Z. GmbH & Co. KG gerade

steuerlich nicht gemindert hätte. Diese Zahlun-
gen hätten dann mithin bei der Gewerbesteuer
zu Buch geschlagen.

Der Beklagte zu 2) hat an ersparter Gewerbe-
steuer allein für das Jahr 1987 einen Betrag in

t
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Höhe von 12655,00 DM errechnet. Hinzu kommt

noch, daß der Grundstücksanteil, solange er im
Eigentum des Klägers stand, einen Teil des

Betriebkapitals darstellte und damit die Höhe der

zu zahlenden Gewerbesteuer beeinflußt hat;

auch insoweit wird nach der Veräußerung Ge-

werbesteuer eingespart. lm übrigen spricht nach

den substantiierten Darlegungen der Beklagten

einiges dafür, daß durch die Übertragung des

Grundstücksanteils auf die Ehefrau des Klägers

sich ihre Bemessungsgrundlage für die jährliche

Abschreibung erhöht hat, ein weiterer Gesichts-
punkt, der dagegen sprichl, die Betriebsum-

wandlung als Schaden erscheinen zu lassen.

Der Beklaglezu2) hat insoweit einen jährlichen

Betrag in Höhe von 6.350,00 DM errechnet. Der

Kläger hat sich zu diesen substantiierten Dar-

legungen der Beklagten nicht geäußert; er ist

vielmehr dabei geblieben, pauschal zu bestrei-

ten, daß ihm irgendwelche steuerlichen Vorteile

durch die Grundstücksübertragung enruachsen

sind; dies genügt nicht.

Die Behauptung des Klägers, eine ,,steuer-
lich neutrale Schenkung" sei möglich gewe-

sen, ist ebenfalls unsubstantiiert. Es ist nicht

ersichtlich, durch welche anderweitigÖ Gestal-

tungsmöglichkeit dem Kläger, der durch die un-

entgeltliche Übertragung seiner Miteigentums-
hälfte die von ihm gewünschten (oben darge-
stellten) Sleuervorteile, insbesondere die nicht

unerhebliche Einsparung der zu zahlenden

Gewerbesteuer, erzielt hat und weiterhin jährlich

erzielt, d i e zwan gsläuf i g ei n g etreten e n Ste u er-

nachtei le hätten erspart werden kÖn nen. Soweit

der Kläger nunmehr als Schaden auch einen

Betrag in Höhe von 24.200,00 DM tÜr zusälz-
liche Gewerbesteuer ansetzt, ist sein Vorbringen

ebenfalls unsubstantiiert. Es ist nicht dargelegt,

inwieweit die Veräu ßeru ng des Gru ndstücks mei-

ner Erhöhung der zu zahlenden Gewerbesteuer,

die soweit sie gewinnabhängig ist, sich nur auf

den laufenden Gewinn, nicht aber auf einmalige

Betriebsentnahmen bezieht, geführt haben

könnte.

Wegen des unzureichenden Sachvortrags kommt

die von dem Kläger begehrte Beweiserhebung

nicht in Belracht, da es sich hierbei um einen

unzulässigen Ausforschungsbeweis handelt.

- Auftragsumfang

- Beantragung der lnvestitionszulage
(OLG Karlsruhe, Urt.v. 22.12.1994 - 18a U 12/94

- nicht rechtskräftig)

Leitsatz:

Tatbestand:

Der Kläger machte Steuerberatungshonorar für

dasJahr1990 in Höhevon7.902,25 DM geltend,

dessen Höhe unstreitig ist.

Der Beklagte erklärte die Aufrechnung mit

Schadenersatzansprüchen und erhob Wider-

klage, weil der Kläger die Rechtsvorgänger-

firmen der Beklagten falsch beraten habe und

deshalb lnvestitionszulagen in den Jahren 1985

bis 1987 für die damaligen Unlernehmen des

Geschäftsführers der Beklagten nicht ange-
fordert worden seien. Sie berechnete ihren

Gesamtschaden inklusive Steuerschaden auf

479.802,62DM.

Das LG hat durch Teilgrundurteil die (auf Scha-

denersatz gerichteten) Widerklageanträge zu

1 und 2 dem Grunde nach für gerechtfertigt

erklärt.

Die Berufung des Klägers und Widerbeklagten
hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

Der Kläger hat eine Beratungspflicht aus dem

mit den Rechtsvorgängerinnen der Beklagten

bestehe n d en Steuerbe ratu n gsvertrag n icht ver-

letzt. lnhalt und Umfang der Pflichten des
steuerlichen Beraters richten sich ieweils
nach dem im Einzelfall zwischen ihm und

Haftung
des Steuerberaters
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schieht, kann der sekundäre Schadenersatz-
anspruch der Einrede der Verjährung als
Gegeneinwand entgegen gestel lt werden (BG HZ
83 /17 ff . : G I I / 82).Gleiches g i lt, soweit sich der
Beklagte zu 2) aut die Verjährung beruft. Ent-
gegen der Auffassung des Landgerichts ist

spätestens seit der Entscheidung, des BGH

vom 20.1.1982 (BGHZ 83/17 : Gl 8/82) herr-
schende Rechtsprechung, daß auch ein
Steuerberater verpflichtet ist, seinen Man-
danten auf die Möglichkeiten seiner eige-
nen Haftung hinzuweisen und über die
hierzu geltenden Veriährungsvorschriften
zu belehren, da das Berufsbild des Rechts-
anwaltes mit dem des Steuerberaters und
Steuerbevollmächtigten weitgehend überein-
stimmen. Soweit sich der Beklagte zu2) daraut
beruft, er habe den Kläger im Rahmen der
Betriebsprüfung - sie fand Anfang des Jahres
1989 statt - auf etwaige Schadenersatzan-
sprüche hingewiesen, ist dies unerheblich, da
die dreijährige Verjährungsfrist durch die Zu-
stellung des am 20.12.1991 eingereichten
Mahnbescheids - die Zustellung erfolgte am
22.1..1992- gemäß $ 209 Abs. 2 BGB il/m. $ 270

ZPO unterbrochen wurde. lm übrigen ist festzu-
stellen, daß die Verjährungsfrist gegen den
Beklagten zu 2) erst mit der Schlußbespre-
chung über das Ergebnis derAußenprüfung zu

laufen begann (Gehre, Kommentar zum Steuer-
beratergesetz,2. Aufl., S. 247).Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshof entsteht der
Schadenersatzanspruch wegen Fehlers des
Steuerberaters, die bei einer Außenbetriebs-
prüfung aufgedeckt werden, nämlich erst mit
der im Rahmen der Prüfung abgehaltenen
Sch lußbesprechu ng ; erst mit diesem Zeitpunkt
begann daher auch die Verjährungsfrist zu lau-
fen (BGHZ a.a.O.,5.20 m.w.N).

lm Ergebnis kann aber dahingestellt bleiben,
ob den Beklagten zu 1) und 2) eine Beratungs-
pflichtverletzung zur Last gelegt werden kann,
da der Kläger einen ihm entstandenen Scha-
den nicht ausreichend dargelegt hat. Dahin-
gestellt bleiben kann aus diesem Grund auch,
ob der Beklagte zu 1) - entsprechend seiner
Behauptung - lediglich das Mandat hatte, den
geöellschaftsrechtlichen Aspekt der Anderung
der Unternehmensform zu prüfen (was zweifel-

haft sein dürfte). Offen bleiben kann ferner, ob
entsprechend der Auffassung der Beklagten
ein Schaden des Klägers schon deshalb ver-

neint werden muß, weil davon auszugehen sei,

daß bei einer späteren Betriebsaufgabe oder
Veräu ßeru n g d ie Steuerzah I u ngsverpf lichtu n g

auch angefallen wäre. Nach Auffassung des
Sch leswig-Holsteinischen Oberlandesgericht -
Urteil vom 20.7.1984 (14 U 106/83) - stellt eine
mögliche höhere Steuerschuld, die bei einer
späteren Aufdeckung der stillen Reserven

sowieso entstande n wäre, kei n e n ersatzfäh i gen

Schaden dar.

Die Klage scheitert deshalb, weil der Kläger
es verabsäumt hat, eine umfassende Dar-

stellung über die steuerlichen Auswirkun-
gen der Betriebsumwandlung zu geben. Die

Vor- und Nachteile hätten gegeneinander abge-
wogen werden müssen, worauf der Kläger von

dem Senat in der mündlichen Verhandlung hin-
gewiesen worden ist. Die Betriebsumwand-
lung ist ein komplexerVorgang, der nicht nur
Vorteile mit sich bringen konnte. Es geht nicht

an, daß der Kläger nur einige nachteilige Steuer-
{nlnnn l.rnrar ronraift r rnÄ r'liaca alc Qnhar{an r{ar-lvtvvl I I lvlqqgvlvlll ul lu ulvgv qlg vvr rsvvl I vqr

stellt. Aufgrund der gesamten Umstände ist viel-
mehr davon auszugehen, daß die steuerliche
Mehrbelastung durch steuerliche oder andere
wirtschaftliche Vorteile des Klägers oder seiner
Gesellschaft ausgeglichen worden ist. So ist

anzunehmen daß sich die von der Z. GmbH &

Co. KG jährlich zu zahlende Gewerbesteuer
durch die Veräußerung des Grundstücksaneils
des Klägers an seine Ehefrau verringert hat. Die

Z. GmbH & Co. KG, deren Ergebnisse bei der
Beantwortung die Frage nach einem Schaden
dem Kläger direkt zuzurechnen sind, wird
gewerbesteuerlich möglicherweise entlastet,

weilsie in Form der Mietzahlungen an die Ehe-

frau des Klägers Aufwand hat, der ihr Ergebnis
mindert. Ansonsten an den Kläger selbst
erfolgte Zahlungen wären steuerlich Vorab-
gewinn nach $15 Abs. 1 Nr. 2 ESIG gewesen,

der das Ergebnis der Z. GmbH & Co. KG gerade

steuerlich nicht gemindert hätte. Diese Zahlun-
gen hätten dann mithin bei der Gewerbesteuer
zu Buch geschlagen.

Der Beklagte zu 2) hat an ersparter Gewerbe-
steuer allein für das Jahr 1987 einen Betrag in

t
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Höhe von 12655,00 DM errechnet. Hinzu kommt

noch, daß der Grundstücksanteil, solange er im
Eigentum des Klägers stand, einen Teil des

Betriebkapitals darstellte und damit die Höhe der

zu zahlenden Gewerbesteuer beeinflußt hat;

auch insoweit wird nach der Veräußerung Ge-

werbesteuer eingespart. lm übrigen spricht nach

den substantiierten Darlegungen der Beklagten

einiges dafür, daß durch die Übertragung des

Grundstücksanteils auf die Ehefrau des Klägers

sich ihre Bemessungsgrundlage für die jährliche

Abschreibung erhöht hat, ein weiterer Gesichts-
punkt, der dagegen sprichl, die Betriebsum-

wandlung als Schaden erscheinen zu lassen.

Der Beklaglezu2) hat insoweit einen jährlichen

Betrag in Höhe von 6.350,00 DM errechnet. Der

Kläger hat sich zu diesen substantiierten Dar-

legungen der Beklagten nicht geäußert; er ist

vielmehr dabei geblieben, pauschal zu bestrei-

ten, daß ihm irgendwelche steuerlichen Vorteile

durch die Grundstücksübertragung enruachsen

sind; dies genügt nicht.

Die Behauptung des Klägers, eine ,,steuer-
lich neutrale Schenkung" sei möglich gewe-

sen, ist ebenfalls unsubstantiiert. Es ist nicht

ersichtlich, durch welche anderweitigÖ Gestal-

tungsmöglichkeit dem Kläger, der durch die un-

entgeltliche Übertragung seiner Miteigentums-
hälfte die von ihm gewünschten (oben darge-
stellten) Sleuervorteile, insbesondere die nicht

unerhebliche Einsparung der zu zahlenden

Gewerbesteuer, erzielt hat und weiterhin jährlich

erzielt, d i e zwan gsläuf i g ei n g etreten e n Ste u er-

nachtei le hätten erspart werden kÖn nen. Soweit

der Kläger nunmehr als Schaden auch einen

Betrag in Höhe von 24.200,00 DM tÜr zusälz-
liche Gewerbesteuer ansetzt, ist sein Vorbringen

ebenfalls unsubstantiiert. Es ist nicht dargelegt,

inwieweit die Veräu ßeru ng des Gru ndstücks mei-

ner Erhöhung der zu zahlenden Gewerbesteuer,

die soweit sie gewinnabhängig ist, sich nur auf

den laufenden Gewinn, nicht aber auf einmalige

Betriebsentnahmen bezieht, geführt haben

könnte.

Wegen des unzureichenden Sachvortrags kommt

die von dem Kläger begehrte Beweiserhebung

nicht in Belracht, da es sich hierbei um einen

unzulässigen Ausforschungsbeweis handelt.

- Auftragsumfang

- Beantragung der lnvestitionszulage
(OLG Karlsruhe, Urt.v. 22.12.1994 - 18a U 12/94

- nicht rechtskräftig)

Leitsatz:

Tatbestand:

Der Kläger machte Steuerberatungshonorar für

dasJahr1990 in Höhevon7.902,25 DM geltend,

dessen Höhe unstreitig ist.

Der Beklagte erklärte die Aufrechnung mit

Schadenersatzansprüchen und erhob Wider-

klage, weil der Kläger die Rechtsvorgänger-

firmen der Beklagten falsch beraten habe und

deshalb lnvestitionszulagen in den Jahren 1985

bis 1987 für die damaligen Unlernehmen des

Geschäftsführers der Beklagten nicht ange-
fordert worden seien. Sie berechnete ihren

Gesamtschaden inklusive Steuerschaden auf

479.802,62DM.

Das LG hat durch Teilgrundurteil die (auf Scha-

denersatz gerichteten) Widerklageanträge zu

1 und 2 dem Grunde nach für gerechtfertigt

erklärt.

Die Berufung des Klägers und Widerbeklagten
hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

Der Kläger hat eine Beratungspflicht aus dem

mit den Rechtsvorgängerinnen der Beklagten

bestehe n d en Steuerbe ratu n gsvertrag n icht ver-

letzt. lnhalt und Umfang der Pflichten des
steuerlichen Beraters richten sich ieweils
nach dem im Einzelfall zwischen ihm und

Haftung
des Steuerberaters
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dem Mandanten geschlossenen Vertrag.
(BG H G I 90, 82 :Vers? 90, 534 :NJW 90, 2057 ;
87 565 -WM 87, 661 :Gl 87,7/9,). Dabei ist in
Literatur und Rechtsprechung unbestritten, daß
der Steuerberater eine Pflicht zur erschöpfen-
den Beratung des Mandanten haI (vgl. Späth,
D i e zivi I rechtl i ch e H aftu ng des Steuerberaters
Rdn.131 m.N.); diese Belehrungspflichten be-
stehen aber nur innerhalb eines Steuerberater-
vertrags. Keine Beratungspflicht besteht über
wirtschaftliche Fragen und Risiken (Späth
a. a. O. : G räf e / Le n ze n / R a i n e r, Ste u e r b e rate r h af -
tung 2. Aufl., Rdn. 260); dies gilt auch für die
Belehrung in Fragen der Verrnögensanlage
und der Lebensvorsorge, sowie über theoreti-
sche Steuerersparnismöglichkeiten unabhän-
gig von dem konkreten wirtschaftlichen oder
steuerlichen Gestaltungswunsch des Mandan-
len (G räfe/ Lenzen / Rainer a.a.O.).

Gemessen an diesen Grundsätzen bestand für
den Kläger keine Pflicht, auf die Möglichkeit der
lnanspruchnahme von lnvestitionszulagen hin-
zuweisen. Den Beweis dafür, daß der Kläger
insofern einen ausdrücklichen Beratungsauf-
trag von dem Geschäftsführer der Beklagten
erhalten hatte, hat diese nicht zu führen ver-
mocht. Der Kläger war allein mit der Lohn-
und Finanzbuchhaltung und der Erstellung
des ieweiligen Jahresabschlusses beauf-
tragt. Dazu gehört dann auch der Hinweis auf
die Möglichkeit von Steuerersparnismöglich-
keiten, soweit der Steuerberater Hinweise auf
Tatbestände im beratenen Unternehmen hat,

die solche Möglichkeiten eröffnen. ln diesen
Fällen muß e[wenn er nicht bereits alle notwen-
digen lnformationen hat, beim Mandanten
nachfragen (vgl. BGH DB 6Z 244;Späth a.a.O.

Rdn. 131). Jedoch verpflichtet der Auftrag auf
Erstellung der Buchführung, der Abschlüsse
und der Steuererklärungsentwürfe den Steuer-
berater nicht dazu, die persönlichen und
geschäftl ichen Verhältn isse des Mandanten auf
ihre Steuerschädlichkeit zu überprüfen und so
gegebenenfal ls Tatsachen zu f i nden, d ie Steuer-
ersparn isse ermög I iche n (Späth a.a.O. Rd n. 1 52
mit Hinweis auf OLG Köln BHSTB R 566.11).

Bei der Gewährung von Zulagen nach dem
lnvestitionszulagengesetz (lnvZulG) handelt es

sich nicht um eine Steuervergünstigung, son-
dern um eine Subvention (BVenuG NJW 85,
1972).Siewird zwarvom Finanzamt aus den (all-
gemeinen) Einnahmen an Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer gewährt, ist aber -
unbeschadet des Umstands, daß Anspruchs-
berechtigte nur Steuerpflichtige im Sinne des
ESIG und des KSIG sein können - kein
Anspruch aus einem Steuerverhältnis
(BVerwG a.a.O.).

So ist es auch zwischen den Parteien unstreitig,
daß - sofern der Kläger den Geschäftsführer
der Beklagten auf die Möglichkeit der Beantra-
gung einer lnvestitionszulage hingewiesen
hätte - der Kläger nicht im Rahmen des beste-
henden Auftrags die nachfolgende Tätigkeit
der Ermittlung des Umfangs der subventions-
tauglichen Vorgänge hätte erledigen müssen,
sondern daß insoweit es eines gesonderten
Auftrags bedurft hätte. Deshalb geht auch der
Hinweis der Beklagten auf die vorgelegte
,,Check-Liste" für das Jahr 1989 fehl; ein Vorge-
hen nach dieser Liste, zu dem der Kläger nicht
verpflichtetwar, hätte allenfalls zu einem geson-
derten Auftrag neben dem bestehenden Man-
datsverhältnis der reinen Lohn- und Finanz-
buchhaltung sowie der Erstellung der Jahres-
abschlüsse führen können.

Erst nach Erteilung eines solchen Auftrags aber
hätte dem Kläger die Prüfung oblegen, ob und
unterwelchen Voraussetzungen die Firmen des
Geschäftsführers der Beklagten investitions-
zulagenberechtigt waren. Eine Hinweispflicht
auf das lnvZulG ergab sich für den Kläger auch
nicht daraus, daß er im Jahr 1985 den Bestäti-
g u n gsvermerk ü ber Fu E-Täti g keit u nterzeich net
hat; dieser Vermerk hatte lediglich zum lnhalt,
daß die Angaben auf dem Sammelbeleg sowie
die Angaben in einem Vordruck bezüglich der
Beschäftigungs- und Umsatzzahlen wie auch
der Besitz- und Beteiligungsverhältnisse an
dem antragstellenden Unternehmen mit den
zur Verfügung gestellten Unterlagen überein-
stimmten. Damit hielt sich diese Erklärung noch
innerhalb des bestehenden Mandats, jedoch
ergab sich daraus keinerlei Pflicht des Klägers,
die Voraussetzungen der FuE-Tätigkeit und die
Folgen zu überprüfen oder zu bedenken.

,

lj

tümerin des Grundstücks - im Gegensatz zur
Ehefrau des Klägers -Vermögenssteuer, zumin-
dest aber einen höheren Satz zahlen müssen.
Schließlich sei zu berücksichtigen, daß das
Grundstück bei einer späteren Betriebsaufgabe
oder -auflösung aus dem Betriebsvermögen
hätte entnommen werden müssen, so daß dann
die Steuerbelastung eingetreten wäre. Wegen
der Einzelheiten wird insbesondere auf die
Schriftsätze vom 25.3.1993 und 13.12.1993

Bezug genommen.

lm übrigen haben die Beklagten die Einrede der
Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat die Klage durch das dem
Kläger am 17.2.1994 zugestellte Urteil vom
14.2.1994 in vollem Umfang abgewiesen;
bezüglich des Beklagten zu 1), weil der Kläger
seinen Vermögensschaden nicht dargetan
habe, er habe nicht die steuerlichen Vorteile, die
ihm aus der Veräußerung des Grundstücks A.

erwachsen seien oder Nachteile, die ohnehin
eingetreten wären, berücksichtigt, bezüglich
des Beklagten zu 2), weil die Forderung gemäß

$68 Steuerberatungsgesetz verjährt sei.

Der Kläger rügt mit seiner Berufung, das Land-
gericht habe zu Unrecht angenommen, daß die
Forderung gegen den Beklagten zu 2) verjährt
sei. Er behauptet im übrigen, durch die Ver-

äußerung des Grundstücks A. 10c seien ihm
kei ne steuerl ichen Vortei le erwachsen (Beweis:

Steuerberat er D. K. alsZeu ge, Sachverständ igen-
gutachten, Auskunft des Finanzamtes).

Seine Steuermehrbelastungen beziffert der
Kläger nunmehr wie folgt:

Einkommenssteuer in Höhe von 80.751,00 DM,

Kirchensteuer in Höhe von 7.268,00 DM sowie
Gewerbesteuer in Höhe von 24.200,00 DM. Er

ist der Ansicht, da er lediglich einen Teilbetrag
in Höhe von 80.000,00 DM geltend mache,
habe er,,mögliche Vorteile" genügend berück-
sichtigt.

Der Kläger beantragt,

die Beklagten als Gesamtschuldner unter Ab-
änderung des erstinstanzlichen Urteils zu ver-
urteilen, an den Kläger 80.000,00 DM nebst
10,75o/o Zinsen seit dem 22.1.1992 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

d ie Beruf u n g zur ücl<zuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Urteil. Sie
sind der Ansicht, daß die als Schaden geltend
gemachte Position ,,Gewerbesteuer" in keinem

Zusammenhang mit der Gru ndstücksveräuße-
rung stehe.

Der Beklagle zu 2) behauptet, er habe den Klä-
ger spätestens im Rahmen der Betriebsprüfung
auf etwaige Schadenersatzansprüche gegen

ihn - den Beklagten zu 2) - hingewiesen.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist zwar zulässig, jedoch unbe-
gründet.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts
können sich jedoch weder der Beklagte zu 1),

noch der Beklagte zu 2) mit Erfolg auf die
Einrede der Veriährung berufen. Gemäß $51
BRAGO verjährt der Anspruch des Auftrag-
gebers auf Schadenersatz aus dem zwischen
ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden Ver-

tragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.

Nach ganz herrschender Rechtsprechung
ist der Rechtsanwalt verpflichtet, den Man-
danten auch über die gegen ihn, den Anwalt
selbst gerichteten Ansprüche aufzuklären
und gegebenenfalls auch deren Veriährung
vorzubeugen (BGH NJW 1975/1655 ff.). Der
Beklagte zu 1) hat den Kläger unstreitig insoweit
n icht aufgeklärt. Verletzt der Rechtsanwalt sei ne

Pflicht zur Belehrung des Mandanten über
einen von ihm, dem Rechtsanwall, begangenen
Fehler und über die Verjährung des daraus
entspringenden (primären) Schadenersatzan-
spruchs, macht er sich erneut schadenersatz-
pflichtig;er hat daher nach $249 BGB den Man-

danten so zu stellen, wie dieser stehen würde,

wenn er richtig belehrt worden wäre. Da in die-
sem Fall nach dem normalen Gang der Dinge

die Verjährungsfrist nicht versäumt worden
wäre, geht der (sekundäre) Schadenersatz-
anspruch des Mandanten dahin, daß der

fiechtsanwalt gegenüber dem primären Scha-
denersatzanspruch die Ein rede der Verjähru ng
nicht erheben kann; soweit dies dennoch ge-

@
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hatte, vermietete nunmehr das gesamte Grund-
stück an ihn.

Zum 1.1.1987 wurde das Vermögen der Einzel-

handelsfirma zu Buchwerten auf die neu ge-
gründete Z. GmbH & Co. KG übertragen.

lm Jahre 1989 wurde durch das Finanzamt G.

eine Betriebsprüfung durchgeführt und eine
Ste u e r- u n d P rüf e r b ilanz zum 31. 1 2. 1 9BO e rste I lt.

Am 24.2.1989 fand eine Schlußbesprechung
statt, an der auch die Beklagten teilnahmen.
Nach der Betriebsprüfung wurde der Steuer-
bescheid für 1986 - auf der Grundlage der
berichtigten Steuer- und Prüferbilanz durch
Bescheid vom 23.5.1986 geändert und eine
Einkommenssteuernachzahlung in Höhe von
96.498,00 DM sowie eine Kirchensteuernach-
zahlung in Höhe von 8,684,82 DM zu Lasten

des Klägers und seiner Ehefrau festgesetzt.
Die Berichtigung der Steuerbilanz für l9BG war
einerseits im Hinblick auf die Veräußerung des
tGrr rnrlctiinlzc V - inonrrrail rrrr rrr.la r,lr rrnh nlanvr sr ruuluvr\9 r \r tt tgvvyvtt vvut u9 uut vt I uqo

Finanzamt G. als Gewinnentnahme ein Betrag
in Höhe von 24122,00 DM angesetzt - sowie
andererseits wegen des Schen ku ngsvertrages
erforderl ich geworden. Wegen der Ei nzel heiten
wird auf den lnhalt des Prüfungsberichts vom
18.4.1989 verwiesen. Bezüglich des Schen-
kungsvertrages stellte das Finanzamt fest:

,,Zum Schenkungszeitpunkt erfolgte die Ent-
nahme des Grundstücksanteils aus dem
Betriebsvermögen. Entnahmen sind mit dem
Teilwert anzusetzen. Der Unterschied zwischen
dem Entnahmewert und dem Buchwert des
Wirtschaftsgutes ist der steuerpflichtige
Gewinn. Aufgrund des kurzen zeitlichen Ab-
standes zwischen Anschaffung und Entnahme
können als Entnahmewert die Anschaffungs-
kosten angenommen werdenl' Der Entnahme-
gewinn wurde insoweit auf 136.800,00 DM an-
gesetzt. Durch die Schenkung hatte der Kläger
die Rückstellung nach $6 b Abs.l ESIG in Höhe
des hälftigen Veräußerungserlöses aus dem
Verkauf des Grundstücks K. als stille Reserve
realisiert.

Der Kläger hat behauptet, die Beklagten hätten
ihm die unentgeltlicheVeräußerung des Grund-
stücksanteils an seine Ehefrau am 27.11.198G in

Verken n u n g der steuerl ichen Nachtei le geraten,

da er auf diese Weise den für die Nutzung des

Grundstücks zu leistenden Mietzins in vollem
Umfange absetzen könne. Der Beklagte zu 1)

habe ihn - den Kläger - nicht nur bezüglich der
Anderung der Gesellschaftsform beraten, son-
dern sei auch beratend bei der Grundstücks-
übertragung tätig gewesen.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, eine

,,steuerlich neutrale" Schenkung sei möglich
gewesen; bei korrekter steuerfachmännischer
Beratung hätte es zu diesem Veräußerungsvor-
gang nicht kommen dürfen (Beweis: Sachver-

ständ i gen g utachten). Der Kläge r hat behau ptet,

durch die Ansetzung des Entnahmegewinns in

Höhe von'136.800,00 DM sei ihm ein Schaden
in Höhe von 88.745,32 DM (70.902,32 DM

zusätzliche Einkommens- und Kirchensteuer,

17843,00 DM Gewerbesteuer) entstanden.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Aufstellung
in dem Schriftsatz vom 1.11,1993 sowie den

I n halt der Sitzu ngsn iedersch rift vom 22.'1'1. 1993

Bezug genommen.

Der Kläger hat beantragt, ...

Die Bekiagten haben beanrragi,

Der Beklagte zu 1) hat behauptet, sein Mandant
habe sich ausschließlich auf die Anderung der
Unternehmensform bezogen. Bezüglich der
steuerrechtlichen Fragen habe er den Kläger

stets an seinen Steuerberater verwiesen.

Beide Beklagten haben bestritten, daß dem

Kläger im Ergebnis steuerlich Mehrbelastun-
gen entstanden sind. Sie haben die Auffassung

vertreten, der Kläger müsse sich steuerliche
Vorteile anrechnen lassen. Sie haben behaup-
tet, die von der GmbH & Co. KG zu zahlende
Gewerbesteuer habe sich durch die Grund-
stücksübertragung verringert, da nunmehr die
Mieten für das gesamte Grundstück als Kosten

ansetzbar seien (Ersparnis für 1987 :'17.655,00

DM). Geringere Gewerbesteuer sei auch des-
halb zu zahlen, weil der Grundstücksanteil -
wäre er weiterhin im Eigentum des Klägers ver-

blieben - das Betriebskapital erheblich erhöht
hätte. Auch habe sich die Bemessungsgrund-
lage für die jährliche Abschreibung durch die
Ehefrau des Klägers erhöht (1ährlich : 6.350,00

DM). Ferner hätte die GmbH & Co. KG als Eigen-
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Eine Pflicht zur Beratung oder auch zu einem

Hinweis auf die Möglichkeit der Beantragung
von lnvestitionszulagen ergab sich auch nicht

daraus, daß das lnvZulG zu den Steuergesetzen
gezählt hätte, und die Beratung hinsichtlich der

Beantragung erner lnvestitionszulage eine Hilfe-

leistung nach $1 Abs.1 Nr. 5 StBerG darstellte.

Entscheidend ist hier wiederum, daß diese

Beratung -die dem Klägerzwar gestattetgewe-

sen wäre, aber einen neuen Auftrag vorausge-
setzt hätte - nicht zu dem konkret erteilten Man-

dat gehörte.

Die Gewährung einer lnvestitionszulage
hätte auch steuerlich keinerlei Auswirkun-
gen gehabt, weil nach $5 Abs. 2 lnvZulG die

lnvestitionszulagen nicht zu den Einkünften im
Sinne des ESIG gehörten und die steuerlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht

minderten; solche Zulagen waren also - wie

auch die Parteien im Senatstermin übereinstim-
mend angegeben haben - steuerneutral und

wären in dem Jahresabschluß nur für die Han-

delsbilanz als (neutrale) sonstige Erträge aus-

zuweisen gewesen. Allein die in dem lnvZulG
gewähiien einzeinen sieuerrechiiichen Arr-

knüpfungspunkte der Gewährung durch das

Finanzamt, die Eröffnung des Finanzrechts-

wegs u.ä. machten damit die Beantragung
einer lnvestitionszulage als Subvention nicht zu

einer steuerlichen Angelegenheit, die ohne
gesonderten Auftag von dem Mandat der Lohn-

und Finanzbuchhaltung und der Erstellung des

Jahresabschlusses mit erfaßt ist und auf die

sich dann auch eine Hinweispflicht erstrecken

würde (a.A. wohl Gräfe/Lenzen/Rainer a.a.O.

Rdn.262 - aber ohne nähere Begründung,vgl.
LG Arnsberg Gl 1988, 155).

- Belehrungspflichten

- lmbißstand

- Außer-Haus-Verkäufe
(OLG Oldenburg, Urt.v. 22.5.1991 - 3 U 13/91)

Leitsätze (d.Red.):

1. Bei einer Mandatsübernahme kann
der neue Steuerberater an die Arbeits-
ergebnisse des Vorberaters anknüpfen.

Von einer fehlerhaften steuerlichen Be-
lehrung über die USt-Sätze im lmbiBven
kauf mu9 der neue Berater nicht aus-
gehen.

Eine überprüfung der Arbeiten des Vor-
beraters muß gesondert in Auftrag
gegeben werden.

2.Der neue Berater kann die bisher
geübte Praxis, die lmbiBumsätze aufzu-
zeichnen, ohne Prüfung übernehmen;
das giii insbesondere, wenn eine AuBen-
prüfung die steuerliche Behandlung in
Voriahren nicht beanstandet hat.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um Schadenersatz wegen
angeblicher Verletzung von Beratungs- und

Aufklärungspflichten durch den Beklagten, der
als Steuerberater für die Klägerin tätig war.

Die Klägerin betreibt u.a. lmbißbetriebe, in

denen Speisen und Getränke zum Verzehr

außer Haus, aber auch zum Verzehr innerhalb
der lmbißstuben angeboten werden. Die f ür den

sofortigen Verzehr bestimmten Speisen werden
mit dem vollen Mehrwertsteuersatz, Speisen,

die ,,über die Straße verkauft werden'j mit dem

halben Mehrwertsteuersatz besteuert. Auf

Anraten ihres früheren Steuerberalers V., der
die Klägerin bis zur Mandantsübernahme
durch den Beklagten im Jahr 1986 steuerlich
betreute, versteuerte sie bis einschließlich 19BG

sämtliche Umsätze in den lmbißstuben mit dem

niedrigeren Mehrwertsteuersatz. Die in den

übrigen Betrieben, einem Caf6 und einer Gast-

Mandatsübernahme
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stätte, erzielten Umsätze wurden korrekt mit
14% Mehrwertsteuer versteuert. Das wurde bei

einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt im

Jahr1985 nicht beanstandet.Auch der Beklagte
riet der Klägerin zunächst nicht, die Umsätze in

den lmbißstuben nach Art des Verkaufs
getren nt zu buchen. Bei ei ner weiteren Betriebs-
prüfung durch das zuständige Finanzamt im
Mai 1988, die sich auf die Jahre 1983-1986
erstreckte, wurde jedoch die Ermittlung der
Umsatzsteuer beanstandet. I n Überei nsti m m u ng

mit dem Geschäftsführer der Klägerin schätzte
der zuständige Betriebsprüfer M. die Verkäufe
der Speisen, die innerhalb der einzelnen
Betriebe verzehrt wurden und damit einem
Ste u e rsatz v on 1 4 o/o u nte rl ag e n. Dabei e ntf i e le n

auf das Jahr 198310%o des Umsatzes;für 1984

wurde ein Anteil von 15 %o und für die Jahre 1985

und 1986 wurden Anteile von je 250/o geschäIzl.
Daraufhin ergingen im Jahr 1985 Steuerbe-
scheide, die die Klägerin zur Nachzahlung von
Umsatzsteuern verpflichtete. Die weiter im Jahr
1989 erlassenen Steuerbescheide für die Jahre
1987 und 1988 gingen von einem Umsatzanteil
von 20,25o/o aus, der mit dem vollen Mehrwert-
steuersatz belastet war. Diese Festsetzung
beruhte auf Aufzeichnungen der Klägerin fürdie
Monate August und September'1989, in denen
der Verkauf außer Haus getrennt aufgezeichnet
worden war.

Die Klägerin hat behauptet: Der Beklagte habe
es unterlassen, sie auf die unterschiedliche
Besteuerung der in den lmbißstuben verzehr-
ten und der außer Hausverkauften Speisen hin-
zuweisen. Erstmals 1988 sei diese Frage ange-
sprochen worden. Seinerzeit habe er aber
empfohlen, an der bisher praktizierten Umsatz-
steuerberechnung nichts zu ändern. Er habe
auch der Schätzung des,,Außer-Haus-Verkaufs"
nicht zustimmen dürfen. lhm seien nämlich die
tatsächlichen Umstände, wonach in drei Be-
trieben vollständig außer Haus verkauft worden
sei, bekannt gewesen, Tatsächlich hätte man
den Nachweis fü h ren können, da9 nur 10 - 20o/o

der insgesamt verkauften Speisen innerhalb
der lmbißstuben verzehrt worden seien. Durch
diese Falschberatung sei ihr ein Schaden in
Höhevon 38.898,74 DM infolge zuviel abgeführ-
ter Umsatzsteuer entstanden.

U rsprü n g I ich hatte d ie Klägeri n Schadenersatz
in Höhe von 55.778,60 DM im wesentlichen mit
der Begründung geltend gemacht, beientspre-
chender Beratung über die unterschiedliche
Besteuerung der Speisen hätte sie ihre Preis-
gestaltung anders kalkuliert, um den in dieser
Höhe entstandenen Steuermeh raufwand wett-
machen a) können. Außerdem hatte sie
begeh rt festzustel len, der Beklagte sei verpf I ich-
tet, den durch den früheren Klageantrag nicht
gedeckten Schaden zu ersetzen, sofern er auf
seiner Falschberatung beruhe. ......

Mit am 21.12.1990 verkündeten Urteil, auf
dessen Tatbestand und Entscheidungsgründe
Bezug genommen wird, hat die 6. Zivilkammer
des Landgerichts Oldenburg die Klage nach
Durchführung einer Beweisaufnahme abge-
wiesen und zur Begründung im wesentlichen
ausgeführt: Die Klägerin habe ein pflichtwidri-
ges Verhalten des Beklagten nicht bewiesen.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
müsse davon ausgegangen werden, daß der
Beklagte rechtzeitig die Verpflichtung der
Klägerin zum Ausdruck gebracht, die unter-
schiedlichen Umsätze getrennt aufzuzeichnen.
Daß er der Umsatzschätzung des Betriebs-
prüfers nicht widersprochen habe, sei nicht zu
beanstanden, weil ihm keine Umstände be-
kannt gewesen seien, die auf die Unrichtigkeit
der Schätzung hätten hindeuten konnen. Daß
er bei Übernahme des Mandats nicht auf die
unterschiedlichen Steuersätze hingewiesen
habe, könne ihm ebenfalls nicht vorgeworfen
werden,weil erzu diesem Zeitpunkt habe davon
ausgehen können, daß in den Buchhaltungs-
unterlagen die unterschiedlichen Umsätze für
d ie U msatzsteuer zutreffend dargestel lt worden
seien.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer
Berufung. Sie wiederholt im wesentlichen ihren
Vortrag erster lnstanz und trägt ergänzend vo6
der Beklagte sei bereits bei Übernahme des
Mandats verpflichtet gewesen, sie über die
unterschiedlichen Steuersätze und die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen für ihre Buch-
führung hinzuweisen. Wegen der unterschied-
lichen Besteuerung habe er sich auch nach den
verschiedenen Umsätzen erkundigen müssen.

der Warenbestände auf die Gesellschaft bü rger-
lichen Rechts gemäß S16 ESIG als Gewinn aus
der Veräußeru ng ei nes Gewerbebetriebs zu be-
handeln ist. Nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs handelt es sich bei der Ein-

bringung von Wirtschaftsgütern aus dem
Betriebsvermögen ei nes Gesel lschafters ei ner
Personengesellschaft in das Gesellschaftsver-
mögen dieser Gesellschaft grundsätzlich um
eine Veräußerung im Sinne von $16 EShG (BFH,

U rt. v. 29. 1 0. 1 I 81 B u n d esste u e r b I att 1 9 8 8, Te i I I l,

S. 374, 376). Die gegenteilige Auffassung der
Klägerin würde der von der Finanzverwaltung
angewendeten wi rtschaftlichen Betrachtu ngs-
weise widersprechen. Denn es bedeutet keinen
Unterschied, ob der Warenbestand veräußert
und der Erlös in die Gesellschaft eingebracht
wird oder ob von vornherein derWarenbestand
auf die Gesellschaft übertragen wird.

- Betriebsumwandlung

- Schaden?
(oLG Frankfurt, urt.v. 7.2.1995 - I U 65/94)

Leitsatz (d.Red.):

Tatbestand:

Der Kläger nimmt die Beklagten wegen eines
ihm entstandenen Steuernachteils wegen
(behaupteter) fehlerhafter steuerrechtlicher
Beratung in Anspruch.

Der Kläger betrieb seit 1978 in Form eines Ein-

zelhandelsunternehmens eine Schlosserei auf
dem Grundstück K.5 in 1., dessen Eigentümer
der Kläger und seine Ehefrau in Bruchteils-
gemeinsch afl zu je 1 /2 waren. Auf dem Grund-
stückwar ein Betriebsgebäude errichtet. Grund
und Boden sowie Gebäude wurde in der Fir-

menbilanz aktiviert, und zwar zur Hälfte (Hälfte

des Klägers) als Betriebsvermögen und hin-
sichtlich der anderen Hälfte (Hälfte der Ehefrau)

als ein zum Betriebsvermögen gehörendes
Nutzungsrecht.

Da der Kläger eine Erweiterung des von ihm
betriebenen U nterneh mens beabsichti gte, ver-
äußerten und seine Ehefrau durch notariellen
Vertrag vom 24.41986 zum 1.8.1986 das
Grundstück gegen Zahlung eines Kaufpreises
in Höhe von 557.000,00 DM. Gleichzeitig erwar-
ben sie - wiederum zu ideellem Miteigentum -
das Grundstück A. in L. - dorthin sollte der
Firmensitz verlegt werden - zu einem Kaufpreis
in Höhe von 922.311,00 DM.

Der Kläger wurde von Beginn seiner Einzel-

handelsunternehmenstätigkeit an durch den
Beklagten zu 2) steuerberatend betreut.

Da der Kläger beabsichtigte, seine betriebliche
Tätigkeit zukünftig in einer anderen Unterneh-
mensform fortzusetzen, beauftragte er Ende
August/Anfang September 1986 den Beklagten
zu 1) - der als Fachanwalt für Steuerrecht tätig
war - mit der Prüfung der gesellschaftsrechtli-
chen Aspekte der,,Umwand lung'1 Gemeinsame
Besprechungen der Parteien fanden am 23.9.,
24.10. und 31,10.1986 in dem Büro des Be-
klagten zu 1) statt,

Durch notariellen Vertrag vom 27.11.1986 über-
trug der Kläger seinen Miteigentumsanteil an

dem GrundstückA. - das gesamte Grundstück
wurde von dem Kläger gewerblich genutzt - im
Wege der Schenkung auf seine Ehefrau. Die

Ehefrau des Klägers, die seit August 1986 ihren
Grundstücksanteil an den Kläger vermietet

Steuerberaterhaftung

@
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lassen, nicht mehr entgegen. Demnach ist im
Anschluß an die Aussage des Zeugen ... davon
auszugehen, daß der Beklagte in der Bespre-

chung am 20.10.1986 auf entsprechende Frage
erklärt hat, daß es für die steuerliche Berück-
sichtigung des Erlöses aus der Veräußerung

des Warenbestands auch im Falle einer über
mehrere Jahre verteilte Ratenzahlungsverein-
barung nicht auf den Zeitpunkt der tatsächlich
erfolgten Zahlung, sondern vielmehr auf den
Zeitpunkt des Vertragsschlusses und des Über-
gangs des Unternehmens ankomme.Auf diese
Weise hat der Beklagte die Klägerin darüber
informiert, daß bei einer Übertragung des
Warenbestands auf den Zeugen ... im Jahre
1987 der daraus erwachsene Zahlungsan-
spruch in voller Höhe den Einkünften des
Jahres 1987 zuzurechnen sei. Mit dieser Aus-
kunft hatte der Beklagte seine Beratungspflicht
gegenüber der Klägerin erfüllt. Ohne Erfolg
erhebt die Klägerin in diesem Zusammenhang
den Vorwurf, der Beklagte habe es unterlassen,
sie auf das Ausmaß der steuerlichen Mehrbela-
stung hinzuweisen.ln welcher Höhe Steuern bei
einenn trr!ös.von nnehr als 205.000 D!\4 zu erwar-
ten sind, ist den jedermann zugänglichen
Steuertabellen zu entnehmen. Hätte die Klä-
gerin über die aus der Steuertabelle ablesbaren
Zahlen hinaus eine Aussage über den konkre-
ten Umfang der steuerlichen Mehrbelastung
gewünscht, dann hätte sie wie in anderen Fällen

mit diesem Anliegen an den Beklagten heran-
treten müssen. Beispielsweise hat der Beklagte
mit Schreiben vom 10.3.1987 erläutert, welche
steuerlichen Folgen sich für die Klägerin im
Fal le der Ü bertrag u n g von G ru ndstücksantei len

auf Abkömmlinge ergeben. ln einem weiteren
Schreiben vom 15.4.1987 hat der Beklagte der
Klägerin dargelegt, wie sich eine Schenkung
oder die Bestellung eines Nießbrauchs steuer-
lich auswirken. Die Klägerin hätte daher den
Beklagten gezielt auf die steuerliche Aus-
wirkung der VeräuBerung des Warenbe-
stands ansprechen müssen, wenn ihr die am
20.10.1986 erteilte Auskunft nicht ausrei-
chend erschien oder wenn sich im Anschluß
daran weitere Fragen ergaben.

Der Beklagte hatte ungefragt keinen Anlaß,
die Klägerin darauf hinzuweisen, daß durch

Investitionen im Jahre 1987 die Steuerlast
hätte gemindert werden können. Die Kennt'
nis von der Möglichkeit der Steuerersparnis
durch Investitionen ist bei der Klägerin als
Kauff rau vorauszusetzen. Die Notwend ig keit

eines Hinweises auf die Möglichkeit der Steuer-

ersparnis durch lnvestitionen drängte sich um

so weniger auf, als der Klägerin aus der Über-

tragung des Warenbestands auf den Zeugen ...
im Jahre 1987 lediglich eine Kaufpreisrate in

Höhe von 100.000 DM zugeflossen ist. Dieser

Betrag wurde zur Abdeckung der steuerlichen
Mehrbelastung aus der Veräußerung des
Warenbestands benötigt.

Der Beklagte hatte auch keinen Anlaß, der
Klägerin zu empfehlen, Wareneinkäufe für
die Firma ... bereits im Jahre 1987 zu tätigen,
um das am 31.12.1987 anderernfallsvorhan-
dene Bankguthaben und somit auch den
Gewinn zu verringern. Die Ausführungen der
Klägerin berücksichtigen nicht, daß es bei der
Gewinnermittlung nach $4 ESIG nicht allein auf

die Höhe eines Bankguthabens am Ende des
Wirtschaftsjahres ankommt. Gewinn ist der
U ntersch iedsbetrag zwischen dem Betriebsver-
mögen am SchluB des Wirtschaftsjahres und

dem Betriebsvermögen am Schluß des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um

den Wert der Entnahmen und vermindert um

den Wert der Einlagen ($4 Abs.1 Satz 1 ESIG). ln

die Vermögensübersicht sind auf der Aktivseite

etwaige Bankguthaben ebenso aufzunehmen
wie dervorhandene Warenbestand oder Forde-

rungen gegen Lieferanten. Die Abwicklung
desWareneinkaufs noch im Jahre 1987 hätte
zwar zu einer Verringerung des Barver-
mögens des Unternehmens geführt, die
iedoch durch die Vermehrung des Waren-
bestands ausgeglichen worden wäre. Eine

Anderung der Summe der Aktiva hätte sich bei

der Gewinnermittlung nicht ergeben.

Die Klägerin hätte schließlich auch durch die
Wahleineranderen Form der Beteiligung an
der mit dem Zeugen ... gegründeten Gesell-
schaft keine Steuern ersparen können. Die

Klägerin berücksichtigt in diesem Zusammen-
hang nicht, daß sowohl der Verkauf des Waren-

lagers als auch die Übertragung eines Teils

Aus den'Gründen;
Die Berufung ist unbegründet.

Einen Schadenersatzanspruch der Klägerin,
der sich nur aus einer positiven Verletzung des
Steuerberatervertrages ergeben könnte, hat
das Landgericht zu Recht verneint.

'1. Entgegen der Auffassung der Klägerin hat

der Beklagte bei Übernahme des Mandates

mit 1986 weder Aufklärungs- noch Beratungs-
pflichten verletzt.

a) lnsbesondere war der Beklagte nicht ver-
pflichtet, die Klägerin zu diesem Zeitpunkt auf
die unterschiedliche Besteuerung der Speisen
hinzuweisen, die in ihren lmbißbetrieben an Ort
und Stelle verzehrt oder außer Haus verkauft
wurden. Dementsprechend war er auch nicht
verpflichtet, die Klägerin anzuhalten, die ver-

schiedenen Umsätze getrennt aufzuzeichnen,

um so eine zutreffende Umsatzsteueranmel-
dung nach den verschiedenen Steuersätzen zu

ermöglichen.

Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, daß
ein Steuerberater den Betreiber einer
lmbißstube wegen des ermäßigten Steuer-
satzes für den Verkauf von Speisen über die
Straße aufzuklären und ihn darüber zu
belehren hat, daß er getrennt nach den
Umsätze außer Haus und denjenigen, die
sich auf den Verzehr innerhalb der lmbiß-
stube beziehen, Buch zu führen hal (OLG

Stuttgart, NJW- R R 1990, 791 ).

Das kann nach Auffassung des Senates aber
nur dann gelten, wenn der Steuerberaler an-
nehmen muß, seinem Mandanten seien die
besonderen rechtlichen Bestimmungen des
Steuerrechts, insbesondere $12 Abs. 2 Nr. '1

UmsatzStG i.V. m. dem Anhang dieserVorschrift,

und die sich daraus für die Buchhaltung erge-
benden Konsequenzen unbekannt.

Eine solche Unkenntnis brauchte der Beklagte
jedoch nicht zu vermuten. Denn bei einer
Mandatsübernahme, wie im vorliegenden
Fall, kann der Steuerberater grundsätzlich
an die Arbeitsergebnisse seines Vorbera-
ters anknüpfen, so daß eine weitergehende
eigenständige Aufklärung des Sachverhal-
tes nicht zwingend geboten ist (Gräfe/

Lenzen/Rainef Steuerberaterhaftung, 2. Aufl.,

Rdnr.143).

Aus den Unterlagen des Steuerberaters V., der

die Klägerin vorher beraten hatte, ergab sich

abet daß ihr die unterschiedliche Besteuerung

der verschiedenen Umsätze bekannt sein
mußte. Die in ihrem Cafd und in ihrer Gaststätte

erzielten Umsätze versteuerte sie nämlich mit
140/o,während die Umsätze, die in den lmbiß-

stuben erziell wurden, einheitlich mit 7 0/o

Umsatzsteuer belegt worden waren. Daraus
konnte der Beklagte ableiten, daß in den lmbiß-

betri e be n e i n Au ße r-H aus-Ve rkauf stattfan d. De r

Beklagte hatte jedenfalls bei Übernahme des
Mandats keinerlei Anlaß anzunehmen, der
Steuerberater V. habe die Klägerin über die
unterschiedliche Besteuerung falsch unter-
richtet.

lm übrigen betrieb die Klägerin die lmbiß-
betrieb seit längerer ZeiI in Form eines voll-
kaufmännischen Gewerbebetriebes, in dem
nicht unerhebliche Umsätze erzielt wurden, wie

sich aus den zu den Akten überreichten Steuer-
bescheiden ergibt. Auch deshalb durfte der
Beklagte mangels anderer Hinweise jedenfalls

bei Mandatsübernahme darauf vertrauen, daß
die Klägerin über die unterschiedliche steuer-
liche Behandlung von Umsätzen außer Haus
und den Umsätzen, die sich aus dem Verzehr
innerhalb der lmbißstuben ergaben, hinrei-
chend unterrichtet war.

Sch I ießlich ist von wesentlicher Bedeutu ng, daß
auch das Finanzamt anläßlich einer Betriebs-
prüfung im Jahr 1985 die steuerliche Be-
handlung der Umsätze in den lmbißstuben
nicht beanstandet hatte. Auch deshalb
brauchte der Beklagte nicht zu befürchten, die

steuerliche Behandlung der Umsätze in den
lmbißstuben entspreche nicht den tatsäch-
lichen Gegebenheiten.

Darüberhinaus ist nach dem Ergebnis der in

erster lnstanz durchgeführten Beweisauf-

nahme aber auch davon auszugehen, daß der
frühere Steuerberater, der Zeuge V., die Klägerin

auf die unterschiedliche Behandlung der ver-

schiedenen Steuersätze hingewiesen hat. Er

hat bekundel, den Geschäftsführer der Klägerin
meh rfach auf d ie u ntersch ied lichen Steuersätze
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aufmerksam gemacht zu haben. - Diese Aus-
sage erscheint bereits deshalb als glaubhaft,

weil der Zeuge ein Schreiben des Finanzamtes

P vom 23.2.1984 nebst einem dazugehörigen
Merkblatt vorgelegt hat, das an den Geschäfts-
führer der Klägerin persönlich gerichtet war. ln

diesem Schreiben wird auf die unmittelbare
Notwendigkeit hingewiesen, die Umsätze zum
Regelsteuersatz und zum ermäßigten Steuer-

satz getrennt auszuweisen. Das Finanzamt hat

den Geschäftsführer der Klägerin in diesem
Schreiben um Mitteilung gebeten, wie die Ent-

gelte für die einzelnen Steuersätze ermitteltwer-
den. Aus einem handschriftlichen Vermerk auf
diesem Scheiben ergibt sich, daß die den

verschiedenen Steuersätzen unlerfallenden
Umsätze,,getrennt aufgezeichnet" wu rden.

Zwar hat der Zeuge V. bekundet, die Klägerin

dahingehend beraten zu haben, daß Umsätze,

die durch Verzehr an den Stehtischen erziell
würden, ebenfalls nach dem ermäßigten Steuer-

salz zu versteuern seien. Daraus ergab sich
aber entgegen der Ansicht der Klägerin keine

Verpflichtung des Beklagten, diesen fehlerhaf-
ten Rat richtigzustellen. Denn daß der Beklagte

von dieser Beratung des Zeugen V. etwas wußte,

ist nicht vorgetragen worden.

Zusammenfassend läßt sich demnach feststel-

len, daß der Beklagte keinen Anlaß hatte, die
Klägeri n auf d ie u ntersch ied I ichen Steuersätze

und die sich daraus ergebenden Buchführungs-
pflichten hinzuweisen. Eine Beratungspflicht
anläßlich der Mandatsübernahme hat er dem-
nach nicht verletzt.

b) Der Beklagte brauchte auch die bisher
geübte Praxis der Klägerin, die in den lmbiß-
stuben erzielten Umsätze aufzuzeichnen,
nicht darauf zu überprüfen, ob sie den
steuerrechtlichen Vorschrift en entsprachen.

Zwar hatte die Klägerin den Beklagten auch
beauftragt, die Prüfungstätigkeiten seines Vor-

gängers, soweit sie sich auf das Jah r 1985 bezo-
gen, zu überprüfen. - Daß ihm dabei ein Fehler

unterlaufen ist, läßt sich jedoch nicht feststellen.

Nach seinem unbestrittenen gebliebenen Vor-

trag ergab sich aus den Unterlagen des Steuer-

beratersV., daß die Klägerin die Umsätze in den

I m bi ßbetrieben ei n heitl ich m it 7 0/o versteuerte,

man also nur von sogenannten Außer-Haus-
Verkäufen ausgegangen war. Darauf durfte er
vertrauen, weil er keinen Anlaß hatte anzuneh-
men, daß die Buchführung auf einer möglicher-
weise fehlerhaften Beratung des Vorberaters
beruhte.

Der Beklagte konnte deshalb davon ausgehen,
daß die im lmbißbereich erzielten Umsätze tat-

sächlich dem ermäBigten Steuersatz unter-
lagen, weil auch der Steuerberater V. seine
Umsatzsteueranmeldu ngen auf der Gru ndlage
der Angaben der Klägerin erstellte.

Anders wäre allenfalls dann zu entscheiden,
wenn ihm bereits bei Mandatsübernahme be-
kannt gewesen wäre, daß nicht unwesentliche
Umsätze auch dadurch erzielt wurden, daß die
verkauften Speisen sofort an Ort und Stelle ver-

zehrt wurden. Dafür ergeben sich jedoch keine

Anhaltspunkte. Der Beklagte kann in diesem
Zusammenhang nicht darauf verwiesen wer-

den, er habe bei Übernahme des Mandates die

,,lmbißverkaufsstellen" vom Auto aus in Augen-
schein genommen.

Abgesehen davon, daß eine derartig flüchtige
Besichtigung kaum einen Eindruck über die Art
der erzielten Umsätze verschaffen kann, ist aber
auch nach dem Vortrag der Klägerin unklar,

ob eine solche Besichtigung überhaupt einen
Hinweis auf die verschiedenen Umsätze geben

konnte und ob die Besichtigung mit dem Ziel

durchgeführt wurde, den Beklagten über die
unterschiedlichen Umsätze innerhalb der lmbiß-

stuben zu unterrichten. Denn sie trägt selbstvor,
zu diesem Zeitpunkt habe jedenfalls zum Teil

nur die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs

bestanden. Angesichts dieses Vortrages hätte

sie substantiiert darlegen müssen, aufgrund
welcher Umstände der Beklagte bei welchen
Verkaufsstellen auch von der Möglichkeit des
Verzehrs innerhalb der lmbißstuben hätte aus-
gehen müssen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
den Beklagten im Zusammenhang mit der
Übernahme des Beratungsmandates keine
Aufklärungs- und Beratungspflichtverletzung
angelastet werden kann.

2. Aberauch Pflichtverletzungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt lassen sich nicht feststellen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Gestütztauf das Ergebnis der Beweisaufnahme
hat es einen dem Beklagten anzulastenden
Beratungsfehler verneint: lm Anschluß an die
Vernehmung desZeugen...sei davon auszuge-
hen, daß der Beklagte in einer Besprechung mit
den Parteien am 20.10.1986 die Klägerin auf
ausdrückliche Frage darüber belehrt habe, daß
der gesamte Erlös aus der Veräußerung des
Warenbestands im Jahre der Veräußerung
(: Übergabe) zu versteuern sei, und zwar ohne
Rücksicht auf die geplante Hinausschiebung
der Fäl I i g keit ei nes Tei ls der Kauf preisforderu n g.

Mit der dagegen gerichteten Berufu ng ermäßigt
die Klägerin ihre Schadenersatzforderung auf
45.960 DM nebst Zinsen. Diese Summe setzl
sich aus drei Teilbeträgen zusammen:

1. Ein Schaden in Höhe von 17.836 DM sei ihr

dadurch entstanden, daß der Beklagte es ange-
sichts des Anstiegs der Einkünfte im Jahre 1987

unterlassen habe, sie auf die Möglichkeit
u mfang reicher I nvestitionen h i nzuweisen. Auf-
grund des langjährigen umfassenden Steuer-
beratu n gsvertrages sei der Beklagte verpfl ich-
tet gewesen, sie frühzeitig auf die für ihn erkenn-
bare hohe Steuerlast hinzuweisen. Auf diese
Weise hätte sie durch bislang aufgeschobene,
notwend i ge I nvestitionen i h re Steuerlast sen ken

können. lm Jahre 1988 habe sie 81.866,67 DM

für den Um- und Ausbau ihres Hauses... aufge-
wendet. Hierdurch habe sie einen Steuervorteil
von 31.872 DM erlangt. Hätte sie dagegen die
Baumaßnahmen bereits im Jahre 1987 ausfüh-
ren lassen, dann hätte sich ein Steuervorteilvon
49.708 DM ergeben.ln Höhe des Unterschieds-
betrages von 17.836 DM sei ihr durch die Untä-
tigkeit des Beklagten ein Schaden entstanden.

2. Das von ihr unter der Firma ... betriebene
Handelsunternehmen habe in den Jahren 1986

und 1988Verluste in Höhevon 24.000 DM (1986)

und über 50.000 DM (1988) erbracht. Lediglich
im Jahr 1987 sei ein Gewinn erwirtschaftet
worden. Dieser Gewinn sei dadurch zustande
gekommen, daß am 31.12.1987 auf dem
Geschäftskonto rund 53.000 DM bereit gelegen
hätten; mit diesem Betrag habe sie eine für
Anfang 1988 erwartete Warensendung bezah-
len wollen. Sie, die Klägerin, hätte die Waren-

lieferung in das Jahr 1987 vorziehen können,
wenn ihr bewußt gewesen wäre, daß das am
Jahresende auf dem Geschäftskonto vorhan-
dene Guthaben zu einer steuerlichen Belastung
führen würde. Durch die zeitliche Vorverlage-
rung des Wareneinkaufs hätte sie im Jahre 1987

eine Steuerersparnis von 14.484 DM erzielen
konnen. Hierzu sei es durch die mangelnde
Beratung des Beklagten nicht gekommen.

3. Dem Beklagten sei noch ein weiterer Bera-
tu ngsfehler u nterlaufen. lm Zusammenhang mit
dem Gespräch über die Geschäftsveräußerung
und die Gründung einer Gesellschaft hätte der
Beklagte sie darüber belehren müssen, daß die
von ihr, der Klägerin, zu erbringende Einlage in

die neu gegründete Gesellschaft auch durch
Einbringen von 10%o des ihr bis dahin allein
gehörenden Waren bestands mög lich gewesen

wäre. ln diesem Fall hätte sie nur 90%o des
Warenbestands an Herrn ... veräußert. Der ent-
sprechend geringere Veräußerungserlös hätte
eine Minderung der Steuerlast zur Folge
gehabt. Auf diese Weise seien ihr steuerliche
Nachteile in Höhe von 13.640 DM entstanden.

il.

Das Vorbringen der Klägerin rechtfertigt in Ver-

bindung mit dem Ergebnis der in erster lnstanz
durchgeführten Beweisaufnahme keine Hat
tung des Beklagten. Der Beklagte hat die ihm
als Steuerberater obl iegende Auf kläru n gs- u nd

Hi nweispflichten nicht verletzt.

Allerdings ist der Klägerin in rechtlicher Hinsicht
darin zuzustimmen, daß der Beklagte im Rah-
men der übernommenen Steuerberaterver-
pflichtung der Klägerin gegenüber gehalten

war, deren steuerliche Belange bestmöglich
zu wahren. Dazu gehörte es auch, die von der
Klägerin im Verlauf der Besprechung am
20.10,1986 an ihn herangetragene Frage nach
den steuerlichen Folgen der beabsichtigten
Veräußerung des Warenbestands an den Zeu-
gen ...zutreffend und verständlich zu beant-
worten. Diese Verpflichtung hat der Beklagte
erfüllt. Die Klägerin tritt dem vom Landgericht
festgestellten Verlauf der Unterredung vom
20.10.1986, wie die Ausführungen auf S. 2 der
Beruf u n gsbeg rü nd u n g vom 2.12.1993 erken nen
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Gesichtspunkt eines mitwirkenden Verschul-
dens nach S254 BGB zu würdigen.

4. Bei der Prüfung der Tatbestandsvorausset-
zu ngen des Amtshaft u ngsanspruchs wi rd erfor-
derlichenfalls auch die oben (l 3b) aufgewor-
fene Frage zu klären sein, ob die Kläger zur
Vermeidung der Rechtsfolgen aus S839 Abs.3
BGB gehalten waren, die einzelnen zu voll-
streckenden Ei nkommensteuerbescheide u nd/
oder die jeweil igen Vollstreckungsmaßnah men
mit den dafür vorgesehenen Rechtsbehelfen
anzugreifen. .,...

- Schriftform?

- Dokumentationspflichten
(OLG DüsseHort, Urt.v.13.10.1994 -13 U 2AA/93)

Leitsatz:

Leitsätze (d.Red.):

Aus den Gründen:

I

Der Beklagte hat die Klägerin in steuerlicher
Hinsicht beraten. Die Klägerin war alleiniger
lnhaber des von ihr unter der Firma ... betriebe-
nen Unternehmens. Am 16.11,1986 schloß sie
mit dem Kaufmann ... einen Vertrag über die
Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts. Zweck der Gesellschaft (S2) sollte der
An- und Verkauf von Reitsportartikeln, Souve-
nirs und Ledenruaren unter der Firma (S1) ...,
lnhaber: ..1' sein. A,n der Gesellschaft waren
Herr.. .zu9Oo/o und die Klägerin zu10o/o betei-
ligt. Herr ... brachte seine Beteiligung an der
Gesellschaft in der in $3 Abs. 2 des Vertrages

beschriebenen Weise ein. Ebenfalls am
-16.11.'1986veräußerte die Klägerin den ihr gehö-
renden Warenbestand des Unternehmens,,..."
zum Preis von 205.073,87 DM an Herrn .... Der
Kaufpreis war gemäß einer weiteren Vereinba-
rung vom 16.11.1986 in einem Teilbetrag von
100.000 DM am 31.1.1987 und in weileren sie-
ben Jahresraten zu entrichten. Die Übergabe
des Warenbestands an Herrn ... erfolgte wie
vorgesehen i m Jahre'1987. Die Veräu ßeru ng des
Warenlagers hatte zur Folge, daß der gesamte

Kaufpreis bereits für das Jahr 1987 steuerl ich als
Einkünfte behandelt wurde und zu einer ent-
sprechenden steuerlichen Mehrbelastung der
Klägerin führte.

Mit der Behauptung, der Beklagte habe durch
falsche steuerliche Beratung die an sich ver-
meidbare steuerliche Mehrbelastung verur-

sacht, hat die Klägerin den Beklagten erst-
instanzlich auf Zahlung von 95.725,98 DM

nebst 100/o Zinsen in Anspruch genommen.

a) Die Klägerin hat ihre Behauptung, der Be-

klagte habe spätestens seit Frühjahr 1988 von

der falschen Aufzeichnung der unterschiedli-
chen Umsätze in den lmbißbetrieben gewußt,

nicht bewiesen.

Zwar hal die Zeugin E bekundet, im Jahr 1988

habe der Beklagte erstmals die Notwendigkeit
der unterschiedlichen Besteuerung angespro-
chen und Bedenken wegen der bisherigen
Praxis geäußert,

Dieser Aussage vermag der Senat nicht zu fol-
gen. Die Zeugin ist nach ihren eigenen Anga-
ben an den Betriebsergebnissen der Klägerin

finanziell beteiligt. Außerdem ist sie die Lebens-
gefährtin des Geschäftsführers der Klägerin. Sie

hat deshalb ein unmittelbares lnteresse am
Ausgang des Rechtsstreites, das sich auch auf

den lnhalt ihrer Aussage ausgewirkt haben

kann. - Die beweispflichtige KIägerin ist danach
beweisfällig geblieben. Eine erneute Verneh-

mung der Zeugin ist nicht erforderlich, weil der
Senat nicht von der Glaubwürdigkeitsbeurtei-
lung des Landgerichts abweicht.

b) Schließlich hat der Beklagte seine Bera-

tungspflichten auch nicht bei der Schätzung
des Betriebsprüfers verletzt, die anläßlich der
Betriebsprüfung vorgenommen worden ist.

Das Landgericht geht in diesem Zusammen-
hang zu Recht davon aus, daß der Beklagte

mangels hinreichender Aufzeichnungen keine

Anhaltspunkte dafür hatte, die Schätzungen des
Betriebsprüfers M. im Hinblick auf den Umsatz,

der auf die in den lmbißstuben verzehrten Spei-

sen entfiel, als zu hoch einzuschätzen. Vielmehr
zeigen die später geführten Aufzeichnungen für
August und September 1988, daß diese Schät-

zungen als realitätsnah zu bezeichnen sind.
Sie ergeben nämlich einen Umsatzanteil von

20,25%o des Gesamtumsatzes. Die Schätzun-
gen des Betriebsprüfers M. lagen aber jeden-

falls zu m Teil noch daru nter, wie sich aus sei nem

Betriebsprüfungsbericht ergibt, Danach ist für

das Steuerjahr 1983 ein Umsatzanteilvon 10%,

für 1984 ein Anteil von 15% und für die Jahre
1985 und '198G ein Anteil von je 25 %o festgelegt
worden.

Eine Verpflichtung des Beklagten, einer ein-
vernehmlichen Schätzung zu widersprechen

oder die Klägerin vor einer derartigen Maß-
nahme grundsätzlich zu warnen, besteht
auch dann nicht,wenn man davon ausgehen
muß, daß eine derartige Schätzung im nach-
hinein nicht mehrzu beseitigen ist,weil darin
eine bindende Vereinbarung für eine bestimmte
Sach behand I u n g zu sehen isl (vg l. zu d i eser Pro-

blematik, BFH BStBl.1985, Teil ll, S. 344 ff .,358).

Anders wäre unter Umständen zu entscheiden,
wenn die beabsichtigte Vereinbarung zu offen-
sichtlich unzutreffenden Ergebnissen führen
würde, obwohl in einem derartigen Fallohnehin
die Bindungswirkung entfiele (BFH a.a.O.). -
Daß die vereinbarte Schätzung des Umsatz-
anteils zu völlig unvertretbaren Ergebnissen
führen mußte,läßt sich nach dem vorliegenden
Zahlenmaterial aber gerade nicht sagen. Die

Klägerin hat nämlich nach Angaben derZeugin
E im August und September 1988 die unter-
sch ied I ichen U msätze getren nt aufgezeich net;

dabei hat sie für den Verzehr an Ort und Stelle
einen Umsatzanteil von 19-200/o errechnet.

Soweit sie sich darauf beruft, diese im Jahr 1988

ermittelten Umsatzzahlen könnten für die zeit-
lich davor erzielten Umsätze nicht zugrundege-
legt werden, weil sich wegen im Jahr 1988

durchgeführter Umbauarbeiten die Umsätze
aus dem Verzehr von Speisen an Ort und Stelle
erheblich gesteigert habe, kann dem nicht
gefolgt werden.

ln erster lnstanz hatte die Klägerin geltend ge-

macht, der lmbiß ,,K,-Haus" sei bereits im Jahr
1983, der lmbiß ,M'sei im Dezember 1984 und
der lmbiß ,,M.T" sei im Mai 1988 durch einen
Umbau so erweitert worden, daß danach ein
Verzehr der Speisen an Ort und Stelle möglich
gewesen sei. - Angesichts dieses widersprüch-
lichen Vortrages vermag der Senat nicht nach-
zuvollziehen, daß die Schätzung im Rahmen

der Betriebsprüfung, die in der Zeil zwischen

dem 24.5. und dem 13.6.1988 statlfand, von
falschen tatsächlichen Voraussetzungen aus-
gegangen ist, und daß der Beklagte das hätte

erkennen müssen.

Aufklärungs- und
Hinweispflicht
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Wiederei nsetzung /versäumte
Revisionsf rist /Aussetzung
der Vollziehung

1. Wird die versäumte Rechtshandlung nach-
geholt, sind innerhalb der Wiedereinsetzungs-
frist dieTatsachen zur Begründung desWieder-
ei nsetzu ngsbegeh rens vorzutragen.

2. Nimmt der Prozeßbevollmächtigte tatsäch-
lich Aufgaben als Prozeßvertreter wahr, so kann

eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

nicht mit dem Hinweis begehrt werden, daß der
Arzl dem Prozeßbevollmächtigten äußerste

Schonung angeraten habe.

3. Mit der Zulassung der Revision entfällt das

Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtzulas-

sungsbeschwerde.

4. Eine Aussetzung der Vollziehung eines
wegen verspäteter Revisionseinlegung be-

standskräft ig gewordenen Steuerbescheids ist

g ru ndsätzl ich ausgeschlossen.
(BFH, Beschl.v. 2.3.1994 - I R 134/93, I S 18/93

- BFH/NV 1995,121)

Anforderungen an eine
Revisionsbegründung

1. Gemäß $120 Abs. 2 Salz 2 FGO muß die
Revisionsbegründung oder die Revision einen

bestimmten Antrag erhalten, die verletzte

Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel ge-

rügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den

Mangelergeben. Die erhobene Rüge muß nicht
unbedingt durch Angabe eines bestimmten

Paragraphen gekennzeichnet werden. ln jedem

Fall muß aber eindeutig erkennbar sein, welche
Norm der Revisionskläger für verletzt hält.

2. Darüber hinaus muß der Revisionskläger
neben der Rüge eines konkreten Rechtsver-

stoßes die Gründe tatsächlicher oder recht-

licher Art angeben, die nach seiner Auffassung

das erstinstanzliche Urteil als unrichtig erschei-

nen lassen. Hierzu bedarf es zumindest einer
kurzen Auseinandersetzung mit den Gründen
des FG-Urteils, die aus sich selbst erkennen
läßt, daß der Revisionskläger die Begründung
des angefochtenen Urteils und sein eigenes
bisheriges Vorbringen überprüft hat (vgl. BFH
U rt. v. 2 8. 1. 1 971 - V R 80 / 67, B F H E 1 A1, 356, BSfB/
il 1971,331).

(BFH, Beschl.v.1.6.1994 - ll R 124/90
_ BFH/NV 1995, 128)

Unzulässige llllerbung /
Tätig ke itsschwerpun kte /
Praxisschild

Zur Frage, ob der Zusalz,Jransport- und Ver-

sicherungsvertragsrecht" auf dem Kanzlei-
schild und dem Briefkopf einer Rechtsanwalts-
praxis eine unzulässige Werbung darstellt.
(BVerfG Beschl.v.15.11.1994 - 1 BvR 1969,91

- NJW 1995,712)

Anmerkung: Die Sache wurde an das OLG

Düsseldorf zurückverwiesen. Die 2. Kammer
des 1. Senats hat festgestellt, daß die Angabe
e i n es Täti g ke itsschwe rp u n kts ke i n e g ezi e lte We r-

bung darstellt. Das OLG wird die besonderen
Erfahrungen im Transport- und Versicherungs-
vertragsrecht zu prüfen haben.

Wettbewerbsverbot/
Abfindung ersetzt nicht die
Karenzentschädigung

1. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot,
das vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses
im Rahmen eines Aufhebungsvertrages verein-
bart wird, ist nichtig, wenn es überhaupt keine
Karenzentschäd igu ng vorsieht.

2. Eine für den Verlust des Arbeitsplatzes zu-
gesagte Abfindung ist keine Karenzentschädi-
gung im Sinne des $74 Abs. 2 HGB.
(BAG, Urt.v.3.5.1994 - I AZR 606/92

-wPK-Mitt.1995, 57)

für die Revision oder die Nichtzulassungsbe-
schwerde. Dies war hier der 6.2.1990. Die Ver-
jährung lief daher -vorbehaltlich einer erneuten
Unterbrechung durch den nachfolgenden
zweite n f i nanzge richtl ich en P r ozelJ - f rü heste ns

am 6.2.1993 ab, so daß die Zustellung der Kla-
geschrift am 11.2.1993 in jedem Falle noch

,,demnächstn' erfolgt ist. Denn die Zeitdauer
derVerzögerung wird vom Tage desAblaufs der
Verjährungsfrist und nicht etwa seit dem -
früheren -Zeitpunkt der Einreichung der Klage-
schrift gemessen (ständige Rechtsprechung,
vgl. z. B. BGH, Urt.v.8.6.1988 - lVb ZR 92/87:
BGHR ZPO 5270 Abs. 3 demächst 3 m.w.N.;

BGH Urt.v. 27.5.1993 - I ZR 100/91 :NJW 1993,

2320; zuletzt BGH, Urt.v. 18.5.1995 - Vll ZR
191/94 -, zur Veröffentlichung vorgesehen).
Dabei ist auch zu beachten, daß zum Zeitpunkt
des Ablaufs der Verjährungsfrist der in den
Verantwortungsbereich der Kläger fallende
Hinderungsgrund für die Zustellung, näm-
Iich die Nichtzahlung des Kostenvorschus-
ses, bereits behoben war.

Das Berufungsurteil kann daher mit der ihm
gegebenen Begründung nicht bestehen blei-
ben. Eine eigene abschließende Entscheidung
ist dem Senat beim derzeitigen Sach- und Streit-
stand nicht möglich. Vielmehr bedarf es nun-
mehr einer Sachprüfung der einzelnen Tat-

bestandsvoraussetzu n gen des Amtshaft u ngs-
anspruchs,

1. Dabei steht aufgrund der Rechtskraft des
zwischen den Parteien ergangenen finanzge-
richtlichen Urteils auch im Rahmen des vorlie-
genden Amtshaftungsanspruches fest, daß der
Bescheid vom 10.12.1985 nichtig gewesen ist.

Die Nichtigkeit beruhte nach Auffassung des
Finanzgerichts auf Verfahrensfehlern, nämlich
darauf, daß mangels Zustellungsnachweises
n i cht feststel I bar war, daß de r Besch e id wi rksam
bekanntgegeben worden war, sowie darauf,
daß in ihm auf eine Anlage verwiesen wurde,
die ihm jedoch nicht beigefügt war.

2. Damit ist keine abschließende Feststellung
zu der wesentlichen materiel l-rechtl ichen Frage
getroffen, ob die Jahresgewinne für die Jahre

1981 bis 1983 nach den dem Finanzamt seiner-
zeil zur Verfügung stehenden Erkenntnisquel-
len zutreffend berechnet worden waren oder
nicht. lnsbesondere gilt dies für die in die
Gewinnermittlung eingestellten Herstellungs-
kosten, die das Finanzamt zum weitaus größten

Teil nach $160 Abs.1 Satz 1 AO unberücksichtigt
gelassen hatte. Deshalb wird in diesem Zusam-
menhang der Einwand des beklagten Landes
erheblich, daß die Herstellungskosten nicht
höher und dementsprechend die Gewinne
nicht niedriger hätten angesetzt werden kön-
nen, weil die Kläger, insbesondere der Kläger
zu 1, dem Verlangen der Finanzbehörde nicht
nachgekommen sei, die Gläubiger der zur Her-
stellung der Häuser eingegangenen Verbind-
lichkeiten oder die Empfänger der insoweit
erbrachten Leistungen genau zu benennen,

ln der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs wird bei Amtshaftungsansprüchen, die
sich - wie h ier - auf ve rfah rensfe h lerhaft zustan -

degekommene behördliche Entscheidungen
gründen, der Einwand zugelassen, bei ord-
nungsgemäßem Verfahren hätte eine gleich-
lautende behördliche Entscheidung ergehen
müssen (vgl. insbesondere BGHZ 96, 157,171 f.

mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Bei die-
sem Einwand,,rechtmäßigen Alternatiwer-
haltens" geht es um die der Bejahung des Kau-
salzusammenhangs nachfolgende Frage, in-
wieweit einem Schadenverursacher die Folgen
sei nes pf I ichtwid ri ge n Verhaltens bei we rtender
Betrachtung billigerweise zugerechnet werden
können (BGH a.a.O.172;siehe auch Ossenbühl,
Staatshaftungsrecht, 4. Aufl.7997, S. 58). Sollte
also die Nichtberücksichtigung der Herstel-
lungskosten die von der Abgabenordnung
selbst vorgesehene Sanktion dafür gewesen

sein, daß die steuerpflichtigen Kläger dem
Finanzamt die notwendigen Schätzungsgrund-
lagen vorenthalten hatten, so wäre dies ein

Umstand, der geeignet sein könnte, dem Amts-
haftungsanspruch von vornherein die Grund-
lage zu entziehen.

3. Unabhängig von diesem Einwand rechtmä-
ßigen Alternatiwerhaltens wäre ein etwaiger
Verstoß der Kläger gegen ihre Mitwirkungs-
pflichten (vgl. 5200 AO) auch unter dem
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a) lnsoweit gelten die Grundsätze, die der
Senat zur verjährungsunterbrechenden Wir-
kung der Inanspruchnahme von Primär-
rechtssch utz e ntwi cke lI hal (vg L S e n atsu rte i I e

BGHZ 95, 238; 9Z 97; 103, 242). Entsprechend
dem heute allgemein anerkannten grundsätz-
lichen Vorrang des Primärrechtsschutzes vor
dem Sekundärrechtsschutz ist es sachgerecht
oder doch zumindest naheliegend, wenn der
Betroffene, ehe er Schadenersatz wegen Amts-
pflichtverletzung geltend macht, sich zunächst
gegen das beanstandete Verwaltungshandeln
selbst wendet und versucht, im Wege des pri-

mären Rechtsschutzes Abhilfe zu erreichen.
Da die öffentliche Hand in diesen Fällen ohne-
hin damit rechnen muß, daß der Geschädigte
nach erfolglosem - und erst recht nach erfolg-
reichem - verwaltu ngsgerichtl ichen Vorgehen
auch noch Amtshaftungsansprüche erhebt, er-

scheint es gerechtfertigt, der lnanspruch-
nahme verwaltungsgerichtlichen Rechts-
schutzes verjährungsunterbrechende Wir-
kung auch für die Geltendmachung des zivil-
rechtlichen Amtshaftungsanspruchs zuzu-
,.-l----^- /a\^-^t^. .J^lr na t 12 466 

^4- ^^4 
I

324; Senatsurteilv.29.6.1989 - lllZR 92/87:
BGHRBGB SB39 Abs. 3 Primärrechtsschutz 3).

b) Unter diesem Blickwinkel stellte die finanz-
gerichtliche Klage gegen die Gewinnfeststel-
lungsbescheide für die Jahre 1981 bis 1983,

die die Grundlage für die Grundlage für die
Zwan gsvo I lstrecku n gsmaß nah m en g eb i I d et hat-

ten, die zu den von den Klägern behaupteten
Schäden geführt haben sollen, ein geeignetes
Mittel des Primärrechtsschutzes dar. Dies gilt
auch dann, wenn den Klägern neben der recht-
lichen Möglichkeit, die Gewinnfeststellungs-
bescheide anzugreifen, auch Rechtsbehelfe
gegen die aufgrund der Gewinnfeststellungs-
bescheide ergangenen Einkommensteuerbe-
scheide zugestanden haben, aus denen die
Vollstreckung betrieben wurde. Sollten die Klä-
ger es schuldhaft unterlassen haben, diese Ein-

kommensteuerbescheide anzufechten, kön nte

dies für sie zu Rechtsnachteilen nach 9839
Abs.3 BGB führen. Dies ist indes eine Frage, die
von der hier in Rede stehenden Verjährungs-
unterbrechung rechtlich und methodisch zu

unterscheiden ist. Für die Unterbrechung der

Verjährung reicht es aus, daß der ergriffene
Rechtsbehelf - hier die gegen die Gewinnfesl
stellungsbescheide erhobene finanzgericht-
liche Klage - unter den Gesichtspunkten der
Prozeßökonomie und der Zweckmäßigkeit ein

naheliegendes Mittel war, zunächst die Rechl
mäßigkeit der streitigen Steueransprüche
selbst klären zu lassen.ln diesem Sinne hat der

Senat bereits entschieden, daß verwaltungs-
gerichtl icher Rechtssch utz gegen ei nen Verwal-

tungsakt die Verjährung des Amtshaftungs-

anspruches auch dann unterbricht, wenn die

Amtspflichtverletzung nicht in dem Erlaß, son-

dern in dem Vollzug dieses Venvaltungsaktes

erblickt wird (Senatsurteil BGHZ 97, 97, 110).

c) Allerdings besteht im vorliegenden Fall die

Besonderheit, daß die vom Kläger zu 1 erho-
bene, auf Aufhebung des Gewinnfeststellungs-
bescheides gerichtete Klage mit diesem ihrem

Hauptantrag wegen Fristversäumnis unzuläs-

sig gewesen war. Diese unzulässige Klagewäre
für sich allein genommen bei rechtskräfiiger
Abweisung nicht geeignet gewesen, die Ver-

1ährung des Amtshaftungsanspruchs zu unter-

brechen (arg. 5212 Abs.1 2. Alternative BGB).

Dieses Zulässigkeitsbedenken bestand indes-

sen bei dem hilfsweise erhobenen Feststellungs-

antrag nicht, da dieser nicht an eine Frist ge-

bunden war. Das keineswegs von vorneherein
aussichtslose (sondern im Gegenteil im Ergeb-

nis erfolgreiche) Begehren, die Nichtigkeit des
streitgegenständlichen Verwaltungsaktes
festzustellen, muß als taugliches Mittel des
Primärrechtsschutzes auch in Bezug auf die
Unterbrechung der Veriährung des Amtshaf-
tungsanspruchs angesehen werden, Ande-

renfal ls m ü ßte der Geschäd i gte trotz besonders
schwerwiegender Mängel des Verwaltu ngsak-

tes Amtshaftungsklage erheben, ohne vorher

die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes in dem

dafür vorgesehen verwaltungsgerichtlichen
Verfahren feststellen lassen zu können.

d) Die Unterbrechungswirkung des ersten

finanzgerichtlichen Prozesses dauerte mithin
bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß
($211 Abs. 1 BGB). Sie endete dementspre-
chend erst einen Monat nach Zustellung des

finanzgerichtlichen Urteils mit Ablauf der Frist

Gl Hinweise

1. Die Fördermaßnahmen im Wohnungsbau

sind vielfältig und kompliziert. ln fünfter Auflage

erschei nt als STEU ER-TELEX-Sonderi nformation

von Heinz Richter und Karl-Heinz Boveleth,,Die

neue steuerliche Förderung des Wohnungs-

baus'l Umfassend werden die Neuregelungen

bzgl. des eigengenutzten, vermieteten und auch

unentgeldlich ü berlassenen Wohnraums behan-

delt. Die lnformation wird durch eine klare Gestal-

tung und eine Vielzahl von Beispieieh wervoll.
(Ste u e rbe rate r Hei nz R ichte r/ O be ramtsrat Karl-

Heinz Boveleth, Die neue steuerliche Förderung

des Wohnungsbaus, 1995, 5. Auflage, 124 DIN

A4, DM 77,60; ISBN 3-88606-147-7)

2. DieGeneration der,,Nachkriegs-Erben" steht

vor der Tür, Gestaltungsüberlegungen über Ver-

mögensübertragungen haben einen hohen Stel-

lenwert erhalten. Die STEUER-TELEX-Sonder-

information von Loy ,,Schenken und Vererben"
gibt nicht nur einen Überblick über die derzeitige

Rechtslage, sondern zeigt steuerbegünstigte
l.]nalallr'^nomAalinhlzailan fiir dan \/armÄnanc-vvgrqrrur rvgr l lvvrrvr ll\vrrvr I rvvvr rv

wechsel auf die nächste Generation auf. Die Dar-

stellung wird durch Fallbeispiele, Checklisten

und Schaubilder unterstützt und ist von hohem

Praxiswe rt. (Di p l.-Fi nanzwi rt Hartm ut Loy, Sch en -

ken und Verschenken, Gestaltungsmöglichkei-

ten zur Reduzierung der Erbschafts- und Schen-

kungssteuer,1995,120 Seiten, DIN A4, DM 7260;

rsBN 3-88606-172-8).

(Heft 1-10, 1995)

Amtspf I ichtverletzu ng
* Verjährungsunterbrechung
: Klage gg. Gewinnfeststellungsbescheid

- Vollstreckungsmaßnahme

Anerkenntnis
- lnformation d. Berufs-Haftpf lichtversicherers

Anscheinsbeweis
- Ursachenzusammenhang,

haftu ngsausfü llender

Belehrungspflicht d. Notars
-,,ins Blaue hinein"
- rechtliche Tragweite
- Vorleistu ng, ungesicherte

95,131

95,74

Auskunft d. Gerichtes
- zum Fristenlauf
- zur Zuständigkeii

Belehrungspf licht d. SIB/WP
- Auftragsinhalt
- Beweislast
- Dokumentalionspf licht?
- Eindringlichkeit d. -
- Erfolgsaussichten, Rechtsmittel
- über Fehler des Vorberaters
- Kostenbelastung
- Nachprüfung durch SIB?
- über sleuerliche Risiken
: vermeidbare Steuern

- relativ sicherster Weg
: Verfassu ngsmäßig keit

- ungefragte -: Auftragsinhalt

Berichtigung (S129 AO)

- unterlassene FA-Prüfung

Berufsrecht d. StB
-Teilnahme an mündlicher Prüfung
: Existenzgefährdung

Berufsverbot
- Schuldnerverzeichnis

Berufungsbegründungsfrist
- Verlängerungsantrag
: pauschale Begründung
: am vorletzten Tag

Bestandskraft
- Wiederholung eines VA

Betriebsaufgabe
- verzögerte -
Beweislast
- Fehlberatung
- Kausalität

- - D{linhhrarla}zlnn rr Q^haÄanrAu, rv u.

Bilanz
- Dritthaftung
- Testat
: ohne -

Bilanzveröffentlich ung
- Verletzu n g d, allgem. Persönlich keitsrechts

Buchführungsauftrag
- Belehrungspflicht
: lnvestitionszulage

- Datenerfassung
: durch Mandanten, Dipl.-Betriebsw.

- Mandantenpflichten
: fehlerhaftes Kassenbuch

Darlegungslast/Regreßanspruch
- Schaden
: Umsatzsteueroption

Dokumentationspf licht?
- über Belehrung

Dritthaftung
- slillschweigender Auskunftsvertrag
: Bescheinigung ü. Steuererstattung

- Bilanz
: ohne Testat

- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Kreditgeber
: Testat

Fachanwalt
- besondere Kenntnisse
- Erfolgsquote Klausuren

Finanzgerichtsordnung
- Vertagungsantrag

Fristenkontrolle
- Ausgangskontrolle, Fristenkontrollbuch
: dezentrale -

- Eingangsmitteilung d. Gerichtes
- Fristausnutzung

95,42
95,42

95, 20,195
95,195

95, 65
95, 49,178
95,49,194

95,178
95,143
95, 53

95,143
95,178

95, 30

95, 30

95, 65

95,157

95,187

95,144

95, 46

95,134

95, 49

95,21, 51

95, 51

95, 51

95, 39

95, 233

95,131

95,13

95,35

95, 49,194

95,126

95, 51

95,142

95,43
95,194

95,94,195

95, 222
95,222

95,158
95,158
95,.158

95,126
95, 126

95,121
95,121

Stichwort- und
Entsch e id u n gsve rze i ch n i s
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- Fristenkontrollbuch
: Telefax
: Vorfristnotierung

- Fristüberwachung durch RA
: Auskunft d. Geschäftsstelle

- Fristversäumnis, unverschuldete -: Azubi, falscher Briefumschlag
: Brief an unzuständiges FA/Gericht
: Eingangsmitteilung d. Gerichtes
: Falschadressierung, Auszubildender
: Krankheit
: Postbeförderung, neue Bundesländer

- lnformation an Mandanten
: Einspruchsenlscheidung
: RücKrage beim Mandanten?

* Postannahme beim Mandanten
: Postleitzahl
: Verlust d. Niederlegungsscheins

- Telefax
: Emplang, Ausdruck
: Fristlöschung
: OK-Vermerk, Sendebericht

-Weisung an Bürokraft
: mündliche

Geschäftsbücher
- Einsichi in -
Gewerbebetrieb
- lnfektionstheorie
- Konkursverwalter

GmbH
- Geschäftsf ührergehalt, Frist 1. 1. 1996

Grundurteil
- Schadenentstehung

Haftungsbeschränkung
- im Treuhandvertrag
: unmittelbare Schäden

Handakten
- Mindestinhalt, StB

Hinweispflicht d. Gerichtes, S139 ZPO
- Fristverlängerungsantrag
- Rechlsprechungsänderung

Honoraranspruch d, RA
- Abtretung
- vorzeitige Beendigung des Mandates,

s13 BRAGO

Honoraranspruch d. StB
- Arbeitsergebnisse, Vorlagepflicht
- Buchführung
: Überprüfung und Korrektur

- Einnahme-Überschußrechnung,
$25 S1BGebV
: Prüfung und Korrektur d. Buchführung,

S25 Abs.2
- Fotokopierkosten, S17 SIBGebV
- Gebührenrahmen, g ll StBGebV
: Angabe d. Rahmensatzes?
: Bestimmungsrecht, Auslagenpauschale
: Beslimmungsrecht, Festlegung
: Buchführungshonorar
: Höchslsatz
: Lohnbuchhallung

- Kassenbuch
- nach Kündigung
- Lohnbuchhaltung, S34 StBGebV
: Sozialversicherungsträger

- Pauschalgebühr, $14 StBGebV
: unwirksame Vereinbarung

- Unkostenpauschale, 919 SIBGebV
: verschiedene Angelegenheiten
: jeder Buchungsmonat

- Zeithonorar
: Angaben, $13 StBGebV
: Führung des Kassenbuchs
: Sonderarbeiten, $33 Abs. 7 StBGebV

95,42
95,42

95,2
95,25
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95,221
95,221
95,194
95, 90

95, 239
95,42

95,182
95,44

95,2
95, 2
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95,168
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95,13
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95,32
95,11
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95,32

95,11

95,12
95, 32

95,12
95,11
95,11
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Kassenbuch
* Scheckverwendung
- Vergütung, Zeitgebühr?
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- Beweislast: siehe dort
- Fehler des zweiten RA/Mitverschulden
- zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden: Anscheinsbeweis
- Schutzzweck
: der Beratungspflicht

- Unterbrechung der -
Kenntnis d, Steuerrechts
- Zeitschriften
: BSTBI : DSIR: EFG

Konkursverwalter
- Abgabe d. Steuererklärung
- gewerbliche Einkünfte?
- Unternehmensfortführung,

Versicherungsschutz
- Vorsteuerabzug
: Eigentumsvorbehaltsware

Lohnbuchhaltung
- Fahrtkostenerstattu ng, steuerf rei

Lohnsteuerhilfeverein
- Mitunternehmereinkünfte

Mandatsniederlegung
- Mitteilungspflicht
- rechtswidrige Weisung

Mandatsübernahme
- Ermittlungspflicht

Mitarbeiter d. StB, WB RA
- Scheckweiterleitung durch -
Mitverschulden
- fehlerhaftes Kassenbuch
- Kenntnis des Mandanten
.: lnvestitionen, Steuerersparnis

- Zeitablauf
- Zurechnung d. Verschuldens d. zweiten RA

Nachbesserung
- Recht d. StB
- nach Wechsel d. StB

Nichtzulassungsbeschwerde
- durch Steuerberatungs-GmbH

Notar
- Amtspflicht
: zukünftiger Erbe

- Anderkonto
: Hinterlegungsanweisung, Anderung d. -

- Belehrungspllichten
: Erschließungskosten

- Rechtsmittel, unterlassenes
: Erinnerungen, Mahnungen

- Schutzbereich des/919 BNotO
- Tätigwerden, u nverzögertes

Parteiverrat, S 356 SIGB
- Sozietät, Mandatsbesch ränkung
- Strafsache
- Vollmacht, Auslegung d. -
Praxiswert
- Nulzungsdauer
- Sozietätsgründung
- Ubertragung des -
Praxisveräu0erung
- weitere Mitarbeit
- weitere Tätigkeit

Prospekthaftung
- Treuhänder

Prozeßkostenhilfe
- Unterschrift

Prozessuale Fragen
- Vertagungsantrag, Attest
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95, 13
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95, 75
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Schriftsatz vom 1.8.1988 erhob der Kläger zu 1

Klage vor dem Finanzgericht D, mit dem Antrag,
die Gewinnfeststellungsbescheide 1981 bis
1983 vom 10.12.1985 aufzuheben. ln dem Ver-
fahren wurde die Klägerinzu2 beigeladen. ln
der mündlichen Verhandlung vom 1.12.-1989

äußerte das Finanzgericht seine Rechtsauffas-
sung, daß der Gewinnfeststellungsbescheid
mangels ordnungsgemäßer Bekanntgabe
nichtig sei. Der Klägerzu 1 beantragte daraufhin
hilfsweise, die Unwirksamkeit der Bescheide
festzustellen. Diesem Hilfsantrag gab das
Finanzgericht durch rechtskräftig gewordenes
Urt. v. 1.12.1989, zugestellt am 6.1.1990, statt.
Der Hauptantrag wurde wegen Versäumung
der Klagefrist als unzulässig abgewiesen. Das
Finanzamt erließt daraufhin neue Bescheide,
die vom Kläger zu 1 wiederum mit der Klage vor
dem Finanzgericht angefochten wu rden. ln dem
neuen finanzgerichtlichen Verfahren wurde der
Gewinn der Kläger aus den Jahren 1981 bis 1983
endgültig durch Vergleich festgestellt. Daraus
ergab sich, daß die aufgrund des Ursprungsbe-
scheides vom 10.12.1985 geltend gemachten
Steuerforderungen nicht bestanden.

Ab März 1986 hatte das Finanzamt die aufgrund
des Bescheides vom 10.12.1985 errechneten
Steuerrückstände beigetrieben. Die Kläger
haben behauptet, durch diese Vollstreckungs-
maßnahmen seien sie zu Notveräußerungen
von Vermögenswerten gezwungen worden und
hätten ei nen erhebl ichen wi rtschaft I ichen Scha-
den erlitten. Diesen Schaden verlangen sie mit
der vorliegenden Amtshaftungsklage von dem
beklagten Land ersetzt. Die Klageschrift ist am
22.12.1992 bei dem Landgericht eingegangen.
Die Prozeßgebühr wurde am 2.2.1993 gezahlt;
die Zustellung der Klageschrift an das beklagte
Land erfolgte am 11.2.1993. Das beklagte Land
hat das Vorliegen schuldhafter Amtspflichtver-
letzungen der tätig gewordenen Finanzbeam-
ten bestritten, ferner eingewandt, die Kläger
treffe ein erhebliches Mitverschulden, und
sch ließlich die Ei nrede der Verjäh ru ng erhoben.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Berufungsurteils und zur Zwückver-
weisung der Sache an das Berufungsgericht.

L

1 . Das Berufungsgericht geht zutreffend davon
aus, daß als Grundlage für die streitgegen-
ständlichen Schadenersatzansprüche allein
die Amtshaftung ($ 839 BG B i.V.m. Art. 34 GG) in
Betracht kommt. Auch in der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß
im Falle der Vollziehung eines unrichtigen
Steuerbescheides der betroffene Steuer-
pflichtige Schadenersatz unter den Voraus-
setzungen der Amtshaftung, d.h. bei schuld-
hafter Verletzung ihm gegenüber bestehen-
derAmtspflichten, geltend machen kann (so

bereits Senatsurteil BGHZ 39, 77).

We ite re Festste I I u n g en zu de n Tatbestandsvor-
aussetzungen des Amtshaftungsanspruchs hat
das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat
nämlich angenommen, sämtliche bis zum
11. 2.1990 möglicherweise entstandenen Amts-
haftungsansprüche der Kläger seien wegen
Ablaufs der dreijährigen Verjährungsfrist nach

$852 Abs.1 BGB verjährt.

Darin kann dem Berufungsgericht nicht gefolgt
werden.

2. Das Berufungsgericht hat den Zeitpunkt, in
welchem der Verletzte von dem Schaden und
der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis er-

langt hat (5852 Abs. 1 HS 1 BGB), auf den
1.12.1989, den Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung vor dem Finanzgericht, spätestens
jedoch auf den 6.1.1990, denjenigen derZustel-
lung des finanzgerichtlichen Urteils, angesetzt
und angenommen, die Verjährung sei durch die
vorl iegende, am 11. 2. 1993 zugestellte Amtshaf-
tungsklage nicht mehr unterbrochen worden,
da eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Ein-
reichung der Klage (22.12.1992) nicht habe
statlfinden können, weil die Zustellung nicht

,,demnächst" erfolgt sei (5270 Abs.3 ZPO).

3. Dabei ist unberücksichtigt geblieben, daß
die Verjährung hier durch den finanzgericht-
lichen Prozeß unterbrochen worden ist.
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Prozeßbevollmächtigten der Beklagten gar
kein Postausgangsbuch führen, ohne daB
ihnen insoweit ein Verstoß gegen die
anwaltliche Sorgfaltspflicht vorgeworfen
werden kann.

Vielmehr durften sie sich darauf verlassen,
daß A. die einfache Tätigkeit, um die es hier
geht, auch ohne eine zusätzliche ,,Dauer-
kontrolle" wie bisher zuverlässig erledigen
würde. Damit fehlt es an einem Organisations-
verschulden der Prozeßbevollmächtigten, für
die die Beklagte hätte einstehen müssen
(SS233, 85 Abs. 2 ZPO).

Auch der Vorwurf des Berufungsgerichts, die
Beklagte treffe ein eigenes Verschulden an der
Fristversäumung, weil sie während des Betriebs-
urlaubs nicht dafür Sorge getragen habe, daß
Anwaltspost sofort geöffnet wird, hält der Nach-
prüfung nicht stand. Da die Berufungsfrist erst
am 3.1.1994 ablief, blieb mit der Wiederaut
nahme des Geschäftsbetriebs am 10.'1.1994 ge-
nügend Zeil, um die Berufungsbegründung mit
den Prozeßbevol I mächtigten zu beraten. Auf ei n

Versehen der hier.vorliegenden Art mrtßte sich
die Beklagte nicht einrichten. lm übrigen spricht
viel dafür, daß eine juristisch nicht vorgebildete
Büroangestellte das Versehen gar nicht be-
merkt hätte. Daß während des Betriebsurlaubs
eine in Rechtssachen bewanderte Person
anwesend wa[ konnte von der Beklagten nicht
erwartet werden.

- Verjährungsu nterbrech u ng

- u nrichtiger Gewin nfeststellungsbescheid
(BGH, Urt.u 6.7.1995 - lllZR 145/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Kläger erwarben als Gesellschafter bürger-
lichen Rechts im Jahre 1980 ein Grundstück in

W. und errichteten darauf vier Einfamilienhäuse[
die sie im Jahre 1982 für 1.471.521DM veräußer-
ten. Bei ihren Einkommensteuererklärungen für
die Jahre 1981 bis 1983 gaben sie die Herstel-
lungskosten der Häuser mit einem Schätzbe-
trag von 1.132.000 DM an. Das zuständige
Finanzamt V., eine Behörde des beklagten
Landes, akzeptierte die Schätzung zunächst
u nd erl ieß entsprechende Gewi n nfeststel I u ngs-
bescheide unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung.

Bei einer Betriebsprüfung im Jahre 1985 wiesen
die Kläger die Baukosten nicht durch entspre-
chende Belege nach. Das Finanzamt erkannte
daraufhin Baukosten in Höhe von lediglich
117.416 DM an und stellte Jahresgewinne von
79.960 DM für1981 und von 1.148.039 DM für das
Jahr1982fest. Eserließ am 10.12.1985 einen ent-
sprechenden,,zusam mengefaßten geänderten

Gewinnfeststellungsbescheid'l Dem Bescheid
war eine in ihm enruähnte und in Bezug genom-
mene Anlage nicht beigefügt. Er ist nach Anga-
ben des beklagten Landes am 10.12.1985 zur
Post gegeben worden; die beigefügte Postzu-
stellungsurkunde kam nicht an das Finanzamt
zurück.

Auf der Grundlage dieser Gewinnfeststellung
erließ das Finanzamt im Januar1986 geänderte

Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1981

bis 1983. Am 10.6.1986 legte der Kläger zu

1 gegen alle aufgrund der Betriebsprüfung
ergangenen Bescheide Einspruch ein und be-
antragte, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren. Mit Bescheid vom 13.'1.1988,

zugestellt am folgenden Tage, wies das Finanz-
amt die Einsprüche gegen die Feststellungsbe-

scheide im wesentlichen (mit einer geringfügi-
gen Anderung) als unbegründet zurück. Mit
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Fristversäumnis

- Versehen

- Postversand
(BGH, Beschl.v.14.7.1994 - Vll ZB 7/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Beklagte war q.a.zur Zahlung in Höhe von
369.026,81 DM zuzüglich Zinsen verurteilt wor-
den. Das Urteil war ihr am 2.12.1993 zugestellt
worden. Mit Schriftsatz vom 18.1.1994, einge-
gangen am 20.1.1994, beantragte sie Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen die
Versäumung der Berufungsfrist und legte
gleichzeitig Berufung ein.

Das Berufungsgericht hatden Antrag zurückge-
wiesen und das Rechtsmittelals unzulässig ver-
worfen.

Die sofortige Beschwerde der Bekl. hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

Wie die Beklagte durch ihre Prozeßbevollmäch-
tigten - teilweise in zulässiger Weise ergänzt
im Beschwerdevorbringen (vgl. dazu Senat
v.10.2.1994 -Vll ZB 25/93 - VersR 94, 1368; v.

25.2.1976 - Vlll ZB 3/76 - VersR 76, 732;
v. 26. 11.'1991 : Gl 92/239 :VersR 92, 983 : NJW
92,697) - glaubhaft macht, hat RA B. in Vertre-
tung des sachbearbeitenden Anwalts noch am
Tag der Auftragserteilung, am 28.12.1993, die
an das zuständige OLG gerichtete Berufungs-
schrift von der Rechtsanwaltsgehilfin P nach
Diktat schreiben lassen. P hat den Schriftsatz
unter Beifügung der Ausfertigung des ange-
fochtenen Urteils RA B. zur Unterzeichnung vor-

gelegt. ln der Unterschrifismappe befand sich
auch ein an die Beklagte gerichtetes lnforma-
tionsschreiben, mit dem ihr die Berufungseinle-
gung mitgeteilt und eine Kopie der Berufungs-
schrift zugesandt werden sollte.

Nach der Unterzeichnung des Berufungs-
schriftsatzes durch RA B. übergab P. die Unter-
schriftsmappe noch am 28,12.1993 der für
den Postversand zuständigen Auszubilden-
den im zweiten Lehriahr A. Unmittelbar
danach löschte sie - entsprechend der in der
Kanzlei bestehenden Organisationsverfügung

- die Frist im Fristenkalender.

A., deren Arbeit bisher trotz regelmäßiger Über-
prüfung keinen Anlaß zu Beanstandungen gab,

legte die Unterschriftenmappe auf einen beson-
deren ,,Posttisch'j der frei von anderen Akten
und Schriftstücken wa[ um die Schriftsätze in
die mit einem ,,Sichtfenster" versehenen
Umschläge zu legen. Dabei hat sie versehent-
lich die Berufungsschrift (dreifach) und die
Urteilsausfertigung des angefochtenen Urteils
in die für die Beklagte bestimmte Postsendung
(lnformationsschreiben und Kopie der Beru-
fungsschrift) gelegt, so daß die für das Beru-
fungsgericht bestimmte Post der Beklagten
zugeleitet wurde.

lnfolge des bis 9.1.1994 dauernden Betriebs-
urlaubs hat der bei der Beklagten tätige Asses-
sor E die Postsendung erst am 10.1.1994 erhal-
ten. Nachdem erdasVersehen der beauftragten
Berufungsanwälte festgestellt hatte, verstän-
digte er am 11.1.1994 deren Kanzlei. Bei dieser
Sachlage hat das Berufungsgericht den Antrag
auf Wiedereinsetzung zu Unrecht zurückge-
wiesen.

Das Berufungsgericht verkennt zwar nicht, daß
ein Rechtsanwalt auch geschulte und zuver-
lässige Auszubildende mit der Erledigung
der ausgehenden Post betrauen darl (vgl.

Zö I I e r/ G re g e r, ZP O 1 8. Auf L S 233 Rd n. 23,, B ü ro -
personal" m. N/. Soweit es jedoch forderl, daß
die für die Absendung fristwahrender Schrift-
sätze verantwortliche Angestellte sich anhand
eines Postausgangsbuchs von der Richtigkeit
der Einordnung der Schriftsätze in die
Umschläge überzeugen müsse, übersteigt das
die zu stellenden Anforderungen, zumal die

i . l,r.' l,iiirl,i.,L li r ,,1.,'l,r','i',llilt r'l:Jri;i,.iirrrll,ll i.,

",'/ j lr'ir!,,i. ('lrf i:1;11r : 'li r "rrr ,.i ir.,f::

.,i t: iri],i i"i.i r,i.r . ir,: .'.',.l.ti i l,t rli.'lirl;i;.llrl,'

irl,: l.,l 'r I r r;l,rl,t itlt.i .::;,111 ,ii,,i';.:ir li'l ,',llri :; ii,l.:r;lL t,

i i r, ll i.t:rit, i,l I l, j r,,i.,l:r ;:i. I r1]i]ir|'1,11.1,1111

,,11,11,,. 11 t,1ii..;, i: i i tj,ll,j,lri jiitrl:,Ii.;i,, ::tir'i! ; .,
: ;1,,'1 ,1..'ii , r , i'.,ii:.i 'r tl-,t:], I ll.)i:.| i.r i l.
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Pflicht zur Weiterleitung von
Fristsache an zuständiges Gericht

Das Bundesverfassungsgericht hat einer Ver_
fassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nicht
gewährte Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand stattgegeben. Nach dem Gebot eines
fairen Verfahrens ist ein Gericht, das bereits
mit dem Verfahren befaßt war, auch noch nach
Abschluß der lnstanzverpflichtet, bei ihm einge_
reichte fristgebundene Schriftsätze für das
Rechtsmittelverfahren im Zuge des normalen
Geschäftsgangs an das Rechtsmittelgericht
weiterzuleiten. Wird der Schriftsatz so zeitig
ei n gereicht, daß d ie f ristgerechte Weiterleitu n g
erwartet werden kann, muß der partei Wieder_
einsetzung gewährt werden, wenn der Schrift_
satz nicht rechtzeitig an das Rechtsmittelgericht
gelangl Ein etwaiges Verschulden der partei
oder ihres Prozeßbevollmächtigten bei der Ein_
reichung wirkt sich insoweit nicht aus. Diese
Grundsätze sollen auch beieinerAnderung der
Gerichtsorganisation sinngemäß für die neLr_
errichteten Gerichte gelten.

Das Bundesverfassungsgericht hai in diesem
Verfahren darauf hingewiesen, daß es in zivil_
gerichtlichen Verfahren einer Rechtsmittel-
belehrung für den Beginn der Berufungsbe-
gründungsfrist nicht bedarf. Das Rechtsmittel_
system im zivilrechflichen Klageverfahren soll
hinreichend überschaubar sein. ln einer abwei_
chenden Meinung wurde darauf hingewiesen,
daß amtsrichterliche Urteile mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehen sein sollten. (Beschl.
d. '1 . Senats v. 20.6.1995 - i BvR 166/93)
(Pressem ittei I u n g d. B u ndesverfassu n gsgerichts)

Wirkung der AdV auf Vorauszahlungen

Auf Vorlage des 10. Senats des Bundesfinanz_
hofs hat der Große Senat entschieden, daß im
Umfange der Aufhebung der Vollziehung eines

Einkommensteuerbescheides auch die Be-
träge dem Steuerpflichtigen - vorläufig - zu
erstatten sind, die er als Einkommensteuer-Vor-
auszahlungen an das Finanzamt entrichtet hat.
Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs durfte das Finanzamt trotz der Auf-
hebu ng der Vollziehu ng des Ein kommensteuer-
bescheides Vorauszah lu ngen behalten.
(Beschl. d, Großes Senates des Bundesfinanz-
hofes v,3.21995 - GrS 3/93)

(Pressem itteilu ng des Bundesfinanzhofs)

Keine Beweiserleichterung zugunsten des
Finanzamtes für den Fall, daß der Zugang bei
normalem Postlauf nicht gewährleistet ist.

(Beschl.v.18.2.1994 -Xt R SI/93
- BFH/NV 7994, 837)

Anmerkung: Die BFH weistdarauf hin, daß dem
Finanzamt der volle Beweis über den Zugang
des Steuerbescheides selbst dann obliegt,
wenn der Nichtzugang eines Bescheides erst
nach 6 Jahren geltend gemacht wird.
(BFH Bu ndessteuerblatt I I tg\g, 534)

Mit dem Eintritt des ersten Teilschadens beginnt
die Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des
gesamten Schadens, soweit der Schaden vor-
aussehbar ist.

Ein Schaden ist eingetreten, wenn die pflicht-

verletzung des Steuerberaters dazu führt, daß
Vorauszahlungen bei der Steuerfestsetzung
nicht erstattet werden.
(OLG München, Urt.v.19.7.1994-25 U 2SSS/94
- rkr. - StB 1995,114)
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